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Liebe Leserin, lieber Leser,

im Jahr 2019 sind in 105 niedersach-
sischen Kommunen Hauptverwal-
tungsbeamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten gewahlt worden. Allein
im Mitgliederbereich des NST haben
32 Biirgermeister- und Oberblirger-
meisterwahlen stattgefunden. Dabei
sind in vielen unserer Mitgliedsstddte,
-gemeinden und -samtgemeinden die
Amtsinhaberinnen oder Amtsinhaber
bestdtigt worden. Vielfach haben sich
auch neue Bewerberinnen und Bewer-
ber durchgesetzt. Unserer Wahrneh-
mung nach sind weit iiberwiegend
sachorientierte Wahlkdampfe gefiihrt
worden. Damit hat die kommunale
Ebene wieder einmal den Beweis fiir
das Funktionieren unserer Demokratie
geliefert. Wir wiinschen allen Gewahl-
ten fiir ihre Amtszeit viel Erfolg und
eine im Interesse ihrer Kommunen
gliickliche Hand.

Wir alle haben im Jahr 2019 aber
auch sehr deutlich wahrgenommen,
dass kommunale Amts- und Man-
datstrdgerinnen und —trdger mittler-
weile in erheblichem Mafe Anfein-
dungen, Hass, Hetze, Drohungen und
Gewalt, die mitunter leider bis hin
zum Mord geht, ausgesetzt sind. Wir
haben dieses Thema daher zu einem
Schwerpunkt unserer Verbandsarbeit
im Jahr 2019 gemacht und eine Studie
bei der Kommunalen Hochschule
flir Verwaltung in Niedersachsen in
Auftrag gegeben. Eine sehr lesens-
werte Kurzfassung dieser Studie mit
teilweise erschreckenden Ergebnissen
finden Sie unter dem Titel ,,Gewalt-
erfahrungen von MitarbeiterInnen
in kommunalen Verwaltungen“ in
diesem Heft. Natiirlich haben wir
dazu im Rahmen unserer diesjdhrigen
Stadteversammlung in der Hanse-
stadt Llineburg im September 2019
auch eine Resolution mit konkreten
Forderungen an Bund und Land
beschlossen, die Sie ebenfalls in dieser
Ausgabe finden.

Wichtig ist, dass wir bei diesem
Thema nicht wieder einfach zur
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GruBworte zu Weihnachten
und zum Jahreswechsel

Tagesordnung {ibergehen und auf den
ndchsten schrecklichen Vorfall war-
ten. Wir miissen vor Ort, in unseren
Rathausern, mehr fiir die Sicherheit
aller tun, die haupt- oder ehrenamt-
lich fiir unsere Kommunen im Einsatz
sind. Amts- und Mandatstragerin-
nen und -trager sowie Beschaftigte
in unseren Verwaltungen sollten
Straftaten kiinftig konsequenter
anzeigen. Polizei und Justiz miissen
viel konsequenter einschreiten als
bisher. Dazu muss das Land Polizei
und Justiz personell besser ausstat-
ten. Schlieflich miissen Bund und
Land Strafbarkeitsliicken schlief3en
und den Bereich der sozialen Medien
stdrker reglementieren. Hass und
Hetze in den sozialen Medien miissen
aufhoren, damit die Situation nicht
immer stdrker eskaliert. Wir wollen
in einer offenen Gesellschaft leben,
arbeiten und Politik machen, aber
nicht in einer, die von Angst, Hass und
Misstrauen gepragt ist.

Ein weiteres Thema, das wir im
Rahmen unserer Stddteversammlung
diskutiert haben, ist der Klimaschutz.
In Liineburg hat die Stadteversamm-
lung die Resolution ,,Klima schiitzen,
Klimaanpassung vorantreiben, wie
wir morgen leben* verabschiedet, die
ebenfalls in diesem Heft abgedruckt
ist. Wir haben bei den Beratungen in
Liineburg sehr kontrovers diskutiert.
Wir haben dann aber {iber alle Part-
eigrenzen hinweg eine Resolution
mit konkreten Forderungen, auch
an die eigene, kommunale Adresse,

Ulrich Mddge
Prasident

ity (hod Mligtit ja«

$

Frank Klingebiel
Vizeprasident

beschlossen. Die Kernbotschaft lautet:
Stadte, Gemeinden und Samtge-
meinden nehmen aktuell schon eine
zentrale Rolle beim Klimaschutz ein.
Sie haben in den letzten Jahren bewie-
sen, dass sie Klimaschutz kénnen und
wollen sich gemeinsam mit Bund und
Land kiinftig noch starker in diesem
Bereich engagieren. Daher sehen wir
den Gesprachen mit der Landes-
regierung zum Mafnahmenprogramm
Klimaschutz gespannt entgegen. Wir
hoffen, dass das Land das Signal aus
Liineburg gehort hat und das Angebot
des NST zur Zusammenarbeit auf-
greifen wird.

Insgesamt kdnnen wir mit den
Ergebnissen unserer Stadtever-
sammlung sehr zufrieden sein. Wir
haben mit den beiden vorgenannten
Resolutionen Themen besetzt, die
politisch weit ins kommende Jahr
reichen und die uns in eine aktive,
gestaltende Rolle bringen. Doch nun
stehen erst einmal das Weihnachtsfest
und der Jahreswechsel vor der Tiir. In
dieser Zeit treten die politischen und
gesellschaftlichen Verpflichtungen
(hoffentlich) ein Stiick weit in den
Hintergrund und es findet sich Zeit
flir besinnliche Stunden im Kreise von
Freunden und Familie. Dabei wiin-
schen wir Thnen, Thren Familien, IThren
Stadten, Gemeinde und Samtgemein-
den friedliche Weihnachtstage und ein
frohes, gesundes und erfolgreiches
neues Jahr.

Thre

Dr. Jan Arning
Hauptgeschaftsfiihrer
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wlssenstransfer — Der neue Auftritt der
Tochtergesellschaft des Niedersachsischen

Stadtetages

Der Niedersichsische Stidtetag stellt seine Tochtergesellschaft neu auf. AuRerlich sichtbar wird
das schon mit einem neuen Namen und einem neuen Logo:

wissenstransfe

Schon dieses Logo macht die wichtigste Veranderung deut-
lich: die Tatigkeit der Tochtergesellschaft wird enger an die
Geschéftsstelle des Verbandes angebunden:

Das Erdgeschoss der Geschdftsstelle des Verbandes im Zen-
trum von Hannover wird zu einem modernen, klimatisierten
Seminarbereich mit technisch optimal ausgestatteten Semi-
nar- und Aufenthaltsrdumen umgestaltet.

So kénnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch von
den aktuellen Informationen der Geschaftsstelle profitieren
und die vor Ort anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kennenlernen und ansprechen.
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Filir den Neustart steht mit
Karsten Balzer, Erster Stadt-
rat a.D. der Stadt Seelze, ein
erfahrener ,Kommunaler“
zur Verfiigung, der schon
liber vielfdltige Erfahrungen
im Fortbildungsbereich
verfiigt.

Wesentlich fiir gelungene
Seminareistdie fachlicheund
padagogische Kompetenz der
Dozentinnen und Dozen-
ten. Die Geschéftsstelle des
Niedersdchsischen Stadte-
tages verfligt liber exzellente
Kontakte in Ministerien, die
kommunale Praxis, die Justiz und renommierte Anwaltskanz-
leien. Verbunden mit dem Wissen iiber aktuelle Entwicklungen
und kommunale Fragestellungen werden so zielgenau Semi-
nare fiir die kommunale Praxis entwickelt.

Die seit Jahren glinstigen Seminarpreise bleiben unverdn-
dert! Die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 16 Personen
bietet eine optimale Lernatmosphare mit intensivem Kontakt
zu den Dozentinnen und Dozenten.

w!ssensiransfer bietet fiir alle Seminare auch die Durch-
flihrung als Inhouse-Seminar an.

Das Seminarprogramm fiir das 1. Quartal ist auf der neuen
Webseite www.wissenstransfer.info bereits online. Allein fiir
das 1. Quartal 2020 stehen mehr als 30 Veranstaltungen zur
Verfligung. Hier kdnnen die Seminare fiir das 1. und teilweise
auch schon das 2. Quartal 2020 direkt werden. Hinweise auf
die konkreten Veranstaltungen finden Sie wie gewohnt auch
in unserer Zeitung.

Ubrigens: wenn der Platz fiir das ,,grofe Logo mal nicht
reicht, sieht wissensfransfer so aus:

Inst
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Guten Morgen, meine Damen und
Herren, liebe Gdste, liebe Kolleginnen
und Kollegen. Ich begriifie sie ganz
herzlich zu unserer 20. Stadtetagver-
sammlung, hier bei uns in Liineburg,
im Audimax, im Hérsaalgebdude, das
wir die letzten zwei Tage auch schon
genutzt haben fiir unsere nichtoffent-
liche Stadtetagversammlung, fir die
Foren und so weiter. Und heute Mor-
gen ist die 6ffentliche Versammlung.
Ich darf ganz herzlich begriien, den
Vizeprasidenten des Niedersachsischen
Landtages, Herrn Busemann. Herzlich
Willkommen, Herr Busemann.

Ich darf ganz herzlich begriilen,
unseren Ministerprasidenten Stephan
Weil. Schén, Herr Weil, dass Sie auch
diesmal wieder bei uns sind und sich mit
uns austauschen wollen. Darauf freuen
wir uns immer. Das ist ja, als alter Kol-
lege, Kimmerer, Oberblirgermeister,
immer eine besondere Freude, die kom-
munale Familie zu besuchen. Schénen
Dank, dass Sie da sind!

Ich freue mich, dass der Innenmi-
nister da ist, Boris Pistorius, und auch
unser Wirtschaftsminister Bernd Alt-
husmann, herzlich willkommen bei uns
hier in Liineburg.

Ich darf ganz herzlich begriien, den
Hausherren, Herrn Professor Dr. Spoun.
Ich darf auch ausdriicklich den Minis-
terprasidenten noch mal erwahnen,
weil er 2013 bei seinem Amtsantritt auf
den Vorschlag des Landesrechnungs-
hofs, dieses Gebdude abreilen zu las-
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Eroffnung der

20. Stadteversammlung durch
Prasident Ulrich Madge

sen gesagt hat, Ulrich, das kdnnen wir
euch in Liineburg nicht antun, natiirlich
wird das zu Ende gebaut und durchfi-
nanziert. Und beide Aussagen haben bis
heute Bestand. Sascha, wir wissen, was
wir daran haben. Bernd Althusmann
war mit dabei und hat das mit unter-
stlitzt, das muss man fairerweise sagen.
Das waren die Unterstiitzer fiir dieses
Gebdude und dafiir sind wir auch sehr
dankbar, weil das flir die Stadt, fiir die
Region unwahrscheinlich wichtig ist
und letztendlich auch fiir die Studie-
renden, fiir die jungen Leute, die hier
ausgebildet werden sollen. Herzlichen
Dank noch mal und herzlich willkom-
men Sascha Spoun.

Ich darf ganz herzlich begriien den
Hauptgeschaftsfiihrer des Deutschen
Stddtetages, Herrn Dedy, und den
Hauptgeschaftsfiihrer des Deutschen
Stadte- und Gemeindebundes, Herrn
Dr. Landsberg, seien Sie uns herzlich
willkommen. Wir héren nachher von
Thnen auch ein Gruwort. Dankeschon.

Ich darf begriien die Abgeordneten
des Bundestages und des Landtages.
An der Spitze, fiir die SPD-Fraktion,
Frau Modder und fiir die CDU-Frak-
tion Herrn Hillmer. Herzlich will-
kommen, allen Abgeordneten und den
Fraktionsvorsitzenden.

Anwesend sind auch, und dariiber
freuen wir uns ganz besonders, unsere
Schwesterverbande, Hauptgeschafts-
flihrer Professor Dr. Meyer fiir den NLT
und Prasident Trips fiir den NSGB.

Und ich darf natiirlich auch unsere
Ehrenprésidenten, Herrn Dr. Schmal-
stieg und Martin Biermann, ganz herz-
lich hier begriiRen.

Meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, ich habe heute gewissermafien eine
Doppelrolle. Ich bin einmal Prasident
des Stadtetags, da stehe ich hier, und
auch als Oberbiirgermeister meiner
Heimatstadt, Hansestadt Liineburg.
In der ersten Funktion werde ich eine
verbandspolitische Rede halten, das
kennen Sie, mit Wiinschen und Forde-
rungen der kommunalen Familie. In der
zweiten mochten ich Thnen meine Hei-
matstadt, die Hansestadt Liineburg, ein
bisschen vorstellen. Und daich das nicht
so gut kann, ich bin nicht unbedingt der
Marketing-Mann, habe ich gedacht,
was machen wir? Und wir haben junge
Studentinnen und Studenten beauf-
tragt, einmal etwas zu Liineburg zu
sagen. Und das wiirden wir Thnen jetzt
in einem kleinen Film einmal zeigen.

Sie haben es gesehen, wir laden Sie
ein, kommen Sie vorbei, schauen Sie
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sich die Stadt an, eine der schénsten
Stadte Norddeutschlands, wenn nicht
in Deutschland, aber das muss jeder fiir
sich beurteilen.

Meine Damen und Herren, ich komme
dann zum zweiten Teil, zur verbands-
politischen Rede. Unsere Landesregie-
rung amtiert seit fast zwei Jahren. In
dieser Zeit haben wir gemeinsam viele
Herausforderungen bewaltigen miissen.
Ich nenne nur die Fliichtlingskrise und
die Einflihrung der Beitragsfreiheit im
Kindergarten. Und wir haben in die-
sen fast zwei Jahren viel miteinander
gesprochen und mitunter auch heftig
gestritten. Als Verband haben wir dabei
immer klar und deutlich kommuniziert.
Laotse hat einmal gesagt, wahre Worte
sind nicht angenehm, angenehme
Worte sind nicht wahr. Und wer mich
kennt, weif3, dass ich lieber bei den
wahren Worten bin, um sie aber auch
dann deutlich zu sagen, aber auch um
anschliefend Kompromisse einzuge-
hen. Wir haben in den letzten Monaten
allerdings das Gefiihl gehabt, dass wir
nicht immer mit unseren Anliegen und
Argumenten bei der Landesregierung
und dem Landtag durchdringen. Wir
stehen oft in guten Dialogen, in Gespra-
chen, auch wenn es um die groflen The-
men geht, aber die konkreten Ergebnisse
dauern uns etwas zu lang. Das ist nicht
gut, weil wir ja etwas flir die Menschen
in diesem Land tun wollen. Und ich habe
es gestern in einem anderen Gesprach
gesagt, wir wollen die gleichen Men-
schen erreichen. Der Landtag, die Lan-
desregierung und die Kommunen reden
iber Otto Meier an der Ecke, fiir den wir
etwas tun wollen und mit dem wir auch
Politik zusammen gestalten wollen. Und
hier bitten wir darum, dass wir doch
schneller und zligiger zu Ergebnissen
in den Gesprachen kommen. Der Biirger
unterscheidet nicht zwischen Landes-
und Kommunalpolitik und wir werden
daher an den Wiinschen und an den
Erwartungen gemeinsam gemessen,
und er erwartet Politik aus einem Guss,
er mochte keinen Streit, das wissen wir,
aber er mdchte den politischen Diskurs.
Und er mochte auch, dass seine Sorgen,
Angste und Probleme ernstgenommen
werden. Wir haben die FORSA-Um-
frage im Sommer dieses Jahres alle
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gelesen. Die drei wichtigsten Probleme
waren das Thema Umwelt/Klima, mit
37 Prozent und der Komplex Fliicht-
linge/Zuwanderung/Integration mit
29 Prozent. Und auf Platz drei, mit 25
Prozent, folgen Unmut iiber Politiker/
innen und Parteien. Vor diesem Hinter-
grund mochte ich auf vier Themen heute
eingehen, auf vier Herausforderungen,
wie ich sie nennen mdéchte. — Hass und
Gewalt gegen Amts- und Mandatstra-
gerinnen und -trager, — Integration von
Zuwanderungen —, Kapazitdten in den
Kindertagesstdtten und — Klimaschutz
und Klimaanpassungs-Mafnahmen.

Bei diesen vier Themen mochte der
Stadtetag nicht nur Forderungen an das
Land erheben, wir méchten LR und LT
vielmehr erneut eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit auf Augenhohe anbie-
ten. Als Kommunen wollen und miissen
wir uns hier in den kommenden Jahren
stark engagieren, auch finanziell, das
wissen wir. Wir wollen uns durchaus
in die Pflicht nehmen lassen, werden
das Gleiche aber auch mit dem Land
tun. Was wir jetzt bendtigen ist, wie
schon angesprochen, ein offener Dia-
log zwischen Kommunen und Land und
an dessen Ende, die Kommunal- und
Landtagswahlen 2021 und 2022 lassen
griiflen, liberzeugende Losungen flr
die Menschen in unserem Land. Was
wir ganz bestimmt nicht brauchen und
wollen, sind Top-Down-Beschliisse,
die wir dann iiber die Medien mitgeteilt
bekommen.

Lassen Sie mich mit dem ersten
Punkt beginnen: Hass und Gewalt
gegen Amtstragerinnen und Amtstrd-
ger. Glaubt man den Demoskopen,
stehen Politik und Parteien derzeit
nicht sonderlich hoch im Kurs. Und wir
spiiren das alle, jeder an seinem Platz.
Das rechtfertigt aber keine Beleidigung
und Bedrohung, keinen Hass, Hetze
oder sogar Gewalt. Viele von uns werden
diese Phdanomene bereits selbst erlebt
haben. Oft sind, und dann wird es aus
meiner Sicht ganz finster, auch unsere
Familien beeintrdchtigt. Die 6ffentliche
Aufmerksamkeit ist oftmals nur kurz-
zeitig grof3, ndmlich immer dann, wenn
wirklich schlimme Dinge passieren,
wie zum Beispiel der Mord am Kasseler
Regierungsprasidenten Walter Liibcke.

Anschliefend ldsst das Interesse schnell
nach. Die Kolleginnen und Kollegen in
Politik und Verwaltung, bei Polizei und
Feuerwehr, im Rettungsdienst und im
Krankenhaus sehen sich dann wieder der
flir alle mittlerweile ganz alltaglichen
Bedrohungs- und Gefdhrdungslage
ausgesetzt. Wir als Niedersdchsischer
Stddtetag mochten, dass sich wirklich
etwas dndert. Wir brauchen keine Sonn-
tagsreden. Wir miissen gemeinsam und
entschlossen gegen Beleidigung und
Bedrohung, gegen Hass, Hetze und
Gewalt vorgehen.

Wir haben gestern von Frau Profes-
sor Grof3 vom Niedersdchsischen Stu-
dieninstitut, die wir beauftragt haben,
eine wissenschaftliche Studie zu erstel -
len, das Ergebnis dieser online-basier-
ten Umfrage vorgetragen bekommen.
84 der HVBs haben sich beteiligt. Das
entspricht ungefdhr 70 Prozent unserer
Mitglieder. Und diese Studie hat einige
wirklich erschreckende Erkenntnisse
geliefert. Diese sind in einer Broschiire
zusammengestellt, die wir gestern
versandt haben. Die wesentlichen
Ergebnisse in aller Kiirze. In knapp 30
Prozent der Félle wird {iber mindestens
monatliches Randalieren im Rathaus
berichtet. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den 6ffentlichen Verwaltungen
sehen sich in iiber der Hélfte der Fille
mindestens monatlich, in einem Drittel
der Félle sogar mindestens wochentlich,
verbalen Aggressionen ausgesetzt. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wurden
in Uber 60 Prozent der Fille bereits
bedroht und in gut 40 Prozent der Falle
bereits korperlich angegriffen. Biirger-
meisterinnen und Biirgermeister sind
vor allem von verbalen Aggressionen
per E-Mail und sogenannten sozialen
Netzwerken betroffen. 35 Prozent sind
bereits konkret bedroht worden. Ich
denke, diese Zahlen sprechen fiir sich
und wir missen gemeinsam handeln.
Wir haben gestern eine Resolution
beschlossen, die MaRnahmen enthilt,
mit denen wir dem Problem begegnen
konnen. Drei davon mochte ich anspre-
chen. Viele von uns werden mittler-
weile ihre Erfahrungen mit Feindes-
oder sogenannten schwarzen Listen
gemacht haben. Wir haben bisher nicht
verstanden, warum wir nicht zeitnah
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von den staatlichen Sicherheitsbehér-
den informiert wurden, wenn unsere
Namen auf solchen Listen auftauchen.
Ich bin Herrn Innenminister Pistorius
sehr dankbar: Nachdem Frank Klinge-
biel und ich das angesprochen haben, ist
das gedndert worden. Seit Kurzem wer -
den wir von den Sicherheitsbehérden
informiert, auch wenn aus deren Sicht
keine konkrete Bedrohungslage besteht.
Zweitens: Betreiber sozialer Netzwerke
missen starker in die Pflicht genommen
werden. Hasskommentare, Drohungen
und Gewaltaufrufe miissen umgehend
geloscht werden. Weiterhin miissen
die Téater identifiziert und strafrecht-
lich verfolgt werden. Die sozialen Netze
diirfen nicht ldnger rechtsfreie Raume
sein, in denen Personen anonym ihren
Hass und ihre Wut ausleben und gegen
andere Menschen hetzen koénnen.
Daher unterstiitzen wir die Forderung
von Bundestagsprdsident Wolfgang
Schduble, wir brauchen eine Pflicht
zu Klarnamen in den sozialen Netzen.
Diese Netzwerke diirfen nicht weiter
rechtsfreie Rdume sein, in denen jede
oder jeder nach Belieben pdbeln, belei-
digen und drohen darf.

Das Strafrecht: Hier begriilen wir
die Weisung unserer Justizministerin
an die Niedersdchsischen General-
staatsanwaltschaften, Verfahren wegen
verbaler Attacken nicht mehr einzustel-
len. Es tut jedem Betroffenen doppelt
weh, wenn man beleidigt oder bedroht
worden ist und die Staatsanwaltschaft
das Verfahren dann wegen mangeln-
den Interesses oder Geringfiigigkeit
einstellt. Dariiber hinaus gilt es aber,
bestehende strafrechtliche Liicken zu
schlieflen. Wir unterstiitzen deshalb den
Vorschlag unserer Justizministerin, den
strafrechtlichen Tatbestand der Bedro-
hung, § 241 StGB so zu fassen, dass auch
tatsdchlich jede Bedrohung erfasst wird.
Nach heutiger Rechtslage darf ndmlich
nur bestraft werden, wer mit einem
Verbrechen droht. Es darf nicht sein,
dass kiinftig noch Satze wie ,,Ich weif3,
wo du wohnst und ich habe ein Mes-
ser.“ straffrei bleiben. Anschaulicher als
durch den Fall Kiinast in der vergange-
nen Woche kann das Problem gar nicht
geschildert werden. Wir wissen, wie das
Landgericht dort entschieden hat. Meine
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Damen und Herren, ich bin stolz auf
unseren Rechtsstaat, doch in solchen
Situationen fallt es mir schwer, solche
Entscheidungen zu verstehen und zu
akzeptieren. Ich sehe die Gefahr, dass
die Bedrohungen aus dem Netz irgend -
wann auf der Straf3e umgesetzt werden,
freinach Schopenhauer ,,Das entwiirdi-
gende Wort bereitet die entwiirdigende
Tat." Gerade normensetzenden Insti-
tutionen wie Gerichte haben die Pflicht,
demokratie- und gesellschaftszerset-
zenden Trends entgegenzutreten. Das
ist keine Gerichtsschelte, sondern das
ist eine Aufforderung, wie ich sie sehe.

Weil, meine Damen und Herren, wenn
wir dieses Thema nicht beherzt ange-
hen, miissen wir uns ernsthaft Sorgen
machen, ob wir kiinftig iiberhaupt noch
jemanden fiir ein kommunales Man-
dat oder Ehrenamt gewinnen konnen.
Lassen Sie uns deshalb gemeinsam ein
starkes gemeinsames Zeichen setzen
gegen Beleidigung und Bedrohung,
gegen Hass, Hetze und Gewalt, damit
die Menschen auch wieder mitarbeiten.
Demokratie lebt von der Teilhabe von
Personen. Und wer sich bedroht fiihlt,
der geht die drei Schritte zuriick. Wir
haben die Beispiele ja in der Gesellschaft
erlebt.

Das zweite grof3e Thema ist fiir uns
die Integration von Zuwanderern. Der
grofite Teil der hier aufgenommenen
Fliichtlinge, meine Damen und Her-
ren, wird langerfristig oder dauerhaft
in Deutschland bleiben. IThre Integra-
tion in Arbeit und Gesellschaft ist eine
nachhaltige Daueraufgabe. Diese wird
Jahrzehnte in Anspruch nehmen und
immense Anstrengungen, auch finan-
zielle, erfordern. Sie kann nur von Bund,
Landern und Kommunen gemeinsam
bewadltigt werden. Land und Kommu-
nen haben hier in den letzten Jahren gut
zusammengearbeitet. Und ich md&chte
mich bei Thnen, Herr Ministerprdsi-
dent, stellvertretend fiir die gesamte
Landesregierung, ganz ausdriicklich
bedanken. Zundchst einmal bei dem
Biindnis Niedersachsen packt an. Hier
haben wir schnell versucht, auch eine
Plattform zu schaffen, damit wir alle
Beispiele bekommen, um diese Heraus-
forderung zu schaffen. Wir danken fiir
den Integrationsfond, den Sie seit 2016

mit je zehn Millionen fiir Kommunen
zur Verfiigung stellen, die durch die
Sekunddrmigration von Gefliichteten
vor besonderen Herausforderungen
stehen. Zwolf Kommunen sind in die-
sem Jahr in den Genuss gekommen. Sie
haben beim Bund durchgesetzt, Herr
Ministerprdsident, dass den Kommu-
nen auch in den ndchsten Jahren die
Kosten fiir Unterkunft und Heizung,
flir Bedarfsgemeinschaften mit Flucht-
bezug vollstdandig erstattet wird. Dafiir
danken wir.

Jetzt kommt das Aber. Wir haben
mit unserem Prasidium im Juni dieses
Jahres in Berlin getagt und mit einem
Staatsminister im Bundeskanzleramt,
der Niedersachse ist und auch einmal
Biirgermeister war, iber die Integra-
tionspauschale des Bundes gesprochen.
Hintergrund war die Absenkung oder
ist die beabsichtigte Absenkung der
Finanzierungsbeteiligung des Bundes,
um ca. 1,7 Milliarden in 2020 und 1,9
Milliarden in 2021. Der Staatsminister
erkldrte uns, dass die Integrationspau-
schale bis 2019 durchaus ihre Berech-
tigung habe, Integration sei aber, das
miissten wir doch verstehen, nach der
Kompetenzordnung des Grundgeset-
zes, keine Bundesaufgabe. Daher ist es
richtig, dass der Bund die Integrations-
pauschale kréftig kiirze. Die Landes-
regierung hat in einer Presseerkldrung
nach der Haushaltsklausur erklart, dass
man bei der Finanzierung von Integra-
tionsmafnahmen nunmehr einen,
ich zitiere, ,vorsichtigen finanziellen
Abbaupfad mit Augenmafg“ einschlagen
werden. Das heifit, die Klirzungen des
Bundes sollen weitergegeben werden
an die Kommunen. Und wir sehen das
ja schon im Haushaltsplanentwurf, wie
sich das auswirkt. Meine Damen und
Herren, ich sage eshier heute ganz offen
und deutlich, angesichts der Dimensi-
onen, vor denen wir stehen und ange-
sichts der Erfahrungen, die wir bei dem
Thema Integration in der Vergangenheit
gemacht haben, warne ich ausdriick-
lich Bund und Land eindringlich davor,
zu glauben, Integration sei allein eine
freiwillige kommunale Aufgabe und mit
ehrenamtlichen Engagement der Biir-
gerinnen und Blirger leistbar. Das wer-
den wir nicht schaffen. Und wir werden
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dann die Probleme bekommen. Inte-
gration, jeder kennt das aus den '9oer
Jahren, da ernten wir jetzt die Friichte
aus der Integrationsbewegung der '9oer
Jahre, also nach fast 30 Jahren, ist eine
Aufgabe fiir alle und eine Daueraufgabe,
und hier muss Geld bereitstehen.

2015 hat Frau Merkel gesagt, wir
schaffen das. Vier Jahre spater glaubt
der Bund anscheinend und die Bundes-
kanzlerin, wir haben es geschafft, wir
missen nicht mehr zahlen. Da kdnnen
wir nur widersprechen. Nur weil die
Menschen ein Dach iiber dem Kopf und
etwas zu Essen haben, ist die Aufgabe
noch lange nicht erledigt. Wir sitzen
nicht in Berlin mit am Tisch, am Ver-
handlungstisch, sondern da sitzt das
Land Niedersachsen. Und ich sage es
auch deutlich, wenn die Lander zulas-
sen, mit ihren entsprechenden Mehr-
heiten, dass der Bund hier kiirzt, dann
miissen sie selbstverstdndlich dann
auch den Bundesanteil iibernehmen
und ihre Kommunen nicht in den Regen
stellen und dazu beitragen, dass wir
Integrationsmafnahmen zuriickfithren
und dann die Probleme in der Jugendge-
richtshilfe und vor den Gerichten dieses
Landes haben. So geht es nicht.

Und deshalb appellieren wir heute
noch malan den Landtag und Landesre-
gierung, iiberlegt euch noch einmal, ob
dieser Rickzug wirklich richtig ist und
tretet energisch in Berlin den Kraften
entgegen, die da kiirzen wollen.

Das dritte Thema sind die Kapazi-
tdten in den Kindertagesstdtten. Wir
kommunalen Briider und Schwestern
glauben, dass das Thema Kita das Zeug
hat, uns Kommunen im Jahre 2021 und
dem Land, im Jahre 2022 die Bilanz
kraftig zu verhageln. Denn was niitzt
die schonste Beitragsfreiheit, wenn man
flir seine Kinder keine Platze in der Kita
findet oder der laufende Betrieb nicht
sichergestellt ist. Wir haben zweimal
innerhalb kurzer Zeit erleben diirfen,
wie eine kommunale Kitaplanung zu
Altpapier geworden ist. In den Jahren
’16 und ’17 durch Zuwanderung und ’18
durch die Einflihrung der Beitragsfrei-
heit im Kindergartenjahr und gleichzei-
tiger Flexibilisierung des Einschulungs-
stichtages bei uns in Niedersachsen. Wir
Kommunen, und das mochte ich hier
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noch mal allen versichern, tun alles, um
die von unseren Blirgerinnen und Bur-
gern nachgefragten Betreuungskapa-
zitdten aufzubauen. Gleichzeitig sehen
wir alarmierende Versorgungsengpasse.
Wir haben eine Umfrage gemacht, bei
unseren Mitgliedern, zum Kitajahr ’19
und 2020. Und daran haben sich 57
Kommunen, also die Halfte, beteiligt.
Und ich md&chte einige Ausziige dazu
vortragen.

Die Kommunen haben gemeldet,
dass zu Beginn des Kitajahres 3400
Krippenkinder, etwa 142 Gruppen und
3200 Kindergartenkinder auf der War-
teliste standen. Das betrifft ein Viertel
der Kindergdrten. Die Umfrage ergab,
fast ein Viertel der Kindergdrten. Man
kann das theoretisch alles mal vier
nehmen, weil wir insgesamt 5400 Kitas
in Niedersachsen haben. Die Zuriick-
stellung wegen der Flexibilisierung bei
der Einschulung, also auch eine Ent-
scheidung des Landtages, betraf 1700
Vorschulkinder. Das entspricht 70 Kin-
dergartengruppen. Fiir die mussten wir
zusatzliche Ersatzpldtze schaffen. Nach
vorne geschaut, haben die 57 Mitglieder
gemeldet, dass wir in den ndchsten drei
Jahren ungefdhr 490 Krippengruppen
und 360 Kindergartengruppe neu brau-
chen. Auch das kénnte man mal vier
nehmen, wenn man das gesamte Land
betrachtet. Gleichzeitig fehlen uns in
sehr grofer Zahl Fachkréfte, es kommt
in den Stadten vermehrt vor, dass wir
Kindergdrten erdffnen, aber mangels
Fachkraften die Gruppen nicht einrich-
tenkdnnen. Unsere Abfragen bestdtigen
dieses und sie bestdtigen auch, dass wir
indennachsten dreiJahren rund 13 000
zusdtzliche Erzieherinnen und Erzieher
bendtigen. Die Personalfrage, meine
Damen und Herren, ist also langst zu
einer Zukunftsfrage fiir die frithkind-
liche Bildung geworden. Wir haben
dazu auch gestern eine Resolution
beschlossen. Ich méchte zwei Punkte
daraus ansprechen. Zum Ersten, wir
bendtigen finanzielle Unterstiitzung
bei der Bewaltigung der Krippeninves-
titionen. Das Land fordert die Gruppe
mit 180.000 Euro, das sind 25 Prozent.
Der gesamte Topf ist mit 40 Millionen
Euro gefiillt. Wenn wir hier den Bedarf
anlegen, namlich die 490 Gruppen, die

ich vorhin nannte, dann brauchten wir
bei diesem Maf3stab 88 Millionen nur
flr die Krippe. Zur Verfiigung stehen
40 Millionen. Fiir die Kindergarten-
gruppen gibt es eine Richtlinie, dazu
sollen 20 Millionen bereitgestellt wer-
den. Damit werden nur die Investitionen
von 110 Kitagruppen abgedeckt, dann
brauche ich hier mindestens 65 Millio-
nen, wenn ich das berticksichtigen will.
Das Ministerium kommt jetzt auf die
gleiche Losung wie vor 20 Jahren auch
schonmal eine andere Landesregierung
und sagt, ich nehme diese 20 Millionen,
verteile sie auf die 54 Jugendhilfetra-
ger und dann sollen die doch sehen,
wie sie mit ihren Kommunen dieses
Geld verteilen. Fiir meine Stadt hatte
ich einen Zuschussbedarf von rund
3,6 Millionen Euro, wenn ich die MaR-
stdbe anlege. Die Hansestadt Liilneburg
bekommt 196 000 Euro. Wobei wir dann
jaimmer das Vierfache selber draufle-
gen. Herr Ministerprasident, ich glaube,
hier miissen wir ehrlicher miteinander
umgehen. Wir haben keine Mangelver-
waltung in Niedersachsen. Hier miissen
wir den Kommunen das geben, was sie
brauchen, um die Gruppen zu schaf-
fen. Weil ansonsten ist alles, was wir
héren, wenn ich hére oder lese in der
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
letzte Woche, die Bildung beginnt im
Kindergarten, dann miissen wir auch
die Gruppen herrichten und die Leute
dafiir einstellen konnen.

Bei all den guten Dingen, die wir bei
der Beitragsfreiheit vereinbart haben,
das will ich gar nicht bestreiten, dass
wir uns da einigermaflen gut verstan-
digt haben, fiir uns ist es immer noch
nicht genug, aber es ist gegentiber den
anderen Bundesldndern ein wesentli-
cher Fortschritt. Aber an dieser Stelle
verstehen wir nicht, dass eben aus-
reichend KITA-Investitionsmittel, die
wir erst '22/’23 benétigen, tiber Ver-
pflichtungsermdchtigungen bereit-
gestellt werden. Aus den Mitteln des
Gute-Kita-Gesetzes von Frau Giffey,
wo sie uns zugesagt haben, die wer-
den eins zu eins weitergegeben, stehen
noch 47 Millionen zur Verfiigung, die
flir '21/’22 geparkt werden sollen. Wir
bitten darum, dass diese Mittel jetzt mit
einbezogen und freigegeben werden,
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damit wir wenigstens die Antrdge zu
60/70 Prozent abarbeiten kénnen.
Beim Fachkrdftemangel haben wir
uns als Stddtetag inhaltlich sehr stark
gemacht. Ich mdchte daran erinnern,
Herr Ministerprdsident, dass Sie uns
in Hameln zugesagt haben, die duale
Ausbildung im Kitabereich umzuset-
zen, durch Anderung der entsprechen-
den Richtlinien und Formvorschriften.
Wir haben danach viele Vorschldge
gemacht, wir haben verhandelt, Sie
wissen, dass unser Vorschlag lautet, die
dreijahrige theoretische Ausbildung mit
anschliefendem Anerkennungsjahr in
Niedersachsen einzufiihren, ohne von
dem Standard QR6 wegzugehen. Den
wollen wir sicherstellen, das haben
wir verstanden. Aber man muss die
Erreichung {iber eine Zielvereinbarung
mit den Mitarbeitern iiber fiinf, sechs
Jahre vereinbaren konnen, um die
Krédfte schnell in die Kitas zu bekom-
men. Inacht Bundeslandern wird dieses
erfolgreich praktiziert. Wir sehen uns
hier an der Seite mit Tragern der freien
Wohlfahrtspflege. Das Kultusminis-
terium priift unsere Vorschldge noch.
Das letzte Kitajahr ist schon weg und das
ndchste 01.08.20 beginnt. Wir brauchen
unbedingt schnell eine Lésung. In mei-
ner Funktion als VKA-Prdsident habe
ich mich mit den alten und neuen Ver-
di-Vorsitzenden auf den Weg gemacht,
eine dhnliche Losung auf Bundesebene
zu finden, um eventuell iiber eine ent-
sprechende Regelung im Berufsbil-
dungsgesetz vielleicht schneller vor-
anzukommen. Weil wir diesen Druck
spiiren, den wir in ganz Deutschland
haben. Wir bitten, unterstiitzen Sie uns
hierbei, wir sagen zu, das haben wir an
allen Stellen getan, das werden wir auch
im Tarifvertrag verankern, im Frithjahr
ndchsten Jahres, wir werden ab dem
ersten Tag die jungen Auszubildenden
bezahlen entsprechend den Betrdgen,
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die wir vereinbaren wollen, damit ihre
AZUBI’s entsprechend bezahlt werden.
Aber dazu brauchen wir eine Beschleu-
nigung der Ausbildung. Wir wollen nicht
die Qualitat verschlechtern, wir wollen
einfach schneller die jungen Leute und
nicht nur die, die Abitur haben, in den
Kitas haben, damit wir die Gruppen
tiberhaupt betreiben kénnen. Ansons-
ten steht jeder von uns mit einem Bein
beim Staatsanwalt, wenn die Betreu-
ungskrafte nicht vorhanden sind. Und
das kann es nicht sein und darum bitten
wir ausdriicklich, hier zu beschleunigen.

Ich komme zum letzten Punkt, Kli-
maschutz und Klimaanpassung. Die
eindrucksvollen Bilder vom Freitag
letzter Woche, auch hier in Niedersach-
sen, auch in Liineburg, wo, und darauf
sind wir — glaube ich — als kommunale
Spitzen auch stolz, wir die gesamte
stadtische Gesellschaft, die Stadtge-
sellschaft, die Blirgerschaft auf unseren
Marktpldtzen gehabt haben. Man kann
nicht nur sagen, dass waren die jungen
Leute, es waren alle da. Und alle haben
gefordert, Politik, ihr miisst handeln.
Und natiirlich wissen wir, Ungeduld
ist nicht immer der beste Ratgeber,
aber doch ein Antreiber, um schneller
etwas zu tun und voranzugehen. Diese
Demonstrationen fiir den Schutz des
Klimas, rund um den Globus, glaube
ich, werden wir alle in Erinnerung
behalten, zumal sie deutlich machen,
was die Menschen von uns erwarten. Am
gleichen Tag hat die Bundesregierung
ihr Mafnahmenpaket zum Klimaschutz
vorgestellt. Und da sind wir — glaube ich
— alle einer Meinung, das war nicht sehr
eindrucksvoll, dahatte manch einer sich
was Anderes erwartet, an der Stelle,
mehr Mut, nicht den Demonstranten
nach dem Munde zu reden, sondern
weil wir alle das Gefiihl haben, es muss
schneller vorangehen. Aber auch hier
kommt es auf den Bundesrat an,— ich
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glaube — die Niedersdchsische Landes-
regierung wird dort ein entsprechendes
gewichtiges Wort mitreden. Wir bitten,
dass nachgearbeitet wird. Das muss
gescharft werden, trotz aller Probleme,
die wir haben, das erwarten die Leute.
Wir werden aber nur etwas erreichen,
das méchte ich auch ausdriicklich beto-
nen, wennwir nicht zuerst mit Verboten,
und seien es nur Luftballons, arbeiten,
sondern wenn wir versuchen, die Men-
schen mitzunehmen in den Stadten/
Gemeinden. Das ist unsere Aufgabe, als
Kommune die Menschen mitzunehmen.
Und das nicht nur, wieder ein paar Bélle
nach oben werfen und dann ist es nach
einiger Zeit wieder weg. Nein bei Klima-
schutz, Klimaanpassungen haben wir
eine Verpflichtung in den letzten Jahren
gehabt. Die haben wir erfillt und das
wollen wir weiter voranbringen. Aber,
meine Damen und Herren, wir miissen
auch, und das sehen wir Kommunen,
wir miissen auch die wirtschaftliche und
soziale Komponente des Klimaschut-
zes im Auge behalten. Klimaschutz ist
zurzeit eher ein Projekt der Eliten in
unserem Lande. Wir miissen sehen,
dass wir die breiten Schichten mit-
nehmen, auch die, die in der Existenz
bedroht sind. Ob in der Braunkohle, das
ist bei uns nicht so das Problem, aber im
Automobilbau oder bei den Zulieferern
oder bei den Maschinenbauern oder bei
anderen Menschen, aus Perspektive der
Eliten 1dsst sich natirlich leicht sagen,
dass klimaschddliche Industrien und
Arbeitspldtze verschwinden missen,
flir die Betroffenen stellt sich das anders
dar. Und wir sehen, wie das dann auch
politisch ausgenutzt wird, und es pro-
fitieren die Falschen davon, das muss
man auch deutlich den jungen Leuten
erklaren. Wir haben in Rio 1990 die-
sen Vierklang gepragt, namlich Arbeit,
Umwelt, Soziales und Bildung. Das sind
dievier Themen, die uns treiben, wie wir
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auch zum Klimawandel stehen missen
und wie wir das verbinden miissen, ob
in Salzgitter, in Braunschweig, in Liine-
burg oder in Oldenburg oder Emden,
um nur einige Stadte zu nennen, und
das ganze Land mitnehmen an dieser
Stelle, das ist unser Petitum. Wir haben
die Klimaschutzgesetzentwiirfe von
SPD und CDU und von Biindnis 90/Die
Griinen gelesen und haben fiir uns raus-
gelesen, wir sind fiir die Statistik gut.
Wir sollen Berichte an die Landesregie-
rung schreiben und dann kommt eine
Statistik. Meine Damen und Herren, wir
wollen nicht in Blrokratie investieren
als Kommunen, wir wollen aktiv opera-
tivin den Klimaschutz investieren. Und
da kénnen Sie uns beim Wort nehmen.
Wir bitten dringend, dass die Mitarbeit/
Beteiligung der Kommunen festge-
schrieben wird. Wir moéchten dem Land
heute einen Klimapakt vorschlagen. Wir
Kommunen wollen unsere operativen
Kernkompetenzen in Sachen Klima-
schutz einbringen und im Gegenzug
Unterstiitzung vom Land erhalten. Wir
haben die Aktion gehabt , Niedersach-
sen packt an“ bei der Fliichtlingsdis-
kussion. Und wir mdchten vorschlagen,
mit Thnen in eine Diskussion zu gehen
unter dem Motto ,,Niedersachsen packt
nachhaltig an.“ Dazu sind wir kommu-
nal bereit. Ich nenne Thnen jetzt sechs
Punkte, die wir einbringen wollen und
die wir einbringen kénnen. Wir wollen
mehr Stadtgriin, Parks, Kleingdrten und
Baumpflanzungen in unseren Stddten.
Unsere kommunalen Walder, und wir
sind einer der groften Waldbesitzer
im Lande Niedersachsen, wollen wir in
ihrer Funktion als CO2-Speicher erhal-
ten und an die Herausforderungen des
Klimawandels anpassen. Wir wollen
zusdtzlich aufforsten und hoffen natiir-
lich auch auf Unterstiitzung. Wir wol-
len mit den Bundesprogrammen beim
Stadtgriin die notwendige Anpassung
in unseren Stadten schaffen, um mehr
Grilin in den Stddten einzubringen und
zur CO2-Reduzierung beizutragen. Wir
wollen die Schadstoffbelastung in den
Innenstddten reduzieren. Wir haben
gestern kontrovers diskutiert, aber wir
wollen den motorisierten Individual-
verkehr in den Stadten reduzieren. Wir
haben mit breiter Mehrheit gesagt,
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jawoll, jede Stadt flir sich muss diese
Losung entwickeln und muss sie fin-
den, weil wir wissen, nur so geht es. Auf
dem Land ist es etwas anderes als in der

Stadt. Damuss man differenzieren, man
kann es nicht vereinfachen. Wir wollen
den Anteil des Rad- und Fuf3gdnger-
verkehrs steigern, OPNV stirken und
Carsharing-Angebote anbieten. Wir
erwarten dafiir vom Land, Herr Alt-
husmann, uns insbesondere bei dem
Ausbau der Radwege stdrker zu unter-
stlitzen. Wir wiinschen uns, dass das
Land zur Verbesserung des Radverkehrs
niedersachsenweit zehn Euro pro Ein-
wohner und Jahr bereitstellt, dann sind
wir bereit, ebenfalls zehn Euro pro Jahr
und Einwohner in den Kommunen zu
finanzieren. Das ist eine alte Forderung
des ADFC, die wir hier aufgreifen und
die wir mit Thnen gemeinsam angehen
wollen. Wir haben weniger blirokrati-
sche Regelungen bei dem Abgreifen von
Zuschiissen fiir kommunale Strafen,
Radwege. Dazu wiirden wir gerne mit
Ihnen ins Gesprdch gehen. So kdnnten
wir insgesamt 160 Millionen pro Jahr in
Niedersachsen mobilisieren und mehr
tun fiir den Radverkehr.

Wir wollen uns verpflichten, bis 2030
klimafreundliche Antriebssysteme bei
unseren Fahrzeugen und dem OPNV
einzusetzen, ob es Strom oder Wasser-
stoff ist, das muss dann die Technik und
die Wissenschaft bringen. Wir wollen
Jobtickets anbieten und wiirden auch
gerne mit dem Land und dem Bund das
365-Euro-Ticket und auch Schiiler- und
Azubiticket einfiihren. Dazu sind wir zu
Gesprdchen bereit. Ganz wichtig ist uns
der Punkt, die letzte Meile fiir Liefer-
verkehr. Ich glaube, Sie haben die engen
Straflen Liineburg’s gesehen. Wenn Sie
um 9 Uhr in die Innenstadt gehen, sehen
Sie nur Lieferwagen, unterschiedliche,

bis zu acht Lieferfirmen, die liefern. Wir
brauchen gesetzliche Regelungen, um
die letzte Meile zu organisieren. Am
Stadtrand ein Depot und von dort nur
noch einen Lieferdienst in die Innen-
stadt, das muss gesetzlich geregelt wer-
den, damit wir verbindlich ausschreiben
konnen. Das flihrt zu einer wesentlichen
Entlastung der Innenstddte, weil es sind
nicht immer die schadstoffarmen Fahr-
zeuge, die dort reinfahren. Da bitten wir
Sie, liber den Bundesrat tatig zu werden,
dass wir hier eine Regelung bekommen.

Und der letzte Punkt, wir erkld-
ren uns bereit, unsere kommunalen
Olheizungen bis 2025 umzustellen.
Wir wollen also nicht erst, wie jetzt die
Bundesregierung, 2030, sondern wenn
es technisch moglich ist, wenn also
andere Energietrdger zur Verfligung
stehen, nicht Kohle und Strom, wollen
wir umrtiisten. Das ist eine Selbstver-
pflichtung, die wir gestern auch dis-
kutiert haben und die wir sozusagen
mitnehmen in unsere Kommunen, um
zu zeigen, dass wir im Rahmen unse-
rer energetischen Sanierungen, wo
wir hohe Aufwendungen tdtigen, die
Umstellung noch beschleunigen wollen.

Wir haben noch mehr Ideen, aber die
wollen wir mit Thnen, mit der Landes-
regierung und Landtag und anderen
Stellen diskutieren.

Meine Damen und Herren, wir sind
iiberzeugt, wenn Sie uns mitnehmen
und wenn wir Landtag, Landesregie-
rung, Landkreistag, Stadtetag, Stadte-
und Gemeindebund, Gewerkschaften,
Umweltverbande, Kirchen, die Biirger-
schaft, hier gemeinsam an einem Strang
ziehen, sind wir iberzeugt.

Wir wollen das.

Wir kénnen das.

Wir machen das.

Herzlichen Dank.
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Grufdwort der Landesregierung
durch Ministerprasident Stephan Weil

Sehr geehrter Herr Landtagsvize-
prasident, lieber Bernd Busemann
und liebe Kolleginnen Kollegen aus
dem Landtag, lieber Uli Madge,

lieber Frank Klingebiel, lieber Herr
Arning, liebe Blirgermeisterinnen und
Biirgermeister, Ratsmitglieder, liebe
Kolleginnen und Kollegen,

herzlichen Dank fiir die Einladung. Ich
gehe jetzt etwa seit 22 Jahren in unter-
schiedlichen Funktionen zur Stddte-
versammlung des Niedersdchsischen
Stddtetages. Gedndert haben sich in
der Zwischenzeit gelegentlich bei mir
die Funktionen — vom Stadtkdmmerer
iber den Oberbiirgermeister zum Mini-
sterprasidenten. Und in der aktuellen
Funktion stelle ich immer wieder fest,
dass es die vielfdltigsten Beziehungen
zwischen dem Land und dem Stddtetag
gibt.

Es ist eine kdimpferische Kooperation
fiir das Gemeinwohl, die uns verbindet.
Und dies immer wieder mit ansehnli-
chen Ergebnissen, erfreulicherweise.
Deswegen sage ich sehr ernst gemeint:
herzlichen Dank fiir die Zusammen-
arbeit im Namen der ganzen Landes-
regierung. Wir mochten auf dieser
Grundlage gerne kampferisch, koope-
rativ und vor allem mit ansehnlichen
Ergebnissen weitermachen.

Seitdem ich zu der Stadteversamm-
lung pilgere, ging es eigentlich immer
ums Geld. Und ich erinnere mich noch
an die2000er Jahre, das waren wirklich
diistere Zeiten fiir die Stadtkassen. Wenn
man es daran misst, leben wir heute
unter sehr viel erfreulicheren Bedin-
gungen. Wir haben inzwischen iiber eine
ganze Reihe Jahre hinweg ein positives
Finanzierungssaldo der niedersdchsi-
schen Kommunen, die Kassenkredite
liegen inzwischen unter zwei Milliarden
Euro, sie sind um 60 Prozent zuriick-
gegangen, auch durch Beteiligung der
Kommunen. Uber alles gesehen, 14uft es
besser, aber es gibt auch Stddte, die sich
mit strukturellen Problemen konfron-
tiert sehen und die mehr Unterstiitzung
als andere benotigen.
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Uli Mddge hat das Stichwort Sekundar-
migration angesprochen. Wie geht man
um mit Migration in Stddten, die schon
gekennzeichnet sind durch schwache
kommunale Finanzkraft aber relativ
hohe Arbeitslosigkeit? Ich freue mich
sehr, dass sich der Ansatz eines Sonder-
fonds bewahrt hat. Ich weif3, dass nicht
Uiberall in der kommunalen Familie die
besondere Unterstiitzung fiir Salzgitter
gut angekommen ist. Aber es gab dafiir
auch eine sehr spezielle Begriindung.
Und in solchen Fallen miissen wir soli-
darisch sein zwischen dem Land und
den Kommunen und auch innerhalb
der kommunalen Familie, da bitte ich
schlichtweg um Verstdandnis.

Wenn wir auf die Lage insgesamt
schauen, ist diese aber — so sage ich mal
auf gut Hanndversch — nicht schlecht.
Dazu haben auch Bund und Land Bei-
trage geleistet:

bei dem Steuerverbund sind die Zah-
lungen in fiinf Jahren deutlich hochge-
gangen, auch bei den Zuweisungen.

Aus dem Landeshaushalt geht jeder
dritte Euro an die kommunale Familie.
Und letztlich landet sowieso jeder Euro
aus dem Landeshaushalt in den Kom-

munen, das liegt nun mal in der Natur
der Sache.

Diese Zuweisungen sind zwingend
notwendig, damit Kommunen hand-
lungsfahig sind. Daran wiederum haben
wir selber das grofite Interesse, denn
es ist eine zwingende Voraussetzung
dafiir, dass wir in Niedersachsen ins-
gesamt vorankommen.

Wie sieht denn jetzt der Ausblick aus,
bezogen auf die Kommunen? Ab dem
ndchsten Jahr gibt es eine deutliche
Verbesserung durch den Wegfall der
erhohten Gewerbesteuerumlage. Diese
Veranderung hat ziemlich lange auf sich
warten lassen, aber sie wird spiirbar sein
mit etwa einer halben Milliarde Euro
zusdtzlicher Mittel in den kommuna-
len Kassen in Niedersachsen. Das wird
sicherlich deutlich helfen.

Einen offenen Punkt aber haben wir
noch: Wir werden sicherstellen, dass
die Grundsteuer auch im nachsten Jahr
erhoben werden kann. Ich kann mich
noch erinnern, dass, mein Amtsvor-
ganger als Stadtkdmmerer in Hannover
mir bei der Amtsiibergabe im Jahre des
Herrn 1997 gesagt hat: Ach ja, lieber
junger Kollege, die Grundsteuer, die ist
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ibrigens verfassungswidrig, die muss
reformiert werden. Das war vor 22 Jah-
ren. Dass wir auf der Bundesebene
tatsdchlich so lange gebraucht haben,
um die notwendigen Regelungen her-
zustellen, darf man schon als peinlich
bezeichnen.

Aus Niedersachsen heraus werden
wir unseren Teil dazu beitragen, dass
die bundesrechtlichen Regelungen sehr
schnell zur Verfiigung gestellt werden
und bis zum Abschluss dieses Gesetz-
gebungsverfahrens wird auch klar sein,
wie es in Niedersachsen dann konkret
weitergehen wird. Sie kennen die Dis-
kussionen liber die Umsetzung. Oberste
Prioritat hat dabei, dass die niedersach-
sischen Kommunen auch in Zukunft auf
die Einnahmen aus der Grundsteuer
vertrauen kénnen.

Der Ausblick auf die kommunalen
Finanzen in Niedersachsen ist damit
insgesamt gut. Aber das ist auch not-
wendig, weil, auch grofe Aufgaben
anstehen. Es kann ja nicht Sinn der
Sache sein, dass man in erster Linie
iiber Zuweisungen vom Land redet, es
ist sehr viel besser, wenn die Kommu-
nen aus eigener Kraft entsprechend
mandvrierfdhig sind.

Wie sieht es beim Land aus? Es geht
auch uns besser als frither, obwohl sich
konjunkturbedingt die hohen Stei-
gerungsraten bei den Einnahmen der
letzten Jahre jetzt relativieren. Das ist
flir sich genommen kein Drama. Viele
Bedarfsgruppen im ganzen Land aber
sagen uns allerdings gleichzeitig mit
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jeweils ansehnlichen Griinden, wo wir
mehr machen miissen.

Ich nehme fast an, dass die anwe-
senden Biirgermeisterinnen und Biir-
germeister dies aus ihrem Alltag auch
kennen. Den Erwartungen stehen nun
einmal begrenzte Moglichkeiten gegen-
iiber und der Umstand, dass wir ab dem
1. Januar die Schuldenbremse auch in
Niedersachsen haben. Die Schulden-
bremse steht im Grundgesetz. Sie wird
in Niedersachsen modifiziert werden,
aber der Grundsatz bleibt, dass wir in
Niedersachsen, ebenso wie im sonstigen
Bundesgebiet, keine Verbindlichkeiten
mehr aufnehmen kénnen. Und das
heilt, dass unsere Handlungsspiel-
rdume deutlich begrenzt sind.

Warum sage ich das? Weil wir dann
am besten miteinander arbeiten kén-
nen, wenn wir wechselseitig wissen, was
wir uns zumuten kdnnen, was realis-
tisch ist, und wenn wir uns gegenseitig
nicht tiberfordern. Als Landesregierung
haben wir das grofite Interesse daran,
dass wir in unterschiedlichen Bereichen
zueinander finden und gute Kompro-
misse miteinander schlieen. An man-
chen Stellen wird das sehr konkret. Uli
Maédge hat jamit Recht ein Thema ange-
sprochen, das mich maflos gedrgert
hat. Wir erinnern uns an das Jahr 2015
und an den stolzen Satz: ,,Wir schaffen
das.“ Daraus ist inzwischen ein miides
»Ihr-schafft-das-schon“ geworden.
Der Bund hat von einem Jahr auf das
andere seine Integrationsmittel um
mehr als 60 Prozent gekiirzt. Wir haben

in Berlin davor sehr gewarnt nicht nur
aus finanziellen Griinden, sondern weil
dahinter eine Einstellungsfrage steht.
Integration kann nur gelingen, wenn
sie als eine Gemeinschaftsaufgabe aller
staatlichen Ebenen verstanden wird und
nicht der Bund die finanzielle Last auf
die anderen schiebt.

Wir haben den Léwenanteil des-
sen, was uns der Bund nicht mehr zur
Verfligung gestellt hat, kompensieren
kénnen. Wir werden aber nicht in der
Lage sein, alles auszugleichen, was an
Einnahmekiirzungen aus Berlin gekom-
men ist. Wir kdnnen auch nicht zuguns-
ten dieses Bereiches in allen anderen
Feldern deutlich kiirzen. Deswegen
mochte ich an der Stelle einmal konkret
darlegen, wo wir wie viel voneinander
erwarten kénnen.

Ich will an den Anfang das Thema
Wohnungsbau stellen, ein Thema, das
in groRen Teilen des Landes, eine mehr
oder weniger grofie Rolle spielt. Ich bin
immer wieder {iberrascht davon, in wel-
chen Teilen des landlichen Raums das
Thema Wohnungsbau und Mietenent-
wicklung inzwischen eine dhnlich grofie
Rolle spielt wie in den Stadten.

Mir fallt immer wieder auf, dass sich
die kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaften und die Genossenschaften
enorm engagieren und ich bedanke
mich dafiir sehr herzlich. Ich freue
mich dariiber, dass nach und nach
neue kommunale Wohnungsbauge-
sellschaften entstehen. Und ich mochte
die kommunale Familie herzlich bitten,
in diesen Aktivitaten fortzufahren, wir
brauchen nicht nur Geld, sondern wir
brauchen auch Partner. Und da sind die
Kommunen insbesondere in Fragen des
sozialen Wohnungsbaus typischerweise
die allerersten Partner. Also machen Sie
bitte weiter so.

Wir haben zwei Kernprobleme in Nie-
dersachsen. Das eine sind auslaufende
Belegungsrechte zu einem Zeitpunkt,
an dem wir Druck auf dem Wohnungs-
markt haben. Wahrend bestimme Grup-
pen besondere Schwierigkeiten haben,
sich mit bezahlbarem Wohnraum zu
versorgen, laufen Belegungsrechte aus.
Dagegen miissen wir krédftig gegen-
steuern. Olaf Lies hat als Bauminister
ein Forderpaket zusammengestellt, mit
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dem bis zu 1,7 Milliarden Euro bis zum
Jahre 2023 mobilisiert werden sollen.
Insgesamt sollen in den ndchsten zehn
Jahren 40000 neue Belegungsrechte
entstehen.

Gerade in einer Hochschulstadt
wie Liineburg weil man ganz genau,
warum das notwendig ist. In den
Hochschulstadten konzentrieren sich
die Probleme noch einmal ganz beson-
ders. Bitte fithren Sie kommunal oder
mit anderen Partnern, die Aktivitaten
in Sachen sozialer Wohnungsbau /
offentlich geférderten Wohnungsbau,
engagiert fort. Wohnungsknappheit ist
Zundstoff fiir den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Wir brauchen sozialen
Wohnungsbau fast iiberall in Nieder-
sachsen und dazu brauchen wir das
Engagement der Kommunen. Das Land
wird diese Aktivitdten unterstiitzen,
finanziell, aber auch auf andere Weise.
Wir bringen jetzt einen Entwurf fiir ein
Wohnraumschutzgesetz ein, das den
Instrumentenkoffer der Kommunen
erweitern soll. Und wir werden auch die
Niedersachsische Bauordnung novellie-
ren mit dem Ziel, dass einfacher gebaut
werden kann.

Das ist dann zugleich die Uberleitung
Zu unserer zweiten, im wahrsten Sinne
des Wortes, Baustelle. Wir brauchen
nicht nur mehr Sozialwohnungen, wir
brauchen insgesamt mehr Wohnungen.
Wenn ein Markt unter Druck steht, dann
kann man diesen Druck am ehesten
dadurch herausnehmen, indem man
das Angebot bedarfsgerecht anpasst.
Wir wollen jedes Jahr 30 000 Wohnein-
heiten in Niedersachsen errichten. Das
geht auch, wie wir in den Jahren 2017
und 2018 gesehen haben. Aber es ist
nattirlich eine grofle Herausforderung
das durchzuhalten bis zum Jahr 2030.
Und auch dafiir brauchen wir an einer
ganz entscheidenden Stelle das aktive
Zutun der Stadte und der Gemeinden,
ndmlich beim Bauland. Bitte schauen
Sie alle bei sich zu Hause noch einmal
nach, wo womoglich weiteres Bauland
aktiviert werden kann. Das ist zwingend
notwendig, damit neue Hauser errich-
tet werden kénnen. Und es ist zwingend
notwendig um zu einem gewissen Aus-
gleich auf dem Wohnungsmarkt kom-
men. Das ist leichter gesagt als getan,
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weil Sie sich in vielfaltigen Diskussionen
wiederfinden mit anderen Gruppen,
die andere Interessen vertreten. Aber
wenn es uns um den Zusammenhalt
unserer Gesellschaft geht, dann wer-
den wir aktiven Wohnungsbau betreiben
miuissen.

Der zweite Schwerpunkt, den ich
ansprechen muss, ist natiirlich das
Thema der Kitapolitik. Wir haben
einen wachsenden Zuspruch zur Kin-
dertagesstdtten- und zur Krippenbe-
treuung und deshalb auch wachsende
Herausforderungen. Es ist uns erfreu-
licherweise bis jetzt gelungen, auch
unter schwierigen Bedingungen einen
Fortschritt zu erzielen. Auch die Frage
der Gebtiihrenfreiheit fiir die Kitas war
ja Gegenstand von nicht immer vergnii-
gungssteuerpflichten Verhandlungen.
Am Ende aber stand ein Ergebnis, das
sich sehen lassen kann.

Was sind die zentralen Herausfor-
derungen, vor denen die Kommunen
stehen? Erstens Fachkrifte, zweitens
Investitionen. Wir haben einen wach-
senden Zuspruch, dafiir muss mehr
gebaut werden, Uli Mddge hat das
ausgefithrt. Und es hilft nichts, wenn
man die schonste Kindertagesstatte
hat, aber kein Personal fiir die Betreu-
ung der Kinder. Deswegen miissen wir
beide Themen gleichzeitig in Angriff
nehmen. Zundchst ein Wort zu den
Fachkrdften: Ich habe den Stddtetag
immer so verstanden, dass er im Kern
zwei Forderungen vertritt, die ich beide
plausibel finde: Wir miissen erstens
eine Bezahlung von Anfang an ermog-
lichen, damit der Beruf der Erzieherin
/ des Erziehers attraktiver wird. Und
wir mochten zweitens einen fritheren
Praxisbezug haben. Die jungen Leute
sollen schon frither in die Kinderta-
gesstdtten hineinkommen. Beides finde
ich ausdriicklich richtig. Es gibt auch
schon entsprechende Modelle, beides
geht auch schon in Niedersachsen. Es
iiberrascht mich gelegentlich wenn ich
mit Reprdsentanten der kommunalen
Familie zu tun habe, die glauben, es
gebe hier eine gesetzliche Sperre. Nein,
man kann beispielsweise iiber die Aus-
bildung zur Sozialassistenz und dann
mit berufsbegleitender weiterer Tatig-
keit in der Fortbildung als Erzieherin /

Erzieher von Anfang an Geld verdienen
und hat von Anfang an Praxisbezug.
Ich bin persénlich von einem solchen
Modell wirklich iiberzeugt. Wenn junge
Leute mit der Sozialassistenz beginnen,
dann ist das etwas anderes, als wenn
sie gleich einsteigen in eine verkiirzte
Erzieherinnen-/Erzieherausbildung.
Aber ich will mich da auch gar nicht
festlegen. Es gibt viele Wege, die nach
Rom flihren.

Wir miissen alle unsere Anstren-
gungen an den Zielen Attraktivitdt des
Berufs und Praxisbezug von Anfang an
orientieren. Wir brauchen einen gut
gefiillten Instrumentenkoffer mit dem
Ziel desselben Berufsabschlusses. Die
Landesregierung, und das kannich aus-
driicklich auch im Namen des Kultus-
ministers sagen, arbeitet sehr engagiert
daran und wir wollen auch gerne ziigig
Négel mit Képfen machen.

Bei den Investitionen will ich jetzt
nicht in eine Zahlendiskussion einstei-
gen. Ich erlaube mir nur den bescheide-
nen Hinweis darauf, dass wir jetzt schon
mal 60 Millionen Euro zusdtzlich zur
Verfiigung gestellt haben. Aber ich weif3,
es gibt weitergehende Forderungen und
die sind auch begriindbar. Ich habe, das
wird niemanden iiberraschen, nicht den
grofen Scheck mitgebracht. Im Zweifel
wirden Sie sich auch alle fragen, ob der
denn gedeckt ist. In einem Punkt aber
kann ich schon einmal zum Ausdruck
bringen, welche Haltung die Landes-
regierung hat. Es geht um eine Riick-
lage von 47 Millionen Euro. Wir werden
davon 30 Millionen Euro so schnell als
moglich bereitstellen fiir Investitionen
in frithkindliche Férderung. Und wir
werden durch ein zeitlich befristetes
Zusatzprogramm fiir mehr Berufs-
schullehrkrafte im Erziehungsbereich
zur Verfliigung stellen, damit deutlich
mehr junge Leute ausgebildet werden
konnen an unseren Berufsschulen. Ich
glaube, dass insbesondere diese 30 Mil -
lionen jetzt schon mal sehr klar machen,
dass wir auch unseren Beitrag dazu leis-
tenwollen, damit mehr junge Leute mit
einer guten Ausbildung in unseren Kin-
dertagesstdtten arbeiten. Das ist mein
Vorschlag an den Stadtetag und ich bitte
um eine wohlwollende Aufnahme dieses
Vorschlags.
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Ich kann mich an Stddteversamm-
lungen erinnern, die unter der Uber-
schrift eines Bevélkerungsriickgangs
standen. Ich erinnere mich aus Stadt-
kdmmerer-Zeiten, dass riickgehende
Kinderzahlen mit viel gréf3eren Pro-
blemen verbunden waren als steigende
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Zahlen. Der Satz, dass Kinder unsere
Zukunft sind stimmt. Deswegen sehe ich
das zundchst als eine positive Heraus-
forderung. Und ich mochte, dass wir
mit den Kolleginnen und Kollegen in
der Landesregierung und im Stddtetag
zu guten Ergebnissen kommen. Also
nehmen Sie das, was ich gesagt habe,
als einen ersten Schritt, als einen Grufy
aus der Kiiche.

Das Stichwort Klimaschutz will ich
hier relativ kurz abhandeln. Wo stehen
wir in Niedersachsen? Bundesweit rela-
tiv gut, objektiv betrachtet nicht wirk-
lich gut. Warum sage ich das? Wir hin-
ken in Deutschland insgesamt unseren
Klimaschutzzielen deutlich hinterher.
Niedersachsen ist nach Schleswig-Hol -
stein zwar dasjenige Bundesland, das
die besten Klimaschutzzahlen nach-
weisen kann. Aber das ist schon eine
sehr relative Betrachtungsweise, wir
miissen noch deutlich besser werden.
Das ist eine Aufgabe, die sich auch in
den Kommunen stellt. Die Landtags-
fraktionen haben jetzt einen Entwurf fiir
ein Klimagesetz auf den Tisch gelegt.
Dieser Entwurf enthalt auch die Pflicht
zur Transparenz. Das wird sich auch fiir
die Kommunen nicht vermeiden lassen.
Am Ende des Tages miissen wir wissen,
wer eigentlich welche Beitrdge geleistet
hat. Aber die eigentliche Musik wird an
einer anderen Stelle spielen, ndamlich
beim Mafinahmenplan. Wir werden in
den ndchsten Monaten sehr intensiv
miteinander daran zu arbeiten haben,
die maximalen Moglichkeiten aus-
zuschopfen, die wir in Niedersachsen
haben, auch im Verhaltnis zwischen
Land und Kommunen. Ich kann und
will daichnicht vorgreifen. Ich kann nur
zusagen, wir werden intensiv tiber unser
gemeinsames Vorgehen reden.

Ganz generell aber sei mir noch der
Hinweis gestattet, dass wir in Nieder-
sachsen in zweierlei Hinsicht betroffen
sind vom Klimaschutz. Es ist fiir uns
gleichzeitig die aktuell gréfite Chance
und das grofite Risiko:

B Es ist die grofte Chance, weil wir
das Land der erneuerbaren Energien
sind.

B Und es ist das grofite Risiko, weil
unsere beiden grofiten Branchen,
namlich der Automobilbau und die

Landwirtschaft, Bereiche sind, die
vor sehr grundlegenden Umbau-
prozessen stehen oder sich bereits
mitten darin befinden.

Und deswegen ist die Frage Klimaschutz
flir uns in Niedersachsen von groferer
Bedeutung als anderswo. Wenn ich auf
2030 und auf 2050 schaue, dann halte
ich es fiir ambitioniert, aber realistisch,
dass Niedersachsen wird dann Klima-
schutzland Nummer eins in Deutsch-
land sein wird. Niedersachsen als Land
der erneuerbaren Energien und als ein
Land, das gezeigt hat, dass man grof3e
Bereiche klug umbauen kann. Ich sehe
den Oberbiirgermeister von Emden, ich
weifl es aus Hannover-Stocken — an
vielen Stellen in Niedersachsen passiert
ungeheuer viel. Und wenn wir als eine
gemeinsame Zielstellung mit in diese
Gesprdche nehmen, dass wir gemein-
sam Klimaschutzland Nummer eins
werden wollen auf eine verninftige,
wirtschaftlich tragfahige Art und Weise,
dann haben wir ein Ziel, fiir das wir uns
viele Jahre anstrengen miissen. Ich bin
zuversichtlich, dass wir inzwischen
iiberall das dafiir notwendige grofle
Engagement haben — auf Landesebene
und auf kommunaler Ebene. Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit in Sachen
Klimaschutz.

Nun aber auch von mir noch ein Wort
zu einem auf den ersten Blick weichen
Thema, das aber eine knallharte Wir-
kung hat: Stichwort Zusammenhalit.
Es ist ein bisschen skurril. Wir haben
einerseits eine Lage, die ganz gut ist,
wenn auch nicht so gut, wie man sie sich
winschen mochte. Andererseits haben
wir eine deutlich verunsicherte Stim-
mung, das ist ja auch aus der Umfrage
zumAusdruck gekommen, die Uli Mddge
zitiert hat. Wir haben insbesondere eine
splirbare Distanz der Biirgerinnen und
Biirger zu den Institutionen unseres
Staates. Es gibt vor allem aber auch
insgesamt in unserer Gesellschaft eine
Tendenz zu immer geringeren Hemm-
schwellen bis hin zur Gewalt.

Der von mir auflerordentlich
geschdtzte Landrat des Landkreises
Hameln-Pyrmont, Ridiger Butte, ist
vor wenigen Jahren in seinem Kreishaus
umgebracht worden. Das war ein geistig
gestorter Mensch, aber das Thema sitzt
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mir seitdem wirklich unter der Haut.
Wir hatten unldngst einen offenen poli-
tischen Mord an dem Kasseler Regie-
rungsprdsident Walter Liibcke. Aber
das ist es nicht alleine. Uli Mddge hat
zurecht darauf aufmerksam gemacht,
dass jenseits aller spektakuldren Falle
eine Vielzahl von Regelverletzungen
und von unfldtigen Bedrohungen und
Angriffen zu verzeichnen ist. Das Urteil
gegen Renate Kiinast habe ich genauso
abwegig und beschamend empfunden,
wie der Stddtetagsprdsident. Noch ein
anderes Beispiel aus Niedersachsen:
Es gibt einen ehemaligen Landtags-
abgeordneten, der iiber Facebook
gemeinsam mit seiner Familie mit
Mord bedroht wurde. Ermittlungen
wurden aufgenommen und es gelang
ausnahmsweise, den Klarnamen und
den Tater ausfindig zu machen. Und
dann gab es — es handelte sich nicht
um eine Justizbehorde in Niedersach-
sen — fiir eine Morddrohung gegen
einen Politiker und dessen Familie eine
Geldstrafe von 390 Euro. So kann das
nicht bleiben.

Grufdworte des Stellvertretenden

Eine Demokratie braucht Demokraten.
Siebraucht Biirgerinnen und Biirger, die
bereit sind, Verantwortung zu tiberneh -
men und auch selber den Buckel hinzu-
halten. Und wenn dieser Staat, fiir den
all diese Leute arbeiten, nicht selber
auch alles tut, um sie zu schiitzen, tut
der Staat sich selbst einen grof3en Scha-
den an. Ich teile insofern alles, was Uli
Maédge gesagt hat. Dukannst dich da auf
die Unterstiitzung der Landesregierung
verlassen.

Und ich bedanke mich gerade in einer
solchen Situation bei all denjenigen, die
mit ihrem Engagement Tag fiir Tag in
Thren Kommunen dazu beitragen, dass
wir unsere freiheitliche Demokratie
bewahren. Und diese Errungenschaften
werden wir verteidigen.

Ich habe viele Themen nicht ange-
sprochen, eines aber wiirde ich zum
Schluss gerne noch loswerden. 2019 ist
ja ein Jahr der Jubilden:

B Hundert Jahre Demokratie in
Deutschland, Weimarer Republik,

B 30 Jahre Einheit

B und 70 Jahre Grundgesetz.

Nach 70 Jahren Grundgesetz sind wir
weif3 Gott nicht perfekt und wir kénnen
iiberall besser sein, aber wir haben auch
viel Grund, stolz zu sein auf diesen Staat
und auf diese politische Ordnung.

Wo und wann hat es eigentlich so
lange eine Phase gegeben, in der Men-
schen in politischer und personlicher
Freiheit leben konnten, in der es einen
zunehmenden Wohlstand gegeben hat
und in der wir sagen konnten, alles in
allem haben wir es ganz gut miteinan-
der hinbekommen? Ohne die kommu-
nale Selbstverwaltung hatten wir diese
Situation nicht. Sie ist ein wichtiger
Pfeiler dieser Entwicklung in den letzten
70 Jahren in Niedersachsen und auch in
der Bundesrepublik insgesamt gewe-
sen. Deswegen wiinsche ich mir auch
in Zukunft eine gute Zusammenarbeit.
Wir werden {iberall da, wo wir kénnen,
die Aktivitdten der Kommunen sehr
gerne unterstiitzen, im Interesse der
Kommunen, aber ehrlich gesagt, auch
des ganzen Landes.

Herzlichen Dank fiir die Aufmerk-
samkeit.

Landtagsprasidenten Bernd Busemann

Sehr geehrter Prdsident Mddge, meine
Herren Hauptgeschdftsfithrer, Herr
Ministerprasident, meine Herren Mini-
ster und Staatssekretdre, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Landtag,
verehrter Oberbiirgermeisterinnen und
Oberbiirgermeister, Biirgermeister
und wer alles so da ist an Ehrengdsten
gekommen ist. Ich darf Sie ganz herzlich
aus dem Niedersdchsischen Landtag
griiBen, und zwar zu Ihrem Jubildum
Diesmal ist es die 20. Stadteversamm-
lung und Ihre Versammlung, die ja alle
zwei, zweieinhalb Jahre stattfindet. Und
Sie bereichern uns ein jedes Mal. Auch
dieses Jubilaum ldsst mich veranlassen,
Ihnen zu sagen, auch der Stddtetag hat
das Land, hat diese Demokratie, hat
die Entwicklung des Landes bereichert.
Und das moge gerne so bleiben. Ich darf
Thnen die Griifle des Landtages aus-
richten, insbesondere unserer Land-
tagsprdsidentin, Frau Dr. Andretta;
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einige Kolleginnen und Kollegen aus
dem Landtag sind ja heute hier auch
anwesend. Diese Mitgliederversamm-
lung des Stddtetages, das istimmer eine
ganz besondere Veranstaltung, Wenn
Sie hier zu Beschliissen kommen, wenn
Sie hier zu Verlautbarungen kommen,
dann ist Politik immer gut beraten, das
ernst zunehmen, was Sie uns sozusagen
ins Stammbuch schreiben. In der Regel
geht nattirlich die jeweilige Forderung,
gehen die Postulate an die Politik. Aber
ich denke, Herr Ministerprasident,
insofern habe ich Gliick gehabt, dass
die Exekutive, von der Sie gesprochen
haben, in einigen Punkten auch das auf-
gegriffen hat, was Sie an Vorstellungen
haben und was Sie an Wiinschen haben.
Alles kann man nicht erfiillen, aber ich
denke, wir sind da miteinander gut bei-
sammen. Ich bin ja nun immer jemand,
der sich auch darum kiimmert, ob der
Tagungsort auch richtig gewdhlt ist.

Und dieses Mal hat der Stadtetag sich
dafiir entschieden, hier in Liineburg
zu tagen, mit der Versammlung, mit
seinen Fachforen, mit seinen Resolu-
tionen. Man will ja immer gerne horen:
, Wir sind das Salz in der Suppe*‘. Dieser
Satz wird sehr oft bemiiht, aber Herr
Dr. Arning, hier in dieser wunderbaren
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Hansestadt Liineburg zu tagen, der
Stadt des Salzes, ist sicherlich eine gute
Entscheidung. Salz hatte in der Ver-
gangenheit fiir Liineburg eine heraus-
ragende Bedeutung. Wir alle wissen um
die Legende der Wildsau, die Jagern vor
mehrals 1000 Jahren den Weg durch das
sumpfige Geldnde zu den salzhaltigen
Quellen an der Ilmenau-Niederung
geflihrt haben soll. Dank des ,,wei3en
Goldes* wurde Liineburg neben Niirn-
berg zur reichsten Stadt des Mittelal-
ters. Bei den Stadtfithrungen wird im
Liineburger Rathaus, ich denke, Herr
Madge, das ist noch so, dann in aller
niedersdchsischen Bescheidenheit die
Geschichte zum Abschluss gebracht
und es wird gesagt: ,,Wir Liineburger
haben Schwein gehabt“. Dieses Schwein
moge Thnen nicht nur heute, sondern
auch fiir kiinftige Generationen erhalten
bleiben. Und, die eine Studentin hat im
kleinen Film vorhin ja gesagt, ein biss-
chen Mittelalter ist dabei. Das ist etwas
sehr Schones, was diese Stadt auch
auszeichnet. Sie haben, meine Damen
und Herren, einen harten beratungs-
intensiven Tag hinter sich gebracht.
Es ist zu Resolutionen gekommen,
die wir im Grof3en und Ganzen unter-
schreiben kdnnen und die Auftrdge, die
darin enthalten sind, die kann ein jeder
an seiner Stelle, wo er verantwortlich
ist, auch iibernehmen und annehmen
und zu schauen, ob man daraus Ent-
sprechendes auch umsetzen kann zum
Wohle des ganzen Landes. Ich will nur
einige Themenschwerpunkte nennen,
die auch zum Teil schon meine Vorred-
ner inlhrer Versammlung aufgegriffen
haben und mich fir das Parlament
positionieren.

Gestern wurde in einem Forum,
das Thema Gewalterfahrung in kom-
munalen Verwaltungen erdrtert. Sie
haben eine Resolution beschlossen:
,Gewalt gegen kommunale Amts- und
Mandatstrdger“. Sie setzen damit ein
deutliches Zeichen gegen Gewalt. Sie
setzen und fordern aber auch organi-
satorische und praventive MaSnahmen
auf allen Ebenen und reklamieren den
Unterstiitzungsbedarf der Landesregie-
rung. Warum nur der Landesregierung,
warum nur des Landtages? Eigentlich
darf man der gesamten Bevolkerung in
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Niedersachsen sagen: , Ihr miisst auch
mit dazubeitragen, dass es nicht weiter
zu diesen Fehlentwicklungen kommt.
Ich erinnere mich noch sehr gut an die
Debatte im Landtag. In Threr Resolu-
tion beziehen Sie sich ja auch auf den
Entschliefungsantrag des Landtages
vom 27. Februar diesen Jahres. Ich
habe diese Debatte noch sehr gut in
Erinnerung, und nicht nur deshalb,
weil das Parlament dem Antrag ein-
stimmig gefolgt ist. In den Ausfiihrun-
gen meiner Kolleginnen und Kollegen
sowie des Innenministers Pistorius
wurde sehr deutlich, dass Beleidigun-
gen, Drohungen, Hass und Gewalt im
offentlichen Raum leider immer mehr
zunehmen. Neben Aggressivitdt gegen
Rettungskrdfte und Polizistinnen und
Polizisten sind auch Ubergriffe gegen
Amts- und Mandatstrdger, auch im
kommunalen Bereich, leider ldngst
keine Ausnahmeerscheinung mehr. Ein
nachdenklich stimmender und zugleich
alarmierender Zustand. Vielen Dank,
Herr Ministerprdsident, dass Sie das
noch mal ausdriicklich hier thematisiert
haben. Ich will Herrn Innenminister
Pistorius aus der Debatte gerne zitieren
mit einem — finde ich — recht wichti-
gen Satz. Zitat: ,Unser gemeinsames
Ziel muss es daher sein, die Sicherheit
und die Wertschdtzung fiir Amtstrager,
Rettungskrafte und eben auch fiir die
vielen ehrenamtlich Tdtigen auf allen
Ebenen weiter zu verbessern. Es miissen
alle notwendigen Mafinahmen getrof-
fen werden, um die Betroffenen noch
wirksamer zu schiitzen. Diese Men-
schen miissen sich auf uns verlassen
konnen.“ Dem ist eigentlich insofern
nichts mehr hinzuzufligen. Das Thema
ist einfach hochaktuell. Schlagen Sie die
Zeitung auf; es vergeht kaum ein Tag,
an dem nicht {iber irgendeine verbale
Entgleisung,irgendeine Attacke oder
irgendein schweres Delikt berichtet
wird. und Wir fragen uns alle mitein-
ander: Darf das denn moglich sein? Ist
das vielleicht sogar der neue Volkssport
oder was kommt da noch auf uns zu?
So war jiingst zu lesen — nur ein klei-
nes Beispiel — dass ein 28-jdhriger
Mann in einem Jobcenter in Hannover
einen Besucherstuhl geworfen und eine
schwangere Angestellteam Bein verletzt

hat. Das hdtte auch ganz anders aus-
gehen konnen. Der Fall ist zur Anzeige
gebracht worden, und die Justiz klare
Kante gezeigt.Wir wiirden uns auch an
anderer Stelle -bei aller Unabhdngig-
keit der Justiz — wiinschen, dass hier
mehr klare Kante gezeigt wird. Meine
Meinung ist — das geht dann an den
Bundesgesetzgeber und wdre von uns
auch entsprechend mitzutragen — dass
wir dariiber nachdenken miissen, ob wir
die Definition des Amtstragerbegriffes
nicht neu ausschérfen. Und ob wir nicht
an den Tatbestand der Bedrohung des
§ 241 StGB herangehen. Insbesondere
wenn wir die sozialen Netze betrachten,
muss man vielleicht auch den Gedan-
ken des Empfdngerhorizonts mehr
einbringen: Wie empfindet das eigent-
lich derjenige, der sich bedroht fiihlt
und warum ist das so? Also hier steht
eine strafrechtliche Debatte ins Haus
und der sollten wir uns ganz eindeutig
stellen. Vielleicht ist es nur ein Sektor,
der einem Sorge machen darf, vielleicht
ist hinter dieser Fehlentwicklung aber
aucheine gesamtgesellschaftliche
Fehlentwicklung. Und ich will das mal
daran festmachen, dass wir offenbar ein
Respektdefizit in unserer Gesellschaft
haben. Sie konnen das auch auf andere
Bereiche iibertragen. Respekt jlingerer
Menschen gegentiber alten Menschen,
Respekt Schiiler*innen gegeniiber Leh-
rern, Respekt Kinder gegeniiber Eltern,
Respekt Biirger gegeniiber dem Staat,
Respekt Biirger gegen Volksvertreter
und anderes mehr. Hier ist moglicher-
weise tiefergehend zu beleuchten, ob
es hier Fehlentwicklungen gibt. Ich will
es auch nicht den Kultus- und Erzie-
hungsministern in die Schuhe schieben.
Hier — so glaube ich - ist die ganze
Gesellschaft gefordert, klare Kante zu
zeigen, damit es in diese Richtung nicht
weitergeht, sondern damit hier ein kla-
rer Stopp gesetzt wird.

Ein weiterer Themenschwerpunkt
dieser Stadteversammlung bildet das
Thema Digitalisierung. Auch hier haben
Sie eine Resolution beschlossen. Diese
will ich nicht grofartig kommentieren;
esalles richtig. Und vor allem, wenn ein
Stddtetag, der immerhin 60 Prozent der
niedersdchsischen Bevolkerung vertritt,
sich hier artikuliert, muss man schon
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genau hinschauen, was gefordert wird
undwas ist miteinander zu tun. Unter
Digitalisierung verstehen wir nicht
nur den Breitbandausbau das hat auch
der Landtag in seiner Beratung vor
einiger Zeit, als es um das niedersdch-
sische Gesetz iiber die digitale Ver-
waltung und Informationssicherheit
ging, entsprechend deutlich gemacht.
Der Handlungsdruck fiir die 6ffent-
liche Verwaltung ist auf allen Ebenen
hoch — spdtestens seit der Bund das
Online-Zugangsgesetz erlassen hat,
dasdazu verpflichtet, samtliche Ver-
waltungsleistungen elektronisch {iber
Verwaltungsportale anzubieten, und
zwar bis zum Ablauf des Jahres 2022.
Meine Damen und Herren, das sind nur
noch 39 Monate. Also ich denke, man
darf sich, man muss sich sputen. Diese
Aufgabeist eine grofle Herausforderung
flir uns zum Nutzen fiir alle Biirgerin-
nen und Biirger. Es sind bewegte Zeiten,
auch bei diesem Handlungsfeld. Also wir
missen uns ranhalten. Ich will hier dem
Festvortrag von Herrn Staatsrat Liihr,
auf den wir alle gespannt sind, nicht
vorgreifen. Er hat jaim Zweifelsfalle von
der ganzen Thematik auch noch mehr
Ahnung als ich. Ich will trotzdem dar-
auf hinweisen, was man denn so wahr-
nimmt. Mit der fortschreitenden Digi-
talisierung der 6ffentlichen Verwaltung
steigt nattirlich auch die Bedeutung der
IT-Sicherheit. Die Cyber-Attacke auf
das Rathaus in Neustadt am Riiben-
berge in diesem Monat, darf sicherlich
als beispielhaft betrachtet werden fiir
die Dimensionen durch Trojaner-An-
griffe auf die IT-Netze der 6ffentlichen
Hand. Der Computervirus Emotet hatte
jingst auch iibrigens Unternehmern
in der freien Wirtschaft zu schaffen
gemacht. Und es ist davon auszugehen,
dass im Durchschnitt monatlich 3000
Angriffe auf IT-Systeme der Landes-
behoérden veriibt werden. Und hier noch
eine Zahl, denn auch die bundeswei-
ten Zahlen tiber Hacker-Angriffe sind
alarmierend. Die Telekom zdhlt ca.
46 000 Cyber-Attacken in Deutschland
pro Tag, meine Damen und Herren. Das
kann einem ja Angst und Bange machen.
Aber wie gesagt, wir horen dazu gleich
einiges. Ich hoffe, dass auf dem Wege
in die digitale Gesellschaft nicht zu viel
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falsch lauft und dass es sich irgendwo
zu einem Besseren hin entwickelt. Und
wenn wir dann, Land und Kommunen,
unsere Verwaltung betrachten, kannich
nur hoffen, dass wir auch hinreichend
und geniigend IT-Fachleute dort haben.
Wo das Bezahl-Thema oder wie gewin-
nen wir sie iberhaupt, spielt dabei mit
eine Rolle und ich denke, das darf man
nicht aus dem Auge verlieren. Und ganz
am Ende muss ich Thnen sagen, moge
das digitale Zeitalter gelingen und uns
alle nach vorne bringen. Am Ende ist es
aber fiir mich entscheidend, dass wir
in den Verwaltungen Menschen haben,
die auch wissen, es arbeiten Menschen
flir Menschen. Eine Vereinsamung und
Entfremdung zwischen Verwaltung und
Biirgerschaft darf nicht entstehen. Und
das fordert uns. Ich schlief3e mich dabei
Herrn Ministerprdsidenten an, zu sagen,
diese Menschen brauchen die notwen-
dige Unterstiitzung, sie brauchen die

notwendige Sicherheit, brauchen auch
eine verniinftige Bezahlung, brauchen
die notwendige Anerkennung Wenn es
hart auf hart kommt, miissen sie wis-
sen, wer an ihrer Seite steht. Ich bin mir
auch sicher, dass wir das schaffen. Es
miissen Menschen auch in Zukunft fiir
Menschen tdtig sein und beide Seiten
miissen das wissen.

Nun noch eine allerletzte kleine
Bemerkung, weil hier das Thema
Grundsteuer angesprochen war. Wenn
man unterstellt, der Bund macht seine
Hausaufgaben und auch unterstellt, es
gibt eine Landerdffnungsklausel, dann
bin ich eigentlich dankbar, dass es hier
nicht zu englischem Recht kommen
kann und dass ein Parlament sozusagen
zur Untdtigkeit (iber Monate verurteilt
wird. Wenn es dann gefordert ist, dann
wird der Landtag bis zur Jahreswende
seine Pflicht tun.

Besten Dank und Ihnen alles Gute.

Gruf3worte von Helmut Dedy,
Hauptgeschaftsfihrer des
Deutschen Stadtetages

Es gilt das gesprochene Wort!

Januar 2019 — Wahrend einer Bene-
fiz-Veranstaltung in Danzig wird Pawel
Adamowicz ermordet. Im November
war er als OB seiner Stadt wiederge-
wdhlt worden. Im Umfeld der Wahl
waren er und seine Partei, die Liberale
Birgerplattform im Internet heftig
beschimpft worden. Der Tédter greift sich
nach der Tat ein Mikrofon und artiku-
liert viel von dem, was im Netz an Kritik
unterwegs war. Seine Witwe sagt, Pawel
Adamowicz sei ,an den Folgen eines
politischen Mordes gestorben“.

Juni 2019 — vor seinem Haus in Hes-
sen wird Walter Liibke ermordet. Er
war Regierungsprdsident von Kassel,
Mitglied der CDU und wegen seiner
Haltung in der Fliichtlingsfrage im Netz
in die Kritik geraten. Nach seinem Tod
wurde die Tat von vielen im Internet
mit Genugtuung begleitet, einige haben
Beifall geklatscht.

Wir haben ein Problem im Internet,
aber nicht nur dort. Die Sprache dndert

sich mehr und mehr, sie verroht. Die
Auseinandersetzungen werden gewalt-
bereiter. Diskussionen durfen hart
sein, oft miissen sie es sogar. Aber es
braucht den Respekt vor dem Gegen-
iiber. Er ist Gegner, nicht Feind. Sie ist
Gegnerin, nicht Feindin. So leben Sie
Kommunalpolitik.
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Die Kommunikation ist eine zentrale
Herausforderung unserer Demokratie.
Das gilt auch fiir Facebook, Twitter
und Co. Sie bieten Chancen, haben aber
auch Schattenseiten. Vor allem lassen
sie ganz eigene Meinungsbilder entste-
hen. Es braucht nicht russische Troll-
fabriken, um in den sozialen Medien
vollig verquere Eindriicke zu vermitteln.
Die Echokammern tun das automatisch.
Lassen Sie mich den Publizisten
Harald Welzer zitieren: Er sagt, eine
Gesellschaft hat immer 20 Prozent Men-
schenfeinde. Friiher blieben die kom-
munikativ unter sich. Heute aber kénnen
sie sich {iber social media so duRern,
dass sie von 80 Prozent der Menschen
wahrgenommen und von 50 Prozent
ernstgenommen werden. So wirken
Echokammern. Und ein wichtiger Aspekt
kommt hinzu: Man duflert sich immer
seltener unter Klarnamen. Man wiitet
anonym, da kann man dann ungestraft
gegen alles und jeden wettern.
September 2019 — Renate Kiinast,
fir die Griinen im Bundestag, klagt
gegen Facebook. Sie war im Rahmen

einer Debatte iiber Pddophilie, also
einem hochemotionalen Thema, heftig
beschimpft worden. Sie sei ein ,,Stiick
ScheiRe, eine ,,Drecksau‘. Kiinast sei
»Sondermiill“ und eine ,,Drecksfotze“.
Die Beschimpfungen erfolgten anonym,
also war die Klage auf Herausgabe der
Klarnamen von 22 Personen durch
Facebook gerichtet.

Das Landgericht Berlin wies die Klage
ab, in vollem Umfang. Nach Pressebe-
richten — auf eine Pressemitteilung
hat das Gericht leider verzichtet —
waren die Meinungsduflerungen eine
»geschmacklose, aber mit dem Stil-
mittel der Polemik gefithrte sachliche
Kritik“. Die ,,Drecksfotze“ ist sachliche
Kritik? Na ja, sagt die Kammer, die
bewege sich ) haarscharf an der Grenze
des von der Antragstellerin noch hin-
nehmbaren “. Heif3t: Nicht schon, aber
letztlich schon noch okay.

Wollen Sie das hinnehmen? Ich will
das nicht hinnehmen. Ob eine Richte-
rin das hinnehmen méchte, wenn sie
so tituliert wiirde? Nein, wir diirfen das
nicht hinnehmen.

Wir alle wollen so nicht behandelt
werden. Sie wollen nicht so beschimpft
werden. Wir wollen Respekt. Und ich
will Debatten mit offenem Visier: Wer
mich kritisiert, den will ich kennen. Oh
Gott, ruft jetzt die Netzgemeinde, denkt
der Kerl denn nicht an die Dissidenten
in China — dort kann ein Klarname
schreckliche Folgen haben. Doch, daran
denke ich auch. Aber wir brauchen die
Auseinandersetzung Uber die Frage,
wie wir die Verrohung der Sprache — im
Netz und im richtigen Leben — aufhal-
ten kénnen.

Menschen brauchen Respekt. Bezo-
gen auf Sie alle, die Sie sich in der Kom-
munalpolitik engagieren, hat Bundes-
prasident Frank-Walter Steinmeier
eine schone Formulierung gewahlt:
,und deshalb sind das Menschen, die
unseren Respekt verdienen, unsere
Anerkennung und, wo nétig, auch den
Schutz. Vor allen Dingen brauchen sie
aber in dieser Zeit die Riickendeckung
aus der ganzen Breite der Gesellschaft*.
Lassen Sie uns gemeinsam fiir dieses
Ziel eintreten.

Grufdworte von Dr. Gerd Landsberg,
Geschaftsfuhrendes Prasidialmitglied des DStGB

Herr Oberbiirgermeister Mddge, Herr
Landtagsvizeprdsident, meine sehr
verehrten Damen und Herren, ich habe
meinen Beitrag unter die Uberschrift
gestellt ,, Mehr Zukunft wagen.“ Das ist
jaleider in Deutschland nicht selbstver-
standlich. Also mit wagen haben wir es
nicht so sehr. Wir haben ja Angst, der
Begriff , German Angst“ hat es zwi-
schenzeitlich ja schon in den interna-
tionalen Sprachgebrauch geschafft, ein
Exportschlager, den man sich so eigent-
lich nicht gewlnscht hétte. Und damit
bin ich bei dem Thema, das Sie ja auch
in Threr Resolution beschaftigt hat: wie
wollen wir eigentlich morgen leben, das
Klima schiitzen, die Klimaanpassung
voranbringen. Jetzt sind jahier schon die
Beschliisse der Bundesregierung kriti-
siert worden. Wir haben das auch gesagt.
Wir haben deutlich gemacht, dass die
kommunale Gewichtung fehlt. Wenn sie
die Verkehrswende hinbringen wollen,
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brauchen sie die Stadte, sie miissen die
Stadte umbauen. Wir haben jajahrelang
die autogerechte Stadt gebaut. Das muss
anders werden, aber das wird nicht
ohne ein deutliches politisches Signal
aus Berlin gehen. Trotzdem wiirde ich
dieses Paket nicht so schlechtreden, wie
es in der Offentlichkeit geschieht. Und
dazu ein Zitat. ,Die Regierung sei nicht
weit genug gegangen, die Reformen viel
zu zaghaft, sie werde nichts bringen,
das sei ein Fehlschlag.“ Jetzt werden Sie
vermuten, das sei ein Kommentar zum
Klimapaket der Bundesregierung. Nein,
das ist es nicht. Das ist ein Zitat aus
dem Jahre 2003, als Gerhard Schroder
die Agenda 2010 vorstellte. Sie sehen,
die Dinge wiederholen sich und wir
sollten das mit Sachlichkeit angehen.
Und Sachlichkeit ist in unserem Land
schwierig.

Wir haben in weiten Bereichen eine
Schlagzeilen-Republik, Empor-Politik,

Betroffenheit, immer sehr gerne bereit,
Missstdnde zu beschreiben, weniger
bereit, sich mit Losungen auseinan-
derzusetzen. Und sozusagen ein Hots-
pot der Empor-Politik ist natiirlich die
wunderschdne Bundeshauptstadt Ber-
lin. Wenn dort ein SUV einen tddlichen
Unfall verursacht, dann wiirde man
normalerweise dariiber diskutieren,
wie es dazu kommen konnte. Warum
hat der Fahrer diesen Fehler gemacht
(er hatte wahrscheinlich einen epi-
leptischen Anfall). Aber dann sind Sie
nicht in Berlin. Da gibt es seit Wochen
eine breite Diskussion, ob man diese
Fahrzeuge nicht verbieten sollte. Dabei
wird libersehen, dass das Land Berlin
die Befugnis dazu gar nicht hatte. Dabei
wird auch tibersehen, dass es erhebliche
Abgrenzungsschwierigkeiten gabe,
wollen sie auch den Rentner-Golf, also
den Golf Plus, der ja auch etwas héher
ist, verbieten? Was ist mit Lkws? Aber
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egal, Hauptsache wir haben dariiber
gesprochen.

Das wiederholt sich bei der Woh-
nungsnot. Natiirlich fehlt bezahlbarer
Wohnraum, der Ministerpradsident hat
das gesagt. Da gibt es ein Mittel: Bauen,
bauen, bauen, und zwar mdglichst
preiswert und schnell. Aber in Berlin
diskutiert man lieber die Enteignung
von groflen Wohnungsbaugesellschaf-
ten, obwohl man die 36 Milliarden Ent-
schddigung natirlich nicht im Haus-
halt hat und obwohl jeder weiR3, dass
das zehn bis zwolf Jahre dauert und in
der Zeit keine einzige Wohnung gebaut
wird. Dazu muss man auch wissen, dass
75 Prozent aller vermieteten Wohnun-
gen in Deutschland Privatpersonen
gehoren, die nicht mehr als drei oder
vier Wohnungen haben. Und last but
not least, die grofiten Vermieter sind die
evangelische und die katholische Kirche
und die sind eigentlich auch nicht so als
,,Miethaie“ bekannt.

Also ich glaube, dass wir so, wenn
wir so Politik machen, nicht weiter-
kommen. Das Entscheidende sind
Losungen. Aber der Glaube, es gebe fiir
noch so komplexe Probleme die ganz
einfache schnelle Losung, das glauben
Leute von der AfD, aber jeder, der sich
mit den Dingen beschaftigt, weif3, das
funktioniert nicht, meine Damen und
Herren.

Und da bin ich beim Thema Klima-
schutz. Die Erde braucht den Menschen
nicht. Aber der Mensch braucht die Erde.
Das sehen Sie auf diesem Chart, wo die
Erde sagt, ich habe Homo sapiens und
der Mond antwortet, keine Angst, das
geht vorliber. Deswegen ist das ein
wichtiges Thema. Und esist nicht nurein
wichtiges Thema hier beim Stddtetag,
in der Bundesregierung, sondern auch
langst bei den Biirgern, auch das hat sich
verdndert. Nach einer FORSA-Umfrage
ist Umwelt und Klima das vorrangige
Thema bei allen Biirgern. Und das ist
insofern interessant, als es vor wenigen
Jahren die Fliichtlinge waren. Davor war
es die Sicherheit, es war auch mal, auch
wenn es schon zehn Jahre her ist, die
Angst um den Arbeitsplatz. Sie sehen,
wie sich Politik verandert — auch im
Bewusstsein der Bevolkerung. Und ich
glaube, dass wir beim Klimaschutz bes-

NST-N 6-2019

ser werden miissen; dass das, was die
Bundesregierung vorgelegt hat, noch
nicht reicht, dass die Kommunen eine
zentrale Rolle spielen, aber auch hier
mahne ich zur Sachlichkeit.

In der Diskussion habe ich teilweise
das Gefiihl, Deutschland rettet das
Weltklima. Meine Damen und Her-
ren, Deutschland rettet das Weltklima
ganz sicherlich nicht. Natiirlich leisten
wir einen Beitrag, aber der liegt bei
2,23 Prozent. Selbst wenn wir alle jetzt
sofort tot umfallen, alle Fabriken still-
gelegt sind, wird das Weltklima damit
alleine nicht gerettet. Das heif3t nicht,
dass wir nicht etwas tun miissen, aber
ich finde, zur sachlichen Auseinander-
setzung gehort es auch, das zu wissen.
Und deswegen glaube ich, wir miissen
auch fiir internationale Vereinbarun-
gen werben. Und es niitzt nichts, wenn
wir hier die Luftballons verbieten oder
Ahnliches. Es besteht ja eine gewisse
Neigung in der Gesellschaft zu Verboten.
Ich habe teilweise den Eindruck, es ist
eine Sehnsucht der Menschen, ein biss-
chen wie die Kirche im Mittelalter. Im
Mittelalter hat die Kirche den Menschen
vorgeschrieben, wen hast du zu heira-
ten, wie hast du zu heiraten, was hast du
anzuziehen, wo hast du zu wohnen. Das
gab eine gewisse Sicherheit. Vielleicht
ist das auch einer der Griinde, warum
mit so groRer Begeisterung liber Ver-
botealler Art gesprochen wird. Und auch
Kommunen, und das ist meine persén-
liche Meinung, spielen da aus meiner
Sicht nicht immer eine sehr positive
Rolle, wenn sie zum Beispiel Klimanot-
stande ausrufen. Ich weif3, dass man das
aus politischen Griinden macht, aber ich
darf noch mal an die Definition eines
Notstandes erinnern. Ein Notstand
ist so definiert, dass ich Blirgerrechte
einschrdnke, um eine grofle Gefahr
flir die Allgemeinheit zu beherrschen,
also Notstandsgesetzgebung. Ob diese
Situation im Moment in diesen Fallen da
ist, da habe ich groe Zweifel. Das heif3t
nicht, meine Damen und Herren, dass
wir viel mehr nationale Ansdtze zum
Klimaschutz brauchen. Wir miissen die
Energiewende vorantreibe — auch das
wird in der Offentlichkeit kaumn disku-
tiert. Wir sind bei weitem nicht bei den
Zielen, die wir uns gesetzt haben. Im
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letzten Dezember hat der Wind nicht so
geweht und die Sonne hat auch nicht
so geschienen. Da hat Deutschland in
groflem Umfang Kohlestrom aus Polen
bezogen und aus Atomkraftwerken in
Frankreich. Das ist in Ordnung, weil wir
natlirlich Energiesicherheit brauchen,
aber das muss man zur Kenntnis neh-
men. Und wenn wir da besser werden
wollen, miissen wir das den Biirgern
auch sagen. Jeder will nattirlich alter-
native Energien, aber niemand mochte
das Windrad und schon gar nicht die
Trasse, auf jeden Fall nicht vor seinem
Haus, lieber bei den anderen. So kann
es nicht funktionieren. Ich glaube, dass
die Kommunen eine Schliisselstellung
haben. Ich habe die Verkehrswende
oder ,,mehr Griin in die Stadt genannt*
genannt. Wir kénnen auch mit Digi-
talisierung und Homeoffice natiirlich
andere Arbeits- und Lebensformen
erzeugen, die auch klimafreundlicher
sind.

Ich warne allerdings, meine Damen
und Herren, vor einem Irrglauben,
namlich dem Zaubermittel Steuern.
Wir glauben, wir kénnen alles mit
Steuern regeln. Natiirlich haben Steu-
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ern Einfluss. Aber es ist ein Irrglaube,
das sei die Losung aller Probleme und
das wiirde man auch einfach, unbiiro-
kratisch und sozial machen kénnen. Ich
hatte gestern das Vergniigen oder die
Ehre, auf der Mitgliederversammlung
der Deutschen Steuergewerkschaft in
Oberhausen zu sprechen. Und da ist sehr
deutlich geworden, dass wir von einer
Menge Dinge, die uns betreffen, auch

Festvortrag von

Angst haben. Vor der Umsetzung einer
Grundsteuer, wo sie gar nicht wissen,
wie sie wirkt, aber auch vor all diesen
Dingen, die ich hier darstelle, weil
irgendjemand es vollziehen muss. Und
die Fachkréftesituation bei den Finanz-
dmtern ist nicht besser als bei den Kom-
munen. Ganz im Gegenteil. Ich habe
da zum ersten Mal gehdrt, dass viele
von den Finanzdmtern zur Kommune

Staatsrat

Hans-Henning Luhr

Meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich freue mich, hier heute
in Llineburg sein zu diirfen. Ich habe
ndamlich ein paar Meter vom Rathaus
entfernt meine beiden Ausbildungen,
einmal fiir den mittleren Dienst und
dann fiir den gehobenen Dienst der
allgemeinen nichttechnischen Verwal -
tung in Niedersachsen absolviert und
war auch sehr lange in Ausbildungssta-
tionen bei der Stadt Liineburg und bei
der Stadt Winsen (Luhe), wo ich her-
komme. Und ich habe fiinf Jahre hier
in Liineburg gewohnt, bevor ich dann
iibergewechselt bin nach Bremen. Und
dort habe ich immer gesagt, wer einmal
Liineburg erlebt hat, der kann sich auch
in Bremen wohlfiihlen, weil das auf der-
selben Stufe der Struktur und der Wahr-
nehmung des Alltags liegt. Ich habe hier
damals viel Kulturpolitik gemacht. Ich
spiele selber nur mafig Instrumente,
war aber Geschaftsfiihrer beim Jazz-
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club Pampelmuse. Und die Sachbear-
beiterin im Kulturamt war immer ganz
begeistert, wenn ich fiir den so gute
Verwendungsnachweise gemacht habe.
Und dafiir brauchte man eine bestimmte
Verwaltungsqualifikation. Auch die
Antrdge konnte ich gutschreiben, weil
man mit Europa, mit quasi Avantgarde
und dhnlichen Sachen, hier in Liineburg
ein bisschen Staat machen konnte. Und
die legenddre alte Jazzband Salt City
Seven habe ich jetzt neulich gerade
besucht. Die hatten ein Revival-Tref-
fen. Da waren die ganzen alten Grauen
Panther versammelt.

Nun zum Themal!

Ichwill Thnen aber heute keinen Vor-
trag iiber Digitalisierung halten, der
ein philosophisches Ausmaf3 hat und
dann sagen, so, das sind die Chancen
und die Risiken und so weiter. Ich will
auchnicht nach dem klassischen Muster
der Bankenwerbung vorgehen: das ist

wechseln, weil die Kommune besser
bezahlt. Das heif3t, zu glauben, ich drehe
an einer Steuerschraube und l6se damit
die Probleme, das glaube ich nicht. Das
ist ein Baustein, aber nicht der entschei-
dende. Oder sie miissen so intensiv an
der Schraube drehen, dass sie die Blirger
nicht mehr mitnehmen, sondern gegen
sich aufbringen. Wenn natiirlich der
Liter Diesel demndchst vier Euro kosten
wirde, dann hat das eine Wirkung. Aber
ob drei oder fiinf oder zehn Cent eine
grofe Wirkung haben? Ich bezweifle
das, weil wir solche Schwankungen auch
schon in der Vergangenheit hatten. Das
heifdt nicht, dass man das Thema nicht
nutzt, aber der Glaube daran, den soll-
ten wir nicht iiberschdtzen. Insgesamt,
meine Damen und Herren, sollten wir
uns davon verabschieden, dass deutsch
sein heifit, in jeder die Chance die Krise
zu sehen. Haben wir mehr Mut, mehr
Zuversicht, und — auch der Minister-
prdsident hat es gesagt — etwas mehr
Stolz auf das Erreichte, dann ist mir um
unsere Zukunft nicht bange. Vielen Dank
fiir Thre Aufmerksamkeit.

meine Arbeitsplatzausstattung, das sind
meine Netze, in die ich sofort kann und
das sind meine Algorithmen, tiber die
ich verflige und mit denen ich spielen
kann.

Stattdessen will ich mit Thnen einen
Blick in die Werkstatt werfen, weil
flir Kommunen - und das werde ich
auch jetzt in meinem Vortrag noch
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mal besonders deutlich machen - es
wichtig ist, dass Sie sich interaktiv in
diesen Prozess, der eigentlich eher sehr
,kopfgesteuert" von der Bundesregie-
rung gemacht wird, einhaken und auch
Thre eigene Berechtigung darstellen und
auch in die Auseinandersetzung dafiir
gehen. Diesen Blick in die Werkstatt will
ich machen! Und das kann dann natiir-
lich auch keine verzagte Angstlichkeit
nach dem Motto sein, wie bringen wir
nun endlich den Amtsschimmel auf die
Datenautobahn? Der Amtsschimmel
steht bereit und wir miissen nur dafiir
sorgen, dass der Bund die Straf3en und
die Datenautobahnen baut, die Lander
die Rahmenbedingungen bereithalten
und dass dann die Kommunen als Kern-
dienstleister in diesem demokratischen
Staat auch tdtig werden kdnnen.

Also ganz kurz zur Agenda, die ers-
ten vier Punkte beschreiben etwas
den Alltag und dann mdéchte ich am
Schluss meines Vortrages noch mal
drauf eingehen, was wir eigentlich fiir
eine Perspektive haben. Die Umsetzung
des Online-Zugangsgesetzes soll Ende
2022 fertig sein. Da taxiere ich mal, da
werden wir Schwierigkeiten haben, das
punktgenau zu erreichen. Franz-Rein-
hard Habbel" hat immer seine Uhr dabei
und sagt, so und soviele Sekunden noch
bis zum endgiiltigen Erreichen der
Abschneidegrenze. Das wird nicht nur
der Punkt sein, sondern wir miissen
uns auch Gedanken machen, was die
Perspektive ist.

5G nicht an jeder Milchkanne — ich
glaube, Frau Karliczek als Ministerin
bereut es schon, sich so weit vorgewagt
zuhaben. Es rithrt auch ein bisschen von
Unkenntnis, weil das Problem eigentlich
darin besteht, wo wir in Deutschland
auch im internationalen Vergleich ste-
hen. Milchkanne zum Zweiten: Milch-
kannen sind eigentlich schon out. Ich
bin auf einem Milcherzeugerbauernhof
in der Winsener Elbmarsch grofl gewor-
den, und damussten wir umstellen. Und
natirlich auch die Kithlungsgerdte und
alles, was man dafiir braucht, um die
Milch piinktlich abliefern zu kénnen.
Wir mussten selbst investieren, um das
abliefern zu kénnen. Also Milchkan-

1 Sprecher des Deutschen Stddte- und Gemeinde-
bundes a.D.
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nen waren eigentlich immer ein gutes
Geschenk, wenn man irgendwo hin-
gekommen war oder in meiner Bremer
Wohnung habe ich ja auch noch eine.
Also Milchkannen sind eigentlich out.
Gleichzeitig dokumentiert aber Milch-
kanne, das ist landlicher Raum, wie ent-
wickelt sich dort was. Und — glaube ich
— wir miissen einfach iiberlegen, was
so eine Aussage dann auch beinhalten
kann. Also wir brauchen in der Land-
wirtschaft Digitalisierung. Bei meinem
Bruder im Viehstall haben die Kiihe Sen-
soren. Wenn die sich zu oft Futter holen,
schaltet die Maschine ab, damit die sich
nicht selbst kaputt mdsten. Der Alltag
istdort von Technik durchdrungen und
dafiir braucht man auch einen Zugang
zu entsprechenden Netzen. Also diese
Diskussion muss neu aufgelegt wer-
den. Und von daher ordne ich das mal
so als eine spontane Auferung ein. Das
nachste Mal besser nachdenken, Frau
Ministerin.

Ich will beginnen mit einem klei-
nen Zwischenfazit. Der Schwung der
Digitalisierung hat uns ja alle erfasst,
iberall wird dariiber geredet, auf jeder
guten Verbandsversammlung ist das
Thema, auch in politischen Kongres-
sen. Die politischen Stiftungen der Par-
teien machen auch grofie Foren dazu.
Meine Zielrichtung ist, dass wir diesen
Schwung der Digitalisierung nutzen,
um die kommunale Selbstverwaltung
zukunftsfdhig zu machen. Sie ist ja das
zentrale Element dieses Staates. Und
Stephan Weil hat es ja vorhin in seiner
Rede gesagt, 70 Jahre Grundgesetz, da
kommt mir eigentlich viel zu wenig der
Bezug zu Artikel 28 vor. In den Kom-
munen hat ja der iberwiegende Teil
der Menschen seine urbane Heimat,
wo er jeden Tag lebt, wo er die ein-
zelnen Alltagsprozesse mitgestaltet.
Und wir miissen, gerade in Zeiten der
Digitalisierung, die kommunale Selbst-
verwaltung wieder revitalisieren. Wir
miissen klar sagen, was das eigentlich
bedeutet. Und dazu haben wir mit der
Digitalisierung auch eine Chance. Und
kommunale Daseinsvorsorge, also in
dem Gesamtbegriff, in der Abgrenzung
zu einzelnen staatlichen oder kommu-
nalen Leistungen, wird auch eine neue
Dimension erhalten. Da sind die kom-

munalen Spitzenverbande gefordert,
sich einzumischen. Das ist jetzt kein
Appell, iberhaupt sich damit auseinan-
derzusetzen. Zum Gliickhaben die kom -
munalen Spitzenverbande das Thema
schon besetzt und treiben gemeinsam
mit der KGSt den Diskussionsprozess
auch voran.

In meiner Kuriositdtensammlung,
die ich so fiihre, Giber Begebenheiten
des Lebens, die einem so begegnen, im
Alltag habe ich auch eine dreiffigmi-
niitige Diskussion abgespeichert, die
ich im IT-Planungsrat gefiihrt habe.
Dabei ging es darum, welchen Stellen-
wert die Kommunen haben. Und neben
den drei Vertretern aus der kommu-
nalen Spitzenverbandsfamilie fiihlen
die Hamburger, Berliner und Bremer
sich auch immer als Gro3stddte beru-
fen, die kommunalen Anliegen mit zu
transportieren. Und wir haben in der Tat
30 Minuten dariiber diskutiert, ob Kom-
munen Bestandteil der Lander sind, also
gar kein eigenes Leben haben. Da sage
ich, ich erlebe das jeden Tag praktisch
anders und habe das mein ganzes Leben
erlebt. Mein Vater war stellvertretender
Biirgermeister auf dem Dorf. Da kamen
die Leute, haben mit ihm gesprochen,
wie konnen wir das machen, dawurden
konkrete Probleme geldst. Und das war
eigentlich meine Antriebskraft, mich
mit der kommunalen Selbstverwal-
tung stdrker zu identifizieren. Also das
ist nicht nur ein Politsprech, sondern
wir miissen wirklich sehen, wie wir die
Elektronifizierung der Biirokratie im
Sinne des OZG fiir eine neue Aufwer-
tung der kommunalen Selbstverwaltung
nutzen.

Vielleicht kurz zum Sachstand, das
Who’s Who bei der deutschen Digita-
lisierung. Da gibt es ganze Biicher drii-
ber, aber eine Ubersicht ist fiir mich
mafgebend. Wenn man sich ansieht,
wie die IT-Organisation im Foderalis-
mus ist und wo die Dienstleistungen
erbracht werden, dann sind 75 Prozent
davon bei den Kommunen. Machtein-
fluss und Gestaltung sind umgekehrt
proportional zu diesem Prozess, also
der unmittelbaren Dienstleistung, also
wo Biirgerinnen und Biirger auch zur
Verwaltung kommen, wo sie Leistung in
Anspruch nehmen. Und das fithrt eben
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dazu, dass man jetzt auch sehen muss,
welchen Einfluss haben die Kommu-
nen. Deswegen habe ich hier noch mal
so eine Ubersicht fabriziert, Who’s Who
im eGovernment. Das geht los bei der
EU mit der Kommissarin fiir Digitali-
sierung, dann beim Bund, in der Bun-
desregierung mit verschiedenen Auf-
stellungen, dann bei den Landern, die
CIO der Lander, Staatssekretarsrunden,
Fachministerien und bei den Kommu-
nen, jeweils in eigener Verantwortung
auch mit entsprechender Dezernats-
zuordnung. Wichtig ist ja, wie man es
schafft, diese ebeneniibergreifenden
Systems zueinander zu bringen und zu
verzahnen. Und da ist damals die Idee
gewesen, vor zehn Jahren jetzt genau,
den IT-Planungsrat zu schaffen, der
mehr ebeneniibergreifend sich zundchst
nur um Netze und Standards kiimmern
sollte. Durch die letzte Grundgesetzan-
derung hat er zusdtzlich die Aufgabe
bekommen — in Artikel 91c Abs. 5 GG
—das OZG zu begleiten. Und das ist eine
ganz wichtige Voraussetzung.

Dieser IT-Planungsrat ist ein Koor-
dinierungsgremium, wir haben Ein-
stimmigkeitsgebot. Da kann man lange
Sitzungen zubringen, um alle zu ver-
einigen, um das zu organisieren. Die
Kommunen haben kein Stimmrecht im
IT-Planungsrat. Und bevor ich ange-
fangen habe, waren sie nicht mal zur
Kaminsitzung am Abend vorher einge-
laden. Das habeich gedndert. Wie gesagt,
meine erste Tat, erzdhle ich gleich noch
mal ein Bonmot dazu. Also wir miissen
jetzt sehen, dass wir das mehr ver-
zahnen und dass die Kommunen auch
selber vortragen. Wir haben in sehr vie-
len Gesprachen mit den kommunalen
Spitzenverbdnden jetzt auch erreicht,
dass die auch selber initiativ sind und
nicht nur, wenn die Tagesordnungs-
punkte abgearbeitet sind, gefragt wird,
ob die Kommunen, der Datenschiitzer
oder andere Gdste noch was zu sagen
haben. Stattdessen miissen die eigent-
lich immer den Aufschlag machen und
fertigstellen, das sind unsere Dienste,
die wir aufnehmen miissen. Wenn
zum Beispiel die Elektronifizierung
der Schulverwaltung besprochen wird,
dann ist das eine kommunale Aufgabe.
Dahat der Landeskultusminister wenig
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mit zu tun. Der weif3, wie man Lehrer
einstellen kann und wie man vielleicht
Lehrpldne nach auf3en hin rechtfertigen
kann und politische Prioritaten setzen
kann, aber der aktuelle Schulbetrieb,
wie man Stundenpldne praktisch
umsetzt und alles organisiert, wie man
Hallennutzung organisiert, das ist eine
kommunale Aufgabe. Und da miissen
natiirlich die Kommunen mitwirken
und nicht jetzt irgendwas vorgesetzt
kriegen als Muster-Software, mit der
sie gar nichts anfangen kénnen. Also das
ist das Who’s Who.

Und dann kommen wir zur Orga-
nisation des IT-Planungsrates. Das
will ich jetzt im Einzelnen nicht alles
erkldren. Das soll kein Grundseminar
in Institutionenkunde werden. Aber die
Realsatire ist, dass ich einfach mal die
Leute aus den Kommunen zum Kami-
nabend eingeladen habe. Dann hat die
Rechnungsstelle des Bundesinnenmi-
nisteriums gesagt, die seien ja keine
Mitglieder des IT-Planungsrates. Ich
habe gesagt, fiir mich doch, auch wenn
sie nicht stimmberechtigt sind, weil
das ein Bund-Lander-Gremium ist,
das kann man sich ja formal vorstellen.
Und dann haben die mir gesagt, dann
konnen wir leider das nicht erstatten.
Und da sag ich, jetzt habe ich leider
nicht aufgeschrieben, wie viel Bier
oder Wein oder Wasser jemand getrun-
ken hat und ob er zweimal zum kalten
Buffet gegangen ist, aber sie kénnen
das durch 23 teilen, also so viele Leute
kommen da und die drei bezahle ich
personlich. Das ware mir, wenn sie mir
die Rechnung ausstellen und mir das
mitgeben, das wdre mir schon wichtig,
dass ich das tberall vorzeigen konnte.
Das hat sie aber irgendwie in Bedrang-
nis gebracht und sie haben gesagt, nein,
dann manchen wir das lieber nicht. Aber
das missen Sie vorher mal anmelden
und am besten noch mal ein Gesprach
unter Staatssekretdren zu fithren, ob
wir jetzt drei Leute einladen diirfen oder
nicht. Also das war das Erlebnis mit dem
IT-Planungsrat.

Und die Suchaufgabeist, wie man jetzt
hier zu einer Entscheidung kommt, weil
das OZG aus einem gewissen Frust im
Parlament heraus erlassen worden ist,
um endlich auch die Dienstleistungen

online zu stellen. Auch, um Deutschland
auch ausden Chartszunehmen, indenen
wir immer irgendwo hinterher hangen
und gerade so an den Abstiegspldtzen
vorbeirutschen in der europdischen
Tabelle. Und deswegen will ich jetzt
noch mal drauf eingehen, wie das im
Einzelnen funktioniert. Also die Phase
eins von 2017 bis Dezember 2018 war so,
dass eher ein Kellner am kalten Buffet
der Digitalisierung gesagt hat, mochten
Sie gerne noch ein Projekt machen. Ich
habe auch noch 30000 Euro, wenn Sie
den Rest noch selber dazu bezahlen. Das
hat nicht funktioniert, weil man ja auch
Trager braucht, die das aufnehmen, die
das transportieren. Man braucht ja auch
eine systematische Arbeit, um diesem
komplexen Thema, wie Herr Landsberg
dasjaauch angesprochen hat, irgendwie
gerecht zu werden. Also da kann man
nicht sagen, wollen wir mal versuchen
und dann meldet jeder an. Also wir
haben immer mit Hamburg zusammen
frech die Hand hochgehalten. Mit ein-
mal waren wir schon bei 40 Prozent der
Anteile. Das ist doch keine Orientierung,
sondern das muss, um Lebenschancen
in Deutschland gleichzuhalten und
die Kommunen einzubeziehen, gleich
verteilt werden. Deswegen hat man eine
Unternehmensberatung beauftragt. Die
hat identifiziert, dass es 575 Kernleis-
tungen der Verwaltung gibt und das soll
jetzt kleingearbeitet werden, also der
Digi-Treck ist jetzt auf die Landstrale
gefahren und wir miissen sehen, wie wir
auch genau diesen Prozess organisie-
ren. Und dawollteich jetzt einige kleine
Aspekte einbringen. Es gibt Leistungen
des Digitalisierungsprogrammes, die
zwar bundesgesetzlich geregelt wer-
den, aber die nicht vom Bund selber
umgesetzt werden. Der Bund selbst
hat nur 115, das kriegen die auch in der
Regel fertig und das ist hauptsachlich
der Arbeitslosigkeitsbereich, also die
Bundesagentur fiir Arbeit. Dann gibt es
noch Ein- und Ausfuhrgenehmigun-
gen, Zolldeklarationen und ein paar
andere. Aber Kernaufgabe spielt sich
eigentlich in den Landern ab und wird
dort vor allem von den Kommunen
durchgefiihrt. Das soll zeigen, dass wir
eigentlich bundesgesetzliche Ande-
rungen brauchen, wenn wir jetzt zum
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Beispiel das Elterngeld elektronisch
auszahlen wollen oder das Kindergeld,
wo es wenig Ausnahmetatbestdnde im
Gesetz gibt. Dann konnte man mit der
Geburtsanzeige vom Standesamt gleich
das Kindergeld anweisen. Das kann aber
nicht gemacht werden, weil eben die
Gesetze nicht gedandert werden. Und wir
haben deshalb zuerst ein bisschen aus
Schabernack gesagt, dann machen wir
das, wo es Landerregelungen gibt. Und
das ist dann zum Beispiel der Angel-
schein oder das Anwohnerparken. Ich
kam nach Bremen zuriick, hatte nicht
genau in die Landesverfassung geguckt,
da steht namlich in Artikel 64, dass das
Stockangeln freiist, also hatte ich schon
ein Ding verloren, musste ich ja jetzt
nicht noch eine Genehmigung einfith-
ren, um das dann wieder online stellen
zu kdnnen.

Also diese Felder oder diese 575
Leistungen sind aufgeteilt worden. Das
macht ja Verwaltung gerne, abgepackt
in 14 Themenfelder. Und fiir jedes The-
menfeld ist ein Tandem aus Bundes-
ressort und Land federfiihrend. Und hier
miissen dann natiirlich die Kommunen
einhaken. Und das fand ich sehr gut, also
dass sich sowohl Stddtetag, Stadte- und
Gemeindebund als auch Landkreistag
Kklar positioniert haben, wir {iberneh-
men hier sogar Felder. Das hat alle
erstaunt! Das ist im Bundesinnenminis-
terium bisher noch nicht Praxis gewe-
sen. Wahrscheinlich fithren sie mit dem
Minister ab und zu ein Gesprach und
dannhat er eine gute Vorbereitung. Aber
dass man in Interaktion auf Referatse-
bene gekommen ist und sagt, da wollen
wir jetzt mitmachen, ganz konkret und
wie ist das und welche GroRenklassen
haben wir. Die Gemeinde Grofenkne-
ten, eben mit 18 000 Einwohnern, dann
die Stadt Liineburg und Miinchen, das
sind unterschiedliche organisatorische
Rahmenbedingungen, die auch bear-
beitet werden miissen. Und das ist die
Orientierung, die wir dort reingebracht
haben.

Es gibt 14 komplexe Themenfelder.

Die will ich jetzt nicht im Einzelnen
durchgehen, dass man das verteilt hat
auf die Lander. Wir suchen immer noch
flir Forschung und Forderung, also fiir
Bescheide, Drittmittelbescheide und so
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weiter, eine federfiihrende Einrichtung
Herr Seehofer wollte mit seinem Nach-
folger in Bayern noch mal sprechen, um
das auf den Weg zu bringen. Vielleicht
reiht sich dann Bayern auch ein in die
Verantwortlichkeit. Bayern hat inzwi-
schen die Federfiihrung ibernommen.
Auf der Homepage des IT-Planungsra-
tes jederzeit aktuell sehen, welche Pro-
jekte es gibt und wer dort mitmacht. Und
was flir mich eigentlich das Spannende
war, 53 Kommunen und drei IT-Dienst-
leister aus 15 Landern arbeiten in neun
Themenfeldern mit. Und das Schlimme
ist ja, die Kommunen fangen an, sich
mit einmal auszutauschen, haben einen
eigenen Arbeitskreis gemacht, wo sie
sich untereinander treffen, um ihre
Einwirkung in diesen Themenfeldern
auch abzustimmen. Und das finde ich
eine sehr gute Sache. Da braucht man
auch keinen administrativen Prozess.
Stattdessen sagen die, wir haben uns
verstandigt, wir stellen die und die
Anforderungen, wenn so ein Prozess
abgewickelt werden muss Es muss
klar sein, wie die Bezahlung ist, wie
die Nachnutzung ist und viele andere
Fragen. Und das ist ein guter interes-
senorientierter Prozess, den wir brau-
chen. Deswegen erzdhle ich das auch
so ganz praktisch. Also ich kann alle
Kommunen, die in solchen Prozessen
mitwirken, aufrufen, sich danoch mehr
einzumischen. Oder wer noch nicht mit-
wirkt, den kann ich gerne auch beraten
und unterstiitzen, dass er zu solchen
Feldern kommt.

Das methodische Vorgehen ist dann
so, dass die Umsetzungs-Teams erst
mal einen Umsetzungsplan machen.
Dieser beinhaltet Integration der beste-
henden Ldsung, weil man nicht jedes
Ding neu erfinden muss. Wir haben
auf kommunaler Ebene eine Vielfalt
von sehr guten Anwendungen. Und
das ware also Quatsch, wenn wir jetzt
feststellen, so abheute gibt es eine neue
Zeitrechnung und da wird die Digita-
lisierung neu gesehen. Und dann wird
eben ein Prozess eingeleitet, der dann
ganz zielgerichtet darauf hinauslauft,
dass man sagt, wir entwickeln so einen
Prototyp, der dann wieder anderen zur
Verfiigung gestellt werden kann. Da hat
eine Unternehmensberatung, die fiir

das Bundesinnenministerium arbeitet,
dann so die Uberlegung, dass man mal
alle Kommunen anschreibt und dann
sagt, teilen Sie uns doch mal mit, was Sie
eigentlich fiir Anwendungen machen.
Und ich glaube, das wird nie klappen,
weil man ja das genau prdzisieren
muss, welcher Vertiefungsgrad, wel-
che Anwendungsorientierung ist dort,
wie ist das eingebunden in Plattfor-
men, wie wird das transportiert, welche
Grund-Software liegt dabei zugrunde.
Und dem IT-Planungsrat kommt jetzt
die Aufgabe zu — ich sage das mal so mit
dem mir eigenen Humor — nicht nur ein
Management bei Tellerjongleuren zu
machen, dass alles anfdngt zu wackeln
und man halt das am Laufen, dass kein
Teller runterfillt, sondern dass man
jetzt ganz zielgerichtet ein System nach
dem anderen angeht, um dann dort die
Orientierung zu haben.

Und dazu sind die sogenannten Digi-
talisierungslabore da. Zum Wohngeld
war die Kanzlerin selber auch einen
Nachmittag dabei und hat mit betrof-
fenen Biirgerinnen und Biirgern den
Vordruck ausgefiillt. Und sie sagte, ein
Gliick, dass ich kein Wohngeld bean-
tragen musste, weil das sehr anstren-
gend ist. Und in dem Labor hat man
sich ein Stiick biirokratiefern oder eher
mit Unbehagen gegeniiber biirokrati-
schen Vorgdngen vorgestellt, dass man
Wohngeld beantragen muss. Da wurde
der Ist-Zustand analysiert. Man hat
auch genaue Ziele, dass man das redu-
ziert, dass das ein bundeseinheitliches
Format gibt und dass dann in digitale
Losungen umgesetzt wird. Und bei
Wohngeld und bei vielen anderen Berei-
chen haben wir heute schon eine Reihe
von Digitalisierungslabor-Ergebnissen.
Dort wurden Entwicklungen gemacht,
die im Grunde genommen jetzt nicht
im Regal des Bundesinnenministeriums
versauern sollen, sondern die wir an die
Kommunen, also an die Endanwender
bringen miissen. Dazu werde ich gleich
noch mal was sagen. Ich will die jetzt
nicht im Einzelnen aufzdhlen.

Wichtig ist aber, bei der ganzen
Orientierung, wie schaffen wir das
eigentlich, die Nutzerinnen und Nut-
zer einzubeziehen. Und fiir mich war die
AuBerung der Kanzlerin wichtig. Also so
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ganz unbefangen, aus dem Stand, und
da hat sie auch gar kein Blatt vor den
Mund genommen und gesagt, ein Gliick,
dass ich das nicht beantragen muss.
Deswegen miissen wir uns eigentlich
drum kiimmern, was die Nutzerinnen
und Nutzer wollen und nicht immer
antizipieren, ja, die Menschen haben
die und die Bediirfnisse und wir regeln
das mal. Und dazu will ich Thnen aus
dem praktischen Leben was erzahlen.
Auf dem Lande aufgewachsen, habe
ich nattirlich auch in meinem Bremer
Garten Amseln. Und denen habe ich
beim NABU-Laden da fiir teures Geld
einen Nistkasten gekauft, mit einem
breiten Einflugloch, wo die reingehen
konnen. Und was machen die Amseln?
Die fliegen da immer hin und her, ich
war schon ganz happy. Vom Balkon aus
habeich dasimmer beobachtet. Und als
ich dann mich da rangetastet habe und
mal gucken wollte, haben sie einfach das
Nest obendrauf gebaut. Und was lernen
wir daraus? Die Verwaltung muss ler-
nen, die Interessen der Betroffenen zu
ermitteln und auch in Thre Arbeit ein-
zubeziehen. Wenn uns das nicht gelingt,
dann wird das so sein, dass wir dann die
Familie Anna und Anton Amsel haben
und die machen dann, was sie wollen
oder die nehmen die Dienstleistungen
nicht an oder die wissen damit nichts
anzufangen. Also die haben gesagt,
da oben ist vielleicht noch bisschen
geschiitzter und ein bisschen hinter
dem Efeu, und was NABU mir da ver-
kauft hatte, mit Holzbeton, also was
auch richtig gut warmt und so weiter,
hatdieallesnicht interessiert in der Ori-
entierung. Daraus miissen wir lernen,
dass wir das machen.

Wir flihren jetzt jedenfalls in ganz
Deutschland diese Digitalisierungsla-
bore durch. Das Erste war in Bremen,
wo es um die Elterngeldleistungen und
Kindergeldleistungen geht. Da hatte
ich ja etwas zu gesagt. Wenn man sich
den ganzen Vorgang ansieht, wie so
ein Vordruck fiir Elterngeld ausgefiillt
wird, der 14 Seiten hat. Da kénnen auch
manche dran verzweifeln, wo das Kind
schreit und die noch irgendwie das alles
sich zurechtorganisieren missen. Und
deswegen wollen wir ja auch im Rah-
men einer Registermodernisierung,
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wenn ein Vorgang dann lduft, auf ein-
zelne Register zugreifen konnen, also
mit einigen Kenndaten und nicht jetzt
wieder ein neues deutsches Zentralre-
gister, was Unternehmensberatungen
gerne einem hinstellen wiirden, wenn
sie einen Zehnjahresauftrag kriegen
fiir mehrere zig Millionen, um das zu
transportieren. Da miissen wir eine
moglichst einfache, eine zugreifende
Losung finden. Und wenn die Behorde
einmal ihr Einverstdndnis hat, dann
kann beim Standesamt nachgefragt
werden, dann kann auch bei der Steuer
nachgefragt werden und dann ist das
auch kein Bruch des Steuergeheimnis-
ses, weil es nur fiir diesen einen Fall eine
Riickmeldung gibt.

Nochmal einbisschen Reflexion dazu,
was in diesen Digitalisierungslaboren
wichtig ist. Die unmittelbar Betroffenen
miissen da rein, also als User oder Use-
rinnen, keine Dominanz der Verbande.
Also die Wirtschaftsverbdnde — wir
machen in Bremen zum Beispiel auch
das Unternehmenskonto — die haben
gesagt, ein Konto fiir Deutschland.
Wenn man dann aber in einer Veran-
staltung Vertreter von VW hat und einen
Handwerksmeister, der zwei Mitarbei-
ter hat, wo die Ehefrau am Sonntag dann
die Buchfiihrung macht, da sind die
Interessenlagen ganz unterschiedlich,
was die Digitalisierung anbelangt. Wenn
wir das transportieren wollen, miissen
wir genau diese Unterscheidungen
machen. Natiirlich miissen alle Ver-
waltungsebenen einbezogen werden.
Wenn nur Bund und Lander dariiber
reden, hat man keine Tuchfiihlung zum
realen Leben vor Ort in der Kommune.
Die Umsetzer aus dem Maschinenraum
missen ebenfalls dabei sein. Die wirk-
lich als Hauptsekretdr sagen, so, wenn
das so nicht funktioniert, dann kriegt
ihr den ganzen Vorgang nicht hin. Wenn
man die nicht gefragt hat, dann haben
sich das ein paar Informatiker und
Juristinnen und Juristen ausgedacht und
dann klappt das letztlich nicht. Dann
brauchen wir die Studieninstitute, die
dabei sind. Die Barrierefreiheit muss
natiirlich gewdhrleistet sein und das
muss in unterschiedlichen Gréf3enzu-
sammenhdngen auch verwendbar sein.
Man kann nicht so ein Ergebnis, also

einen Prototyp entwickeln und der taugt
nur fiir eine 15 000-Einwohner-Stadt.
Dann niitzt einem das letztlich gar
nichts, weil das wieder fiir andere nicht
transportabel ist. Daraus kann man aber
lernen, weil das ja kein Geheimnis ist,
dass Kommunen in Deutschland auch
inihrer historischen Entstehung unter-
schiedlich grof sind. Das ist gut so! Das
muss man respektieren.

Wenn man im Digitalisierungslabor
fertig ist, kommt das Umsetzungspro-
jekt. Dakommen die Fachexperten noch
mal zusammen und sagen, wie kriegen
wir das jetzt richtig in die Produktion,
wie kriegen wir das in Serie. Und das
soll in einem Prozess gemacht werden,
in dem jedes Land in Abstimmung mit
den kommunalen Spitzenverbdanden
entscheidet, ob es ein ldnderiibergrei-
fendes Umsetzungsprojekt gibt. Wenn
es zum Beispiel jetzt Kindergeld gibt,
da gibt es ja noch eigene Kindergeld-
stellen. Aber Sozialhilfeleistungen oder
Wohngeld oder so was, da ist immer
anzuraten, dass das Land mit den kom-
munalen Spitzenverbdanden genau die
Festlegungen macht. Wenn das nicht
gemacht wird, gibt es einen offenen
Prozess und dann mit einmal sind alle
irritiert. Und ein Kollege von uns im
IT-Planungsrat, kann ich auch sagen,
aus welchem Land, Rheinland-Pfalz,
der sagt, ja, die Kommunen reden jetzt
nur noch die ganze Zeit dartiber, wie ist
das mit der Konnexitat, wer bezahlt das.
Und ich glaube, diese Frage muss man
auch stellen, wenn man 1,5 Milliarden
in den nachsten Jahren umsetzen will
flir Digitalisierungsprojekte. Aber man
muss erst mal bei den Kommunen dafiir
werben, dass sie dort mitmachen wol-
len. Dann muss man aussagen, welche
Formen der Prdsenz haben wir. Ist jetzt
zum Beispiel eine Landeskommunal -
plattform der richtige Ansatzpunkt, um
das zu transportieren? Dass Miinchen
sich eine eigene Plattform aufbaut, kann
ich irgendwie gut nachvollziehen. Aber
man muss auch, gerade in groflen Fla-
chenstaaten, bei den Bundesldndern
sehen, dass es kommt. Und da sind dann
die Entscheidungskriterien, die da eine
Rolle spielen, Nutzerfreundlichkeit,
fachliche Qualitdt, Implementierungs-
und Betriebskosten. Und genau diese
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Implementierungs- und Betriebskosten
sind das Aund O. Wenn jetzt Kommunen
das ibernehmen wollen, dann kénnen
sie janicht eine CD abholen, beim Bun-
desinnenministerium oder sich zuschi-
cken lassen und dann steckt man die
irgendwo in einen PC und mit einmal
laufen die ganzen Verfahren. Vielmehr
bedarf es eines organisatorischen
Wandels. Die Prozesse miissen darauf
eingestellt werden, das muss verkniipft
werden mit der eigenen vorhandenen
Zugangsplattform und verschiedenen
anderen Sachen. Und das kostet sehr viel
Aufwand. Und deswegen streite ich im
IT-Planungsrat immer offensiv dafiir,
von dem Geld, was wir jetzt haben, die
180 Millionen Etat, dass wir das ganz
gezielt flir Umsetzungsprojekte einset-
zen, um das in die Breite zu kriegen. Wir
werben dafiir, dass wir dann in den Gro-
Renklassen alle beriicksichtigt haben,
um ungefdhre Vergleichbarkeiten in
dem Prozess darstellen zu koénnen.
Das ist jetzt nicht nur rhetorisch, was
koénnen wir in Zukunft besser machen.
Noch mehr die Kommunen einbezie-
hen, also 100 sind — glaube ich — von
11000 immer noch zu wenig, auch wenn
wir am 1.11. sagen kénnen, wir werden
die Zahl 100 iiberschreiten, also da
miisste noch mehr von den Kommunen
gedrangt werden.

Wir brauchen Transparenz und ein
Berichtssystem. Ich glaube, auf die
Homepage, die der IT-Planungsrat hat,
da wird gar keiner draufgucken. Das ist
auch ein Medium, so mit Homepage,
was sich eigentlich tiberholt hat. Also
jedenfalls, die Kinder lachen da driiber,
wenn man sagt, guck doch mal auf die
Homepage da und da. Ja, habt ihr keine
anderen Ideen, um das zu transportie-
ren. Was dann ganz wichtig ist, dass
die o6ffentlichen Dienstleister, also die
kommunalen Dienstleister, die in der
Vitako zusammengefasst sind, dass die
sich auch mehr einmischen, dass sie
also quasi zur verldngerten Werkbank
auch der kommunalen Arbeit werden.
Wenn der Bund jetzt den Ehrgeiz hat
und wenn man so eine Anwendung
kriegt, dann sagen die, du kriegst dazu
noch 400 Beratertage Nun haben wir
in Bremen vier Projekte, und dann sage
ich, dann sind ja in drei Monaten, also
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wenn man das zusammenzdhlt, 1600
McKinsey-Leute und andere Unter-
nehmensberater, alle in der Innenstadt
unterwegs. Das fiihrt ja irgendwie zum
Auflauf. Stattdessen wir miissen wir
sehen, dass wir die vorhandenen kom-
munalen Einrichtungen auch dort mit
einbeziehen. Und wir miissen die Rolle
der Beraterinnen und Berater noch mal
genau nach Qualitdtsmaf3staben beden-
ken. Also, zurzeit hat das Bundesinnen-
ministerium vier besetzte Planstellen
und ungefahr noch 15 in Aussicht, aber
105 Berater, die alle mit Dienstausweis
reinkommen. Als Externer muss ich
dann erst mal warten, bis mich einer
hinbringt, die anderen haben schon
alle einen Dienstausweis. Und das fiihrt
eher dazu, dass wir berufsfremde Leute
haben, die auch nicht den Offentlichen
Dienst, den Druck, die demokratische
Legitimation und Ableitung darstel-
len kénnen. Und das mag ja meine
Ideologiekritik sein. Aber mich hat bei
einer Veranstaltung der Vereinigung
der CDU Kommunalpolitik, wo ich als
Referent eingeladen war zum Referie-
ren, ein Oberbiirgermeister aus Baden-
Wiirttemberg beeindruckt. Da haben ja
auch die kleinen Stddte, also mit 18 000
Einwohnern einen Oberbiirgermeister.
Der sagt, ich will Thnen mal genau
schildern, wie das, was Sie jetzt hier
erzahlen, was wir alles machen sollen
bei mir aussieht. Ich habe eine Fachkraft
und einen Angelernten, und sonst habe
ich in meiner Verwaltung von den 180
Leuten keinen, der sich mit Digitalisie-
rung auskennt. Wie soll ich das eigent-
lich organisieren? Und dann kommen
Berater und Firmenvertreter und ver-
scheuern mir ein Ding und sagen, damit
hast du alles bis hin zur elektronischen
Aktenfiihrung. Dann kaufen wir so
ein Ding und dann passt das gar nicht
zusammen. Dann geht das eine fiir die
Kammerei und im Sozialamt kann man
das schon nicht mehr verwenden.

Und deswegen niitzt das wahrschein-
lich gar nichts, dass wir jetzt wiitendes
Geheul immer anstimmen und sagen, ja,
Berater sollte man nicht einstellen, wir
brauchen die. Das ist ohne Zweifel. Aber
ich werbe bei Beratern dafiir, dass sie so
was wie einen Code of Conduct haben,
dass sie selber klar sind und sagen, was

beraten wir. Und ich kenne das so aus
alten Kinderzeiten: drei Kiihe, Berater
sagt, die brauchen eine Melkmaschine,
um das effektiver zu machen und dafiir
werden dann zwei Kithe in Zahlung
genommen. Und dann hat man irgend-
wie die Rationalitdt total. Wir miissen zu
einer Orientierung kommen. Die Berater
sollen selber fachliche Anforderungen
erfilllen. Damit man nicht den 6ffent-
lichen Sektor zum Ubungsfeld macht
und sich herausnimmt, man kann jamal
einsteigen und Verwaltung kann eigent-
lich jeder und kommunal, und da ken-
nen sich alle aus. Das ist eben nicht so.
Da braucht man gerade als hauptamt-
licher Mensch, der solche Geschicke und
solche Entscheidungsprozesse organi-
siert, auch viel Know-how. Und dafiir
bin ich jetzt immer unterwegs. Und die
Bitkom hat mich jetzt auch schon ein-
geladen, dass ich da mal einen etwas
nervenden Vortrag halten kann. Weil ich
sage, wir miissen dieses Beraterwesen
neu formieren oder es geht schief. Gut.
Das wollen wir kiinftig besser machen!

Und jetzt kommt ja der Zwischenruf,
wie geht es weiter. Wenn das so wei-
terlduft — und jetzt haben wir ja noch
zwei Jahre vor uns — dawerden wir noch
richtig Druck machen und versuchen,
auch die 180 Millionen richtig an die
Kommunen zu bringen. Wir machen
auch ein gutes Projekt zur Qualifizie-
rung, wo sich immerhin 18 Stéddte tiber
den Stddtetag und der Stddte- und
Gemeindebund beteiligen. Wir wollen
flr die Qualifizierung nicht nur hehre
Grundsdtze aufschreiben, sondern
richtig ein Handbuch haben, wie man
das angehen muss. Aber der Zwischen-
ruf ist, wie geht es weiter. Und da will
ich noch mal ein paar Gedanken zur
digitalen Kommune einbringen. Wir
brauchen eine strategische Diskussion
Uiber die digitale Zukunft der Kom-
munen. Wir kdnnen uns nicht darauf
beschranken und sagen, wir machen
das OZG mal fertig. Das ist keine Frage
von Rechtsanwendung und sauberer
juristischer Subsumtionen aus dem
Baukasten, sondern ich glaube, Kom-
munen miissen sich jetzt der Frage
stellen, wie es weitergehen soll. Das ist
auch eine Aufgabe der Spitzenverbande.
Die KGSt macht zurzeit eine Abfrage bei
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Oberbiirgermeistern, deren Ergebnisim
Verwaltungsrat transportiert werden
soll, damit wir eine Diskussion in Gang
kriegen, wie das weitergehen soll.

Und da wdre die digitale Daseinsvor-
sorge als neue Qualitdt kommunalen
Handelns. Wenn man sich mal anguckt,
was eigentlich digitale Daseinsvorsorge
ist, dann ist das im Uberblick begriffs-
geschichtlich eher eine Abgrenzung
von hoheitlichem Handeln, staatlich
repressivem Handeln. Dazu gehort in
der gesamten Sozialstaatlichkeit der
Leistungsverwaltung, was aber auch
riibergeht iiber die normale Darstel-
lung eigentlich so der Verwaltungs-
funktionen, weil in der Kommune
eben auch andere Trdger unterwegs
sind, von Kirchen tiber Einrichtungen
der Zivilgesellschaft. Und wenn man
diese urbane Lebensqualitat sicher-
stellen will, dann muss man gucken,
was lebenswerte Orte fiir Biirgerinnen
und Biirger und fiir Unternehmen, auf
der kommunalen Eben ausmacht. Was
muss dort eigentlich auch im Rahmen
kommunaler Teilhabe, kommunaler
Digitalisierung vorangebracht wer-
den. Das sind ja auch die Themen, die
ich heute Morgen schon hier in den
ersten Ansprachen wahrgenommen
habe, die die Kommunen interessieren.
Also miissen wir das fokussieren. Das
Transportband muss so sein, dass wir
Digitalisierung mit Inhalten versehen
und dass das nicht so eine Nerd-Selbst -
hilfegruppe ist, die sagen, was kénnen
wir uns jetzt als Ndchstes vornehmen.
Vielmehr miissen wir das als politischen
Prozess begleiten, begreifen und dann
auch so voranbringen. Wir miissen
Grundlagen fir die digitale Daseins-
vorsorge schaffen. Ein datengetriebe-
nes Gemeinwesen schaffen, also Infos
zusammenstellen. Dann brauchen wir
technische Plattformen. Wer betreibt
diese Plattformen, wie ist der Einfluss
der Kommunen? Man kann auch nicht
quasi einen Ausverkauf machen und
sagen, man liberldsst zum Beispiel den
Autofirmen die Gestaltung von Smart
City. Dann wundert man sich hinter-
her, dass man plétzlich als Kommune
da gar nicht mehr vorkommt. Das wird
eine breitangelegte und interessante
Diskussion sein.
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Dann die digitale Souveranitat, die neue
Rolle der 6ffentlichen Dienstleister, die
dort eine Rolle spielen, zum Beispiel der
Nahverkehrsunternehmen. Wir miissen
ein digitales Okosystem schaffen, also
Unternehmen, Forschung und so wei-
ter, auch reinbringen. Es ist schwierig,
im landlichen Raum solche Strukturen
aufzubauen, von 5G bis zur praktischen
Anwendung Aber das sind genau die
Herausforderungen, die wir zum Bei-
spiel in der Wissenschaftsférderung
annehmen und vorantreiben miissen.
Also das wdren die Bereiche.
Jetztvielleicht noch mal die Beispiele,
die ich aber nicht im Einzelnen vertie-
fen will. Es miissen regionale Verkehrs-
strukturen aufgebaut werden. Und das
kann eben nicht in Hamburg zu Ende
sein und die aus dem Landkreis Win-
sen, die miissen dann wieder mit dem
Nahverkehr oder mit dem eigenen Auto
weiterfahren, weil sie keine elektroni-
sche Steuerung haben, wie Hamburg das
anstrebt. Lokale Grenzen, neue Rolle des
OPNV, solche Sachen muss man dort
denken. Und das kann die Bundesregie-
rung uns nicht abnehmen. Die kdénnen
letztlich nur sagen, wir unterstiitzen
das in einem Entwicklungsprozess.
Ndchster Punkt wdre die digitale
Daseinsvorsorge fiir dltere Menschen.
Wir haben in Bremen so einen Verbund
gemacht flir Seniorendienste, mit einer
ganzen Reihe Sachen, und ich hatte da
die Idee, weil ich ein Anhdnger von
Walter Spahrbier war, dass die Post-
boten starker mit einsteigen. Aber wir
sind mit der Post echt nicht zurande
gekommen, weil die Post gesagt hat,
das ist fiir uns ein betriebswirtschaft-
liches Problem. Fiir einmal Klingeln
brauchen wir zwei Euro. Dann muss
der arme Postbote immer notieren, ob
er geklingelt hat, ob sich einer gemel-
det hat oder nicht, das kann man nicht
betriebswirtschaftlich 16sen. Also wenn
man die Postboten zum Beispiel zum
Geld verteilen, dass man bei der Spar-
kasse anruft, dass man einen Wertbrief
kriegt mit 200 Euro, dann darf der nicht
25 Euro kosten, das ware viel zu viel
Geld. Wenn aber, meine Oma sagt,
dafiir, drei Euro ist mir das wert, das
geht. Miinchen macht das. Aber bei
uns haben die zum Beispiel gesagt, das

kostet neun bis zehn Euro. Und dann
war es geplatzt. Und da miissen wir die
Institutionen, die so was machen, auch
starker mit einbeziehen.

Dann wird der Gesundheitsbereich
ein grofer Sektor sein. Da sagt die For-
schung ja, dass das der Entwicklungs-
bereich {iberhaupt sein wird. Ich will
dann aber auch noch mal einen kleinen
Werbeblock halten fiir die kommunale
Kulturpolitik, die Bibliotheken. Sie
wissen ja, dass die deutschen Stadt-
bibliotheken und Kommunalbiblio-
theken mehr Besucher haben als die
ganze Bundesliga zusammen. In Bre-
men ist es zum Beispiel so: Werder hat,
wenn alles gut geht mit Pokalspielen,
noch ohne Europapokal im Moment so
ungefahr 750 000 bis 800 000 Besucher,
die Stadtbibliothek 1,4 Millionen. Und
diesen Prozess, dass offentliche Ein-
richtungen, sogenannte dritte Orte,
soziale Orte werden, wo sich Menschen
treffen, die kommunizieren wollen, die
zusammenkommen wollen, den muss
man natiirlich auch férdern. Und wir
brauchen gar nicht so weit zu fahren,
in den Niederlanden kénnen wir das
lernen. Dort sind die Bibliotheken aus-
driicklich aufgefordert und werden von
der Zentralregierung unterstiitzt, den
Menschen zu helfen, digitale Prozesse
zu machen. Weil man o6fter ja mal nach
Holland in den Urlaub fahrt oder auch
Leute kennt, haben wir das in Bremen
einfach nachgemacht und haben einen
kommunalen Biirgerservice in eine
Stadtbibliothek gebracht. Wir miissen
mit dem Biirgerservice dorthin, wo die
Menschen hinkommen. Und wir sind
in einem Brennpunktstadtteil, Bremen
Gropelingen. Eine Kollegin unterstiitzt
und hilft bei der Nutzung. Wir miissen
in der Lage sein, so einen Prozess auch
voranzubringen. Das heif3t also, Digita-
lisierung ohne Verdnderung der Struk-
turen, der sozialen Beziehungen, wird
wenig niitzen. Deswegen noch mal die
digitale Kommune als Leitidee. Digitale
Rdume gemeinsam gestalten, Regionen
lebenswert erhalten ist auch noch mal
gerade fiir landliche Regionen der Ent-
wicklungstrend. Und dazu mein Wahl-
spruch: Nur wer vom Weg abkommt,
bleibt nicht auf der Strecke.

Vielen Dank fiir Thre Aufmerksamkeit.

NST-N 6-2019

INHALT



Schlussworte von Vizeprasident Frank Klingebiel

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Gaste, wenn Sie mich horen, wissen Sie,
dass das Ende naht. Zum Gliick nicht das
Ende der Welt, sondern nur das Ende
unserer hochspannenden und informati-
ven, aber eben auch sehr arbeitsintensiven
und langen Mitgliederversammlung. Ich
und wir mdéchten diese Veranstaltung
nicht schlief3en, ohne die gebiihrenden
Worte des Dankes, weil sie uns am Herzen
liegen. Unser Prdsident Uli Maddge, unser
Ministerprdsident Stephan Weil, unser
stellvertretender Landtagsprasident Bernd
Busemann und alle Gruwortredner, und
auch unser Festredner haben — glaube ich
— deutlich gezeigt, was uns alle bewegt.
Mit den Themen Gewalt gegen kommunale
Amts- und Mandatstrager, Integration,
Kita, Klimaschutz, Digitalisierung, aber
vor allem dem Thema Zusammenbhalt in
der Gesellschaft, Respekt und Ndchsten-
liebe, hat der NST auch heute wieder mal
gezeigt, dass wir am Puls der Zeit sind.

Warum? Weil wir alle nah bei den Men-
schen sind. Und ja, bei der Bewdltigung
unserer enormen Aufgaben sitzen wir in
der Tat alle in einem Boot. Auch wenn die
Schlagzahl hoch ist und wir manchmal mit
unseren Paddeln aus dem Takt kommen,
haben wir alle, besonders die Kommunen,
ein Ziel, namlich das Wohl der Menschen
in unseren Stddten und Gemeinden. Und
das unabhdngig von Alter, Geschlecht,
Herkunft, Hautfarbe oder Nationalitat. Wir
haben das Ziel fest im Blick und verfolgen
es mit Respekt und hoher Wertschatzung
den Menschen gegeniiber.

Und meine lieben Kolleginnen und Kol -
legen, liebe Gaste, dafiir lohnt es sich, mit
voller Kraft, mit voller Leidenschaft und

voller Uberzeugung auch gegen hohe Wel -
len der Respektlosigkeit, der Beleidigung,
der Gewalt und unfassbarer Rechtssprii-
che zu rudern. Ich danke Thnen allen fiir
Thr herausragendes Engagement in IThren
Stadten und Ihren Gemeinden. Und wir
werden das weiter so auf den Weg bringen.
Wir lassen uns nicht unterkriegen.

Besonderer Dank gilt unserem Minister-
prasidenten Stephan Weil und der Landes-
regierung. Ich will es mal so lax formulie-
ren: wir nehmen den Gruf aus der Kiiche
besonders gerne an und freuen uns auf die
Hauptspeise in den ndchsten Jahren.

Die 47 Millionen sind jetzt ein starkes
Signal. Das hat uns namlich bewegt in den
Foren gestern und auch in den Gruppen-
besprechungen. Und ich glaube, wir haben
ja auch mit allen Landtagsabgeordneten,
mit der Regierung gesprochen, dass diese
47 Millionen jetzt méglichst schnell auch
ausgekehrt werden und als Investition und
fiir die Berufsschullehrer zur Verfiigung
stehen. Ich glaube, das hilft uns allen.
Dafiir ganz herzlichen Dank.

Und ich méchte schlieflen mit den Wor-
ten von Andres Bourani, die uns — glaube
ich — auf den Leib geschnitten sind, ,,Wer
friert uns diesen Moment ein, besser kann
es nicht sein. Denkt an die Tage, die hin-
ter uns liegen, wie lange wir Freude und
Tranen schon teilen. Hier geht jeder fiir
jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir
niemals allein. Und solange unsere Herzen
uns steuern, wird das auch immer so ein.
Ein Hoch auf das, was uns vereint, dass es
das Beste fiir uns gibt. Ein Hoch auf das,
was uns vereint auf diese Zeit. Ein Hoch auf
uns, auf dieses Leben, auf den Moment,
der immer bleibt.“ Und das sage ich jetzt

Weil lhre Heimat
unsere Welt ist,

stehen wir fir einen stabilen Netzbetrieb und
versorgen in unserer Region Uber 1,7 Mio. Haus

EWENnetz
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mit Stolz und besonderer Dankbarkeit, ein
Hoch auf unser Land, auf unsere Demo-
kratie, auf unsere kommunale Selbstver-
waltung und auf unseren Verband.

Und jetzt komme ich wirklich zum
Schluss, ein Hoch auf unseren Pradsiden-
ten Uli Mddge, der sich gefiihlt bereits
sein ganzes Leben fiir Liineburg und
unsere kommunale Familie beherzt, lei-
denschaftlich, kdmpferisch und geradlinig
mit groflem Erfolg einbringt.

Ein Hoch, auch ganz besonders auf sein
Team, nicht nur heute, gestern, sondern
auch vorgestern schon und auf unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Geschaftsstelle um Jan Arning und Dirk
Mende, die uns hier drei Tage liebevoll,
hilfsbereit, immer mit einem Lacheln auf
den Lippen, improvisationsfahig, perfekt
bewirtet haben. Herzlichen Dank dafiir.
Das ist euer Applaus. Ich wiinsche jetzt
allen eine gute Heimreise, viel SpaR, viel
Erfolg, zu Hause in Ihren Rdten, in den
Gemeinden. Wir haben fertig. Viel SpaR.
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Forum Digitalisierung in der Kommunal-
verwaltung — (k)ein unlosbares Unterfangen?

VON SARAH KAUFMANN

Das Thema Digitalisierung betrifft uns alle. Auch flir die dffentliche Verwaltung ist die
Digitalisierung derzeit vermutlich die gro3te Herausforderung. Es verwundert daher nicht,
dass sich dieses Thema wie ein roter Faden durch die GruBworte, Reden und Foren der
20. Stddteversammlung in Liineburg zog.

Die Digitalisierung bietet viele Chancen, die vielfdltigen Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung
zum Wohle der Menschen besser zu erfiillen. Auf der anderen Seite geschieht es immer hdufiger,
dass sich auch Hacker, zum Beispiel mit Hilfe von Trojanern, die fortschreitende Digitalisierung
zu Nutze machen. So wurden beispielsweise jiingst grof3e Teile der Stadtverwaltung Neustadt
am Riibenberge durch einen Cyberangriff lahmgelegt. Dies ist, rein statistisch betrachtet, nicht
verwunderlich, da allein die Telekom bis zu 46 Millionen Cyberangriffe zdhlt — pro Tag.

Wie kann sich also die offentliche Kommunalverwaltung dem Thema weiter ndhern, um

den digitalen Anschluss nicht zu versdumen und dabei die Menschen — sei es innerhalb oder
auBerhalb der Verwaltung — nicht aus den Augen zu verlieren?

Dieser Frage ndherten sich wahrend
der 20. Stadteversammlung im Rahmen
des Fachforums Digitalisierung Dennis
Weilmann, Stadtrat der Stadt Wolfsburg
und zustandig fiir die Bereiche Wirt-
schaft, Digitales und Kultur sowie Prof.
Dr. Peter Daiser vom Niedersdchsischen
Studieninstitut fiir kommunale Verwal -
tung, Professor fiir ,,E-Government &
Digitale Transformation“ an der Hoch-
schule flr Verwaltung in Niedersach-
sen (HSVN) und Leiter des Instituts fiir
Digitalisierung und Datenschutz (ID2).
Moderiert wurde das Forum von Ulrich
Mahner, Referatsleiter fiir die Bereiche
Digitalisierung und IT beim Nieder-
sdchsischen Stddtetag.

Weilmann berichtete in seinem Vor-
trag liber den Weg der Stadt Wolfsburg
zur digitalen Modellstadt. Ziel sei es,
neue Konzepte im Rahmen von Digita-
lisierung zu entwickeln und sicherzu-
stellen, dass diese Konzepte auch auf
andere Bereiche innerhalb der Verwal-
tung ibertragen werden konnten.

So bewarb sich die Stadt Wolfsburg
2017 im Wettbewerb , Digitale Stadt* des
Digitalverbandes Bitkom und des Deut-
schen Stadte- und Gemeindebundes, mit
dem Ziel, eine digitale Modellstadt mit
internationaler Strahlkraft zu schaffen.
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Die Stadt Wolfsburg erreichte einen Platz
in den TOP 5 und kam somit ins Finale.

,Die Bewerbungsphase war kurz
und intensiv", berichtete Weilmann.
Wahrend dieser Zeit seien Netzwerke
gebildet worden, von denen die Stadt
heute noch profitiere. Allgemein sei
der Mehrwert eines Netzwerks nicht zu
unterschdtzen, meint Weilmann. Dies
gelte auch oder gerade im Bereich der
regionalen Zusammenarbeit, beispiels-
weise mit der Stadt Braunschweig. Die
Region rund um Wolfsburg und Braun-
schweig ist eine von bundesweit sechs
5G-Modellregionen.

Die Stadt Wolfsburg wird als eine
von drei Grof3stadten in Deutschland in
dem Programm ,,Modellprojekte Smart
Cities: Stadtentwicklung und Digitali-
sierung vom Bundesministerium des
Innern, fiir Bau und Heimat gefordert.

Digitalisierung einmal sichtbar
machen und auch selbst gestalten; das
konnten Jugendliche im Digitalen Som-
mercamp 2019 im phaeno Wolfsburg.
Ziel des Camps war es in erster Linie,
die digitalen Kompetenzen junger Men-
schen zu férdern.

,Kultur kann einen Beitrag leis-
ten, um Digitalisierung erlebbar zu
machen®, meint Weilmann. Auch des-

Sarah Kaufmann ist
Regierungsratin, derzeit
beim Niedersachsischen
Stadtetag

halb steht die im Herbst 2020 stattfin-
dende Phaenomenale unter dem Motto
,, Festival fiir Kultur und Digitales*. Die
Besucher sollen dort die Moglichkeit
bekommen sich auszutauschen und
Dinge auszuprobieren.

,Durch diese und weitere digitale
Beteiligungsformate mdchten wir
Menschen erreichen und sie mitneh-
men*, sagt Weilmann, denn , eine Stadt
kann erst dann zu einer Digitalen Stadt
werden, wenn Menschen die Digitali-
sierung auch annehmen.“ Jede Kom-
mune miisse daher ermitteln, was die
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Menschen brauchen und was sinnvoll
ist. Die Digitalisierung diirfe nicht allein
den Unternehmen {iberlassen werden.
Auch Hans-Henning Liihr, Staatsrat
der Freien Hansestadt Bremen, betont
diesen Umstand im Rahmen seines Vor-
trages einen Tag spdter mehrfach. , Die
Verwaltung muss lernen, die Interessen
der Betroffenen zu erkennen und sie in
die Entscheidung einzubeziehen“, so
Lihr.

Weilmann unterstrich in seinem Vor-
trag auch die Wichtigkeit des Ausbaus
digitaler Dienstleistungen. Bis 2022 sol-
len Bund, Lander und die Kommunen
laut Onlinezugangsgesetz (OZG) alle
Verwaltungsleistungen in Deutschland
iiber Verwaltungsportale auch digital
anbieten und diese Portale zu einem
Verbund verkniipfen.

Er berichtete, dass die Stadt Wolfs-
burg bislang etwa 50 Onlineservices
anbiete. Dies seien zu wenig, wie er
selbst sagt und prognostiziert, dass die
Stadt Wolfsburg die Ziele, die das OZG
vorgebe bis 2022 wohl nicht erreichen
werde, weil die ndtigen Rahmenbe-
dingungen des Landes und des Bundes
dafiir nicht gegeben seien.

Laut Weilmanns abschlieBenden
Worten sei bei all den anstehenden
Verdanderungen aber eines schon jetzt
klar: Die Férderung des persénlichen
Austausches der Menschen miisse stets
im Vordergrund stehen.

Daiser berichtete in seinem Vortrag
,Herausforderung digitale Verwal-
tung — Eine OC-Perspektive darii-
ber, warum die Digitalisierung in der
offentlichen Verwaltung nur schlep-
pend vorangeht und bot gleichzeitig
Losungsansatze dafiir an.

OC stehe flir Organisational Capabili-
ties, also die Fahigkeit einer Organisa-
tion Ressourcen zu verwalten. ,, Dabei
handelt es sich eigentlich um einen
Begriff aus strategischen Manage-
ment*, so Daiser.

Die eigentliche Herausforderung
beim Ubergang von einer analogen
hin zu einer digitalen Verwaltung liege
laut Daiser nicht etwa darin, die blo-
Ren technischen Voraussetzungen zu
schaffen. Vielmehr miisse im Rahmen
eines ausgefeilten Projekt- und Chan-
gemanagements in der éffentlichen
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Verwaltung eine Innovationskultur
geschaffen werden. Also weg von dem
Beamtendreisatz (,,Das haben wir schon
immer so gemacht!“/, Das haben wir
noch nie gemacht!“/ ,, Dakonnte jajeder
kommen!* ) hin zur Innovationskultur.

Angesetzt werden miisse daflir unter
anderem bei der ,Ressource Perso-
nal“, also bei allen Beschéftigten der
o6ffentlichen Verwaltung. Gesetze und
Dienstanweisungen allein reichen laut
Daiser nicht aus. Gesetze wie das 0ZG
seien nur Symptome einer gesellschaft-
lichen Verdnderung. Die eigentliche
Verdnderung miisse aus jedem Beschaf-
tigten selbst herrithren.

Daiser fiihrte aus, dass alle Beschaftigen
Anweisungen aus drei unterschied-
lichen Motiven befolgen: Motivation,
Pflichterfiillung oder aufgrund einer
Anordnung. Der Grad der inneren
Uberzeugung ist dabei am héchsten,
wenn ein Vorhaben aus dem Beweg-
grund ,Motivation‘ befolgt wird und
am niedrigsten, wenn der Beweggrund
nur aufgrund einer ,Anordnung erfolgt.

Daiser regte an, dass die ¢ffentliche
Verwaltung sich etwas von der Men-
talitdt von Start-ups zu eigen machen
solle und ihren Beschaftigten nicht ein-
fach nur sagen sollen was sie tun sollen,
sondern warum sie es tun sollen.

Pflichterfiillung oder Anordnung

Grad der inneren
Uberzeugung des
Mitarbeiters

D2 Das Institut fur Digitalisierung & Datenschutz von NSYHSVN

Mitarbeiter befolgen Anweisungen entweder aus Motivation,

Quelle: Krumbach-Mollenhauer & Lehment (2010) Fihren mit Psychologie: Menschen effzient und erfolgreich fuhren. 2. Auflage. Wiy, S. 32

1. Motivation

2. Pflichterfiillung

3. Anordnung

Prof. Dr. Peter Daiser, 20. Stadteversammlung des NST, Luneburg, 25. Sep 2019

Warum sollen wir digital arbeiten?

How?

What?

Quelle: Sinek, 5. 2011 Stat with Why: How G

D2 Das Institut fur Digitalisierung & Datenschutz von

WHY

Das Wieso ist der Grund, der zugrunde
liegenden Zweck und zeigt auf, warum es
wichtig ist. Das Why motiviert Menschen.

HOW

Das Wie beschreibt, auf welche Art und
Weise und mit welchen Prinzipien und
Werten wir unser Ziel erreichen mochten.

WHAT

Das Was beschreibt unsere tatsachlichen
Aktivitaten, die wir zur Erreichung
unseres Ziels ausfuhren.

Prof. Dr. Peter Daiser, 20. Stadteversammlung des NST, Luneburg, 25. Sep 2019
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In Deutschland sei es namlich so, dass
sichhdufignurandem ,,Was“ orientiert
werde. Professor Dr. Daiser konstruierte
folgendes anschauliches Beispiel:

Ein Beschaftigter wird von einer
Fithrungskraft damit beauftragt, seine
Verwaltungsleistungen zu identifi-
zieren, damit diese elektronisch {iber
Verwaltungsportale angeboten werden
konnen. Der Beschaftigte wird, gefragt
nach seinem Motiv fiir die Erledigung
der Aufgabe, wahrscheinlich antworten:
,Dies hat meine Vorgesetzte mir auf-
getragen, weil das OZG dies verlangt.“

Erkldre man als Fithrungskraft dem
Beschaftigten aber das ,,Warum", das
heilt den Zweck des digitalen Arbeitens
(Zukunftsfahigkeit der 6ffentlichen
Verwaltung, Kundenorientiertheit
usw.), stiinden die Chancen laut Daiser
gut, dass der Beschdftigte die Aufgabe
aus eigener Motivation und damit mit
einem hoheren Grad der inneren Uber-
zeugung erledige.

yJeglicher Kulturwandel geht von der
Fithrungsebene aus“, so Daiser. Es sei
essentiell, die Beschdftigten zu moti-
vieren und sie einzubinden. Hilfreich
kénnte dabei auch ein regelmafiger
Austausch sein und zwar nicht nur
innerhalb einer Kommune, sondern
auch interkommunal. Der Anspruch
aller Flihrungskrafte, insbesondere der
Hauptverwaltungsbeamten und Haupt-
verwaltungsbeamtinnen, an sich selbst
miisse sein, mutig voran zu gehen und
selbst als Vorbild zu agieren.

In der anschlieBenden Diskussion warf
Frank Richter, Ratsmitglied der Stadt
Wolfsburg, ein, dass natlirlich der
Anspruch bestehe, die Beschaftigten
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der Kommunalverwaltung von dem
Thema zu begeistern, da der Prozess
der Digitalisierung nicht zum Selbst-
zweck verkommen diirfe. Richter fragte
deshalb, wo jede einzelne Kommune
konkret ansetzen solle. Weilmann
antwortete, dass eine Orientierungs-
phase hin zu einer digitalen Verwal-
tung normal sei. Er betonte abermals,
die digitale Transformation nicht den
Unternehmen iiberlassen zu diirfen,
sondern die eigenen Bediirfnisse inner -
halb einer Kommune zu erkennen und
umzusetzen.

Christoph Dreyer, Ratsmitglied der
Stadt Laatzen, empfindet bei komplexen
Themen eine analoge Arbeitsweise oft
handhabbarer und einfacher. Er fragte,
inwiefern gerade komplexe Themen in
Zukunft bearbeitet werden sollen. Weil -
mann antwortete, dass jeder Beschaftige
personliche Vorlieben und Arbeitsge-
wohnheiten habe. Jede Kommune sollte
aber von sich aus das Angebot machen
digital und papierlos zu arbeiten.

Frank Miska, Ratsmitglied der Stadt
Salzgitter, erwiderte daraufhin, dass
digitales Arbeiten keine Frage des Alters
sein diirfe. So wiirde der Rat der Stadt
Salzgitter seit einigen Jahren digital
arbeiten. Dies sei ganz entscheidend,
um auch in der Kommunalpolitik
zukunftsfahig zu werden und zu blei-
ben. Die Jugend wiirde digitales Arbei-
ten frither oder spater einfordern bzw.
voraussetzen.

Ramona Schumann, Biirgermeiste-
rin der Stadt Pattensen, warf ein, dass
die Befahigung der Beschaftigten fiir
den Prozess der Digitalisierung ent-
scheidend sei. Auch sei es im Rahmen

der Umsetzung des OZG erforderlich,
nicht jeden Arbeitsplatz einzeln zu
betrachten, sondern vernetzt zu den-
ken. Dazu werde in jeder Kommune
ein auf ihre Bediirfnisse abgestimmtes
Prozessmanagement bendtigt. Daiser
und Weilmann stimmten dem zu. Auch
miisse sich jede Kommune schon jetzt
Gedanken machen, wie in Zukunft neue
Talente gewonnen werden kénnen.

Uwe Bee, Erster Stadtrat der Stadt
Lehrte, meint, dass Biirgerdmter in zehn
Jahren nicht mehr existieren wiirden.
Weilmann entgegnete, dass es auch in
30Jahren noch Menschen geben werde,
die nicht digital-affin seien. Weilmann
ist daher der Meinung, dass es sehr wohl
noch Biirgeramter geben werde, gerade
weil auch der personliche Kontakt zu
den Einwohnerinnen und Einwohner
wichtig sei.

Zum Abschluss warfen Daiser und Weil -
mann noch einen Blick in die Zukunft:
Daiser meinte, dass es in der 6ffentli-
chen Verwaltung perspektivisch mehr
Arbeit und immer weniger Personal
geben wiirde. Eine Automatisierung von
Arbeitsprozessen sei daher zwingend
erforderlich. Weilmann stimmte dem
grundsdtzlich zu, sieht aber auch eine
Verlagerung im Personalbereich. Die Zahl
der Beschaftigten im Biirgeramt wiirde
sinken, dafiir die im IT-Bereich steigen.
In seinem Fazit appellierte Daiser
an die Kommunen, dass diese den Mut
haben miissten, Dinge auszuprobie-
ren und dabei auch in Kauf nehmen zu
scheitern, um dann mit den neu gewon-
nenen Erkenntnissen den digitalen
Wandel weiter voranzubringen.

NST-N 6-2019

INHALT



Forum , Gewalt gegen Kommunale
Amts- und Mandatstrager*innen!“

VON DOMINIQUE MEIER-CAMANSE

Drohungen und Gewalt sind Alltag
gegeniiber Amts- und Mandatstrd-
ger*innen. Eine zunehmend verscharfte
Thematik, mit steigender Aufmerksam-
keit in Politik und Medien. Viele Schlag-
zeilen (Die Welt, 26.4.2013; Der Spiegel,
17.10.2015; Deutschlandfunk, 4.6.2019;
Die Zeit, 20.6.2019) verstdrken dieses
Interesse in den letzten Jahren. Die vom
NST beauftragte wissenschaftlich fun-
dierte Studie iiber ,, Gewalterfahrungen
von Mitarbeiter*innen in kommunalen
Verwaltungen stellt die Grundlage der
zu beratenden aktuellen kommunal-
politischen erschreckenden Realitdt in
diesem Forum dar.

Die Erhebung der Daten wurde iiber
eine Onlinebefragung durch die Kom-
munale Hochschule fiir Verwaltung in
Niedersachsen (HSVN) im August 2019
durchgefiihrt. Es wurden vorerst die
Hauptverwaltungsbeamt*innen (HVB)
der Mitgliedskommunen des NST zu
Erfahrungen, Meinungen und Einstel-
lungen in Bezug auf Gewalt in kom-
munalen Verwaltungen befragt. Diese
wurde mit einer guten bis sehr guten
Riicklaufquote von knapp 70 Prozent als
reprdsentativ flir die Mitgliedskommu-
nen des NST bewertet.

Es ist eine erste Systematische Ana-
lyse von Gewalterfahrungen, ihren
Ursachen und Folgen aus Sicht der
niedersdchsischen HVB. Die Ergebnisse
zeigen ein differenziertes Meinungsbild
und bieten eine fundierte Grundlage
flir weitergehende beratende Diskus-
sionen iiber Mafinahmen zur Prdven-
tion und Intervention gegen Gewalt in
Kommunalverwaltungen.

Nach einleitenden Worten von Dr.
Jan Arning (Geschéftsfithrung — NST),
stellte Prof. Dr. Johanna Grof3' die Stu-
die ausfiihrlich und mit teilweise sehr
erschreckenden Resultaten vor. Vor
allem in den ,,Sozialen Netzwerken“

1 Professur Sozialer Wandel und Konfliktforschung
an der Kommunalen Hochschule fiir Verwaltung
in Niedersachsen (HSVN); unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Jan Schilling & Nele Badeda
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sei die Tendenz der wohl niedrigen
Hemmschwelle sehr auffallig. Extreme
Emotionen treffen aufeinander (z.B.
finanzielle Schwierigkeiten, Trennung
vom Kind vs. Verwaltungsvorschrif-
ten / Rechtl. Grundlagen). Ubergriffe
gegen Verwaltungsmitarbeitende
nehmen zu (z.B. im Vollzug, Sozial-
und Jugenddmter, Ordnungsamter
etc.). Jeder*r vierte Mitarbeitende im
Jobcenter hat einen Ubergriff erlebt.
7,6 Prozent aller Unfallmeldungen aus
dem Bereich des offentlichen Dienstes
haben Gewalt oder psychisch extrem
belastende Ereignisse zum Gegenstand.

Einer der wohl wichtigsten Befunde
der abgefragten Verhaltensweisen
ist das alkoholisierte Erscheinen der
Kund*innen in der Verwaltung sowie
das randalieren im Verwaltungsgebdude
inmonatlich knapp 30 Prozent der Falle.

Inmonatlich iiber 50 Prozent der Fille,
jeder dritte Mitarbeitende ist wochent-
lich verbalen Aggressionen ausgesetzt.
Diese wurden in iiber 60 Prozent der
Falle bedroht und in gut 40 Prozent der
Falle korperlich angegriffen.

Als Griinde bzw. Ursachen fiir das
hohe Gewaltpotenzial und wach-
senden Aggressionsgrad, ersichtlich
durch die angegebenen Merkmale der
Kund*innen, werden geringe Frust-
rationsgrenze, defizitorientierte pro-

blematische Einstellungen und Werte,
sowie falsche Erwartungen oder gar
Fehleinschdtzungen beziiglich der zu
erwartenden Dienstleistungen an die
Verwaltung genannt.
Verstdrkendaufdiemoglichen Gewalt-
eskalationen ist nach den abgefragten
Aspekten der Situation und den Rah-
menbedingungen zum einen die von
den Kund*innen wahrgenommene
Intransparenz oder das Unverstdandnis
beziiglich Entscheidungen und Verfah-
ren, zum anderen die hohe Belastung
der Mitarbeitenden angegeben wurden.
Abschlieflend ldsst sich erganzend
feststellen, dass die allgemeinen Siche-
rungsmalinahmen gegen Gewalt sehr
unterschiedlich weit verbreitet sind.
Personliche Sicherungsmafnahmen
reichen bis in den privaten Bereich
hinein. Es werden technische Mafinah-
men (z.B. Kameraiiberwachung) tiber
Selbstverteidigungstrainings bis zum
Mitfiihren von Pfefferspray angegeben.
Nach dem eindrucksvollen Vor-
trag und mit vielen aus der Praxis
geschmiickten Beispielen von Prof. Dr.
Johanna Grof3 konnten die aufkommen-
den Nachfragen der Teilnehmenden des
Forums mit der dann folgenden Einbe-
ziehung des Entwurfes der Resolution
zum Thema ,,Gewalt gegen kommunale
Amts- und Mandatstrdger*Innen!“
beantwortet, gedndert/erganzt werden.
Dr.Jan Arning (NST) wies darauf hin,
dass dieser Entwurf bereits im Vorfeld
im Prasidium abgestimmt wurde. Eine
der ersten Wortmeldungen aus dem
Forum bestdrkte die Resultate aus der
beauftragten Studie und bat um die
Erganzung sowie Bezugnahme in den
Entwurf der vorbereiteten Resolution.
Die Grundtendenzder Teilnehmenden
im Forum gegentiiber den vorgestellten
Studienergebnissen sowie dem Entwurf
der Resolution, war iberwiegend eine
Bestdtigung des langst wahrgenomme-
nen Gefiihls, dass diese Thematik langst
priorisiert werden miisste.
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Der NST fordert, dass Land und Kom-

munen gemeinsam aktiv werden miis-

sen und haben dies in einem , Fiinf-

Punkte-Plan gegen Beleidigungen,

Drohungen, Hass und Gewalt gegen

kommunale Amts- und Mandatstrd-

ger*innen“ verfasst:

1. ,,Anerkennung und Wertschdtzung
der kommunalen Beschdftigten
und Beamt*innen sowie von Kom-
munalen Politiker*innen und eine
Aufklarungskampagne durch die
kommunalen Spitzenverbande mit
dem Schwerpunkt Social Media,

2. Handreichung des Landeskriminal-
amts mit Tipps, wie man sich selbst
vor Angriffen schiitzt,

3. konsequentes Anzeigen von Bedro-
hungen und Ubergriffen,

4. weiterhin konsequente Strafverfol-
gung,
5. Selbstverpflichtung der Politik zum

respektvollen Umgang untereinan-
der.“

Erforderlich sei weiterhin, dass Praven-
tive Mafinahmen und ihre Organisation
gestarkt werden missten, entspre-
chende finanzielle Mittel sind zu erh6-
hen und eine weitergehende Anpassung
der realen Effektivitdat und Konsequenten
Durchfithrung des Landespraventions-
rates, des Verfassungsschutzes und der
Polizeibehdrde miisste liberarbeitet
werden. Der NST beflirwortet und erkldrt
seine Bereitschaft an den ,,Konferenzen
zur Information von Betroffenen®
unterstiitzend mitzuwirken. Eine , Ein-
fithrung einer/eines Beauftragten“ eine/
einer Ombudsfrau/-mann, insbesondere
flir die Bedarfe der Betroffenen, die mit
Beleidigungen, Drohungen, Hass und
Gewalt konfrontiert sind, ist eine drin-

Forum ,Demokratie / Blrgerbeteiligung vor Ort"

Im Forum ,,.Demokratie / Blirgerbetei-
ligung vor Ort* betonte Stefan Wittkop,
Beigeordneter des Niedersdchsischen
Stddtetages im Rahmen der Begrii3ung
die Bedeutung der Biirgerbeteiligung als
den Kern der kommunalen Selbstver-
waltung. Die lokale Demokratie wird
durch die Biirgerinnen und Biirger ein-
gefordert. Folgende wichtige Fragen
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gende Forderung. Die ,,Unverziigliche
Unterrichtung von Betroffenen durch die
Sicherheitsbehérden, insbesondere die
Polizei- und Verfassungsschutzbehor-
den, sind aufgefordert in einem Infor-
mationssystem sicherzustellen, dass
die Betroffenen unverziiglich iiber z.B.
gegebenenfalls Listung auf , Feindes-
listen/Schwarzen Listen“ informiert zu
werden.

Kontrovers wurde hierzu die Diskus-
sion, in welcher Form die Unterrichtung
durch die Sicherheitsbehérden umzu-
setzen sei. Zum einen in personlicher
aufsuchender oder zum anderen mit
der sich schon teilweise in der Umset-
zung befindenden schriftlichen Form.
Es wurde betont, dass die schriftliche
Form einer Benachrichtigung wegen der
eher bedngstigenden Thematik fiir die
Betroffenen die entscharfende Form sei.

Eine klare Haltung und Forderung
steht gegeniiber der , Verantwortung
der Betreibenden von sozialen Netz-
werken“. Hier muss die Rechtsform/
Strafvorschrift auf Bundeseben ver-
schdrft, iberarbeitet und gedndert
werden. Konkret wurde hier auf den
»Auskunftsanspruch“ hingewiesen,
um eine gewisse MaBigung erreichen
zu kénnen.

Gegeniiber den ,,Offenen Rathdusern*
ist die Ausgangslage divers zu betrach-
ten, um die wirklichen notwendigen
Mafnahmen, im Spannungsverhaltnis
der Sicherheit und der Symbolik der
offenen Demokratie sowie der geleb-
ten Blirgerbeteiligung, inhaltlich und
finanziell zu unterstiitzen.

muss man sich vor Ort zu diesem Thema
stellen und stehen damit im Kern des
Forums:

B Wie konnen die Aufgaben und die
Verantwortung der reprasentativen
Vertretung, die Mitglieder des Rates,
mit direkt-demokratischen Formen
wie die Biirgerbeteiligung zusam-
mengefiihrt werden?

Abschliefend ldsst sich anhand der
Forderungen an die Landesregierung
iiber die ,,Strafrechtliche Sanktionen*
verdeutlichen, dass eine Klarstellung in
den §8 113/114 StGB durch eine pass-
genauere Definition des Amtstrager*in-
nenbegriffs sowie die Priifung, einen
§ 238a in das StGB aufzunehmen, mit
der Nachstellung (Stalking) gegeniiber
Amts- und Mandatstrdger*innen unter
Strafe zu stellen dringend notwendig ist.
Vor einer Verschdrfung strafrechtlicher
Vorschriften steht die konsequente
Anwendung und Handhabung solcher
dann bestehenden Sanktionen.

Der Meinungsaustausch im Forum
lies auch noch offene zu klarende The-
men im Raum, wie die Situation von
aufsuchender Behordenarbeit, da der
Fokus der Studie auf Situationen in
Verwaltungsgebauden lag oder inwie-
weit auch ggf. Vorurteile seitens der
Mitarbeitenden in den Behdrden Aus-
16ser fiir Gewaltpotenzial sein kann.
Auch der nicht wirklich erfasste Gender
Aspekt iiber die , erlebte Gewalt*“ war
von Interesse bei den Teilnehmenden
des Forums.

Somit ist jetzt schon absehbar, dass
die Thematik ,,Gewalt gegen Kommu-
nale Amts- und Mandatstrager*innen!
noch weiter Diskussionen und inten-
sivere Befassung sowie Uberpriifung
bedarf.

Dennoch ist die iiberarbeitete und
erganzte Resolution ein erster konkre-
ter Aufschlag, die dann spater in der
nichtdffentlichen Sitzung Abstimmung
fand.

B Wie wollen die Kommunen kiinftig
die lokale Demokratie gestalten?

Aus wissenschaftlicher Sicht fiihrte
Professor Dr. Arne Pautsch, Leiter des
Instituts fiir Blirgerbeteiligung und
Direkte Demokratie an der Hochschule
Ludwigsburg, ein. Pautsch befasste sich
in seinem Vortrag insbesondere mit den
Fragen der wissenschaftlichen For-
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schung zur Frage der Biirgerbeteiligung,
der Tauglichkeit der Biirgerbeteiligung
in der kommunalen Praxis vor Ort und
den Grenzen der Blrgerbeteiligung.
Auch die Frage welche Rahmenbedin-
gungen fiir eine akzeptable Biirger-
beteiligung geschaffen werden miis-
sen, spielte dabei eine wichtige Rolle.
Pautsch wies zur Einfithrung daraufhin,
dass der Begriff der Biirgerbeteiligung
aus wissenschaftlicher Sicht unscharf
seiund hier eher von einem Oberbegriff
,Partizipation“ gesprochen werden
miisse. Die Befassung der Rechtswis-
senschaft und der Sozialwissenschaft
sei bei diesem Begriff noch nicht
abschlieend gekldrt und es existiere
bisher keine abgestimmte Definition
flir diesen Begriff, die von beiden Wis-
senschaften {ibereinstimmend getragen
werden kénne. Der Sinn der Partizipa-
tion bestehe im Wesentlichen darin,
die ganze Einwohnerschaft und andere
Gruppen aus der Zivilgesellschaft bei
den Entscheidungen der kommunalen
Verwaltung einzubeziehen.

Angesichts der aktuellen Entwicklun-
gen wie , Stuttgart 21 sei es empfeh-
lenswert, sich vor Ort mit dem Thema
der Biirgerbeteiligung intensiv zu
befassen. Die Vitalisierung der lokalen
Demokratie sei erforderlich, weil die
Bereitschaft der Biirger, als kommuna-
ler Mandatstrdger aktiv zu werden und
die Wahlbeteiligung vor Ort insgesamt
sinken. Um diese Situation verandern
zu kénnen, miissten die kommunalen
Verwaltungen und Vertretungen zwi-
schen den Wahlen die Biirger stdrker in
das kommunale Geschehen einbezie-
hen und auf Dialog ausgerichtet sein.
Gleichwohl sollten die Erwartungen
an die Biirgerbeteiligung nicht zu hoch
angesetzt sein, weil die Biirgerbeteili-
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gungauch kein , Allheilmittel“ darstell -
ten und nicht immer zu einer erh6hten
Wahlbeteiligung flihren wiirden.

Inden letzten Jahren seien, so Pautsch
weiter, eine hohere Sensibilisierung
der Biirger und das Interesse an den
kommunalen Prozessen teilzuhaben
und nicht nur zuzuhoren, spdtestens
seit Stuttgart 21 festzustellen. In der
frithen Phase der Planung in den Kom-
munen (z. B. bei Bauprojekten) solle die
Blrgerbeteiligung durchaus eine Rolle
spielen. Die Blirger kénnten heutzutage
sich aus allen zugdnglichen Quellen zu
den kommunalen Themen informieren.
Das solle zumindest teilweise durch die
Kommune selbst gesteuert werden.

Die Kommunen seien Teile der exe-
kutiven Macht des Landes und stellen
somit eine sehr wichtige Ebene dar. Die
Blrgerbeteiligung sei mit der direkten
Demokratie nicht gleich zu setzen. Die
Blirgerbeteiligung habe zum Ziel, dass
es nicht dazu kommt, dass ein Biir-
gerbegehren gegen den Beschluss der
Vertretung entsteht. Die Polarisierung
der Bevolkerung in zwei Lager (dafiir
und dagegen) solle vermieden werden.
Die reprdsentative Macht und direkte
Demokratie sollten miteinander nach
Moglichkeit harmonisiert werden,
damit es zu Biirgerbegehren gar nicht
komme. Hierbei geht es darum, ein pas-
sendes Format der Biirgerbeteiligung zu
entwickeln, bei dem es nicht ,,fiir oder
»gegen‘ gebe, sondern ein dritter Weg
erdffnet werde, das Biirgerbegehren
gegen die Entscheidung der Kommu-
nalverwaltung zu verhindern. Um dieses
Ziel zu erreichen, miisse man sich vor
Ort im Rahmen einer Selbstverpflich-
tung auf ein Format der Biirgerbetei-
ligung einigen. Dabei muss ganz genau
iberlegt werden, bei welchen Themen
die Einbeziehung der Biirgerexpertise

erforderlich sei und welche Themen
flr die Biirgerbeteiligung , gesperrt*
bleiben sollten, um die Vertretung und
die Verwaltung in seiner Entscheidung
nicht einzuschranken. Es gebe Themen-
felder, bei denen es nicht sinnvoll sei,
eine Blirgerbeteiligung durchzufiihren.
Die Form der Biirgerbeteiligung
konne sehr unterschiedlich sein. Fol-
gende Problemfelder sind bei der Aus-
wahl der Form der Biirgerbeteiligung
zu beachten:
B Nichtdezisiver Charakter der Biirger-
beteiligung

Das bedeutet, dass der Vertreter und
die Verwaltung die Bevolkerung zwar
konsultieren und mit den Blirgern
vor Ort reden, um das Meinungsbild
der Bevdlkerung zu einem Projekt zu
erfahren. Gleichwohl liegt aber die
letzte Entscheidung bei dem Vertre-
ter der Verwaltung.

B Der Biirgerentscheid sollte verbind-
lich sein, sonst verlore die Verwal-
tung an der Glaubwiirdigkeit.

B Gleichzeitig solle iiberlegt werden,
welche finanziellen Nachteile eine
Fehlentscheidung nach sich ziehen
konnte. Denn am Ende sei die Ver-
waltungsspitze fiir die getroffene
Entscheidung verantwortlich. An
dieser Stelle kdnne sich die Verwal-
tungsspitze durch die Beteiligung des
Rates absichern. In Baden-Wiirttem-
berg kann der Gemeinderat mit zwei
Drittel der Stimmen entscheiden, ob
die Frage / das Projekt {iber einen
Biirgerentscheid zu l9sen ist. Man-
che Projekte sind dann dadurch sehr
erfolgreich geworden.

B Weiterhin solle gepriift werden zu
welchem Zeitpunkt der Birger-
entscheid einzubeziehen ist, zum
Beispiel, wenn die Fristen fiir die
Bauvorhaben mitzubedenken sind.

B Die Biirgerbeteiligung bilde aus
unterschiedlichen Griinden nicht
immer das Demokratieprinzip
vollstdndig ab. Ein Beispiel aus
Baden-Wiirttemberg: dort wiirden
bei einzelnen Themen zufallig per
Los ausgesuchte Biirger zu bestimm-
ten Projekten vor Ort befragt. Es
bleibe fraglich, wie reprdsentativ
solche Befragungen seien.
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Als Fazit sei festzuhalten, dass die Biir-
gerbeteiligung als eine iibergreifende
Strategie zu verstehen ist. Es lassen sich
aber nicht alle Probleme dadurch 16sen,
man darf sich bei der Planung der Biir-
gerbeteiligung nicht verzetteln — sonst
kommt es schnell zum Chaos.

Dariiber hinaus sollten die Wirkungs-
moglichkeiten der Verwaltung nicht
unterschatzt werden. Wichtig sei, die
Verwaltung und den Mandatstrager
einzubeziehen, um Grenzen der Biir-
gerbeteiligung festzulegen. Zwecks
flexiblen Lésungen fiir die Verwaltung
vor Ort erscheine es sinnvoll, wenn die
Biirgerbeteiligung nicht institutionali-
siert werde.

Wichtig fiir den optimalen Ablauf sei
auch, dass klare Verfahrensregeln (z.B.
als Leitlinien, Beteiligungssatzung)
festgelegt werden. Die , Spielregeln®
missten fiir alle Beteiligten klar sein. So
koénne zum Beispiel eine Beschrankung
auf bestimmte Projekte und Vorhaben
festgelegt werden. Die Blirgerbeteili-
gung sei zeitaufwdandig und kostspielig,
daher kdnne nur ein geregeltes Verfah-
ren zum Erfolg fithren.

Nachdem Professor Pautsch die wis-
senschaftliche Sicht der Biirgerbeteili-
gung prasentiert hat, hat Florian Marré,
Biirgermeister der Stadt Diepholz, aus
kommunaler Sicht aus der prakti-
schen Umsetzung vor Ort in Diepholz
berichtet.

Marré wies zur Beginn seines Vortra-
ges daraufhin, dass die Blirgerbeteili-
gung in der Kommunalpolitik vor Ort
mehr in den Fokus genommen werden
sollte. Dabei solle in mehreren Schritten
vorgegangen werden:

Im ersten Schritt sollten die Biir-
ger iiber die Entwicklungen der Stadt
regelmafRig und umfangreich informiert
werden. Im zweiten Schritt sollten die
Biirger projektbezogen in die Verdn-
derungsprozesse der Stadt einbezogen
werden.

Durch diese Vorgehensweise werde
das Interesse der Biirger geweckt, aktiv
mitzuwirken und mitzugestalten.

Dabei sei zu beachten, dass im Drei-
eck der Blirgerbeteiligung, in dem die
Politik, die Verwaltung und die Biirger
zusammenwirken, die Entscheider
selbst sich ausgeglichen in diesem Drei-
eck bewegen konnten.
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Die Forschung des Themas Biirger-

beteiligung wurde in Diepholz empi-

risch begleitet — die Motivation wurde
erforscht, die typischen interessierten

Biirger wurden definiert. Folgendes

wurde dabei festgestellt: die Bilirger

wollten mitgestalten, sie hdtten Inte-
resse an der Politik und wollten einen

Beitrag zur Entwicklung der eigenen

Stadt einbringen. Daraus lieRe sich

schlieBen, dass mit der Biirgerbetei-

ligung die aktiven Blirger erreicht
werden.

Bei dem Thema Biirgerbeteiligung
miissten die Chancen und Risiken im
Vorfeld bedacht werden.

Die Chancen bestiinden darin, dass
mit Hilfe der Biirgerbeteiligung inhalt-
lich bessere Losungen gefunden und
die Entscheidungshilfe fiir die Verwal-
tungsspitze geboten wiirden. Das Ins-
trument der Blirgerbeteiligung solle
nicht die demokratische Entscheidung
im Rat ersetzen, sondern eine Art Ent-
scheidungshilfe darstellen.

Wenn die Biirger mitwirken kénn-
ten, fiihre es zur hoheren Akzeptanz
der Entscheidungen und Identifikation
der Biirger nach dem Motto ,Das ist
,meine‘ Stadt, ,mein‘ Projekt, ich habe
mitgewirkt und mitgestaltet.“ Dadurch
wiederum wachse die Zufriedenheit und
Vertrauen der Biirger. Nicht alle wiirden
die Gestaltungsmoglichkeit in Anspruch
nehmen, die Moglichkeit mitzugestal-
ten sei an sich aber schon sehr wertvoll.

Die Partizipation belebe und ergdnze
die demokratischen Strukturen.

Die Teilnehmer der Biirgerbeteiligung
seien auBerdem als positive Multiplika-
toren aktiv — sie erkldrten den anderen
Blirgern, warum das eine oder andere
Projekt nicht wie geplant funktioniere
(z.B.im Bereich des Straflenbaus).

Die Risiken der Biirgerbeteiligung
seien in den folgenden Punkten zu
sehen:

B Die Bliirgerbeteiligung kdnnen zu
Verfahrensverzogerungen fithren,
was bei Projekten, die an bestimmte
Fristen gebunden seien, zu negativen
Folgen fiihren kénnten. Das miisse
man im Blick haben, dass dann
manche Entscheidungen der Verwal -
tungsspitze nicht schnell umgesetzt
werden konnten.

B Gegebenenfalls Kontrollverlust fiir
die Verwaltung. Der Rat und die
Verwaltungsspitze wurden dafiir
gewdhlt, um zu entscheiden. Bei der
Biirgerbeteiligung werde die Kon-
trolle zum Teil ,,abgegeben.

B Lobbyismus — bei bestimmten The-
men sei es schwierig, die Entschei-
dung der Verwaltung durchzusetzen,
wenn die Biirgerbeteiligung einge-
schaltet werde. Wenn eine Biirger-
gruppe gut vorbereitet gegen eine
Entscheidung vorgeht, kénne das
Thema schnell gekippt werden.

B Hoherer Aufwand, hohere Kosten —
die Biirgerbeteiligung stelle einen
aufwdndigen Prozess dar, die Pla-
nung des Vorhabens muss aufwan-
diger gestaltet werden.

Durch konstruktiv gestaltete Mitwir-

kung konnten Risiken minimiert wer-

den. Daher sei es wichtig, insbesondere
auf die klaren Spielregeln bei der Blir-
gerbeteiligung hinzuwirken.

Um eine Blirgerbeteiligung qualita-
tiv gut vorbereiten zu kénnen, spielten
folgende Kriterien eine entscheidende
Rolle:

B Bereitschaft und Offenheit der Ent-
scheider und der Verwaltung gegen-
iiber dem Gesamtprozess. Das solle
keine , Alibiveranstaltung* sein.

B Die Spielregeln miissten klar defi-
niert sein. Fiir die Zukunft wiirden
die Biirger sich weniger beteiligen,
wenn sie merkten, dass der Entschei-
dungstrdger bei der Biirgerbeteili-
gung nicht dahintersteht.

m Uberzeugendes Bekenntnis zur Biir-
gerbeteiligung in der Offentlichkeit,

B Die Ressourcen zur Durchfithrung
der Biirgerbeteiligung miissten da
sein und das Prozessmanagement
misse optimal gestaltet werden.

B Im Vorfeld miisse entschieden wer-
den, in welcher Form (Workshop,
Umfrage usw.) die Blirgerbeteiligung
durchgefiihrt werden.

B Der Prozess miisse insgesamt trans-
parent gestaltet werden. So kénne
zum Beispiel der Gesamtprozess
dokumentiert und den Biirgern tiber
die Homepage oder iiber die sozialen
Medien zur Verfliigung gestellt wer-
den. Fiir die Biirger miisse dabei klar
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sein, was mit den Erkenntnissen aus
der Blirgerbeteiligung passiert. Wie
wiirden diese in den Gesamtprozess
einbezogen?

B Die Frage der Relevanz der Ergeb-
nisse solle besonders beachtet wer-
den. Die Ergebnisse der Biirgerbetei-
ligung miissten umgesetzt werden.
Gleichzeitig sei der Zeitplan zur
Umsetzung im Blick zu behalten.

Marré berichtet aus der Praxis, dass in
Diepholz sehr positive Erfahrungen mit
der Information der Biirger im Rahmen
der Biirgerversammlungen in betrof-
fenen Ortsteilen (nicht im Rathaus)
gemacht wiirden. Nach dem Motto
,Die Verwaltung kommt zum Biirger.“
Die aktuellen Themen wurden , mitge-
bracht* und vorgestellt. Hierbei konne
es zum Beispiel darum gehen, die Biirger
iber die Vorhaben fiir das kommende
Jahr zu informieren.

Marré berichtete {iber weitere Bei-
spiele der Biirgerbeteiligung in Diep-
holz und beantwortete die Fragen zum
Vorgehen.

Es wiirde sodann die Diskussion zu
beiden Vortragen erdffnet.

Es folgte ein Erfahrungsaustausch
unter den Anwesenden.

Im Verlaufe der Diskussion wiirden
einige Thesen aus den beiden Vortrd-
gen bestdtigt. Das betreffe sowohl die
Chancen als auch die Risiken, die mit der
Biirgerbeteiligung verbunden seien. Als
besonders relevant werde die Frage der
Nachhaltigkeit bei der Umsetzung der
Entscheidung aus der Biirgerbeteiligung
und die fortlaufende Transparenz dabei
hervorgehoben. Eine andere Vorgehens-
weise wiirde zum Vertrauensverlust
gegeniiber der Verwaltung fiihren.

Weiterhin seien sich die Diskussi-
onsteilnehmer darin einig, dass die
Biirgerbeteiligung so friih wie méglich
vor Beginn eines Projekts erfolgen und
eine erganzende Entscheidungshilfe fiir
die Verwaltung und Rat bieten sollte.
Die letzte Entscheidung solle jedoch
nicht ,;aus der Hand gegeben werden*.
Dadurch kénnten Blirgerbegehren ver-
mieden werden.

Einige Diskussionsteilnehmer bestd-
tigten die These, dass eine Blirger-
beteiligung nicht bei allen Projekten
sinnvoll sei. Dennoch kdnne es gewin-
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nerbringend fiir beide Seiten sein, wenn
in einem festgelegtem Verfahren die
Beteiligung der Blirger an der Projekt-
planung erfolgt. Der Rat stelle einen
Teil der kommunalen Selbstverwal-
tung dar, er reprdsentiere jedoch nicht
alle Biirgergruppen. Dennoch solle bei
der Biirgerbeteiligung darauf geachtet
werden, dass keine Parallelstrukturen
zu Ausschiissen und dem Rat aufgebaut
wirden. Das Ehrenamt des Biirgeren-
gagements brauche das Hauptamt zur
Steuerung.

Klar sei, dass die Biirger eine hetero-
gene Gruppe darstellen. Es gebe Themen,
beidenen die Biirger derselben Ortschaft
sich nicht einig sind. Die unterschiedli-
chen Meinungen hingen mit den unter-
schiedlichen Vorteilen und Nachteilen
der Projekte und Vorhaben zusammen
(z.B.bei solchen Themen wie Kranken-

hausbau, Bau einer Umgehungsstrafle
usw.) Die Interessen diirften auseinan-
derdriften. Die letztendliche Entschei-
dung solle bei der Verwaltung liegen.

Bei der Biirgerbeteiligung sei beson-
ders darauf zu achten, dass unterschied-
liche Bevolkerungsgruppen nach Alter,
Geschlecht und Nationalitdt einbezogen
werden, um moglichst breites Mei-
nungsbild abzudecken. So sollten zum
Beispiel der Senioren- und Jugendrat
einbezogen werden.

Abschlieffend ist im Rahmen der
Diskussion deutlich geworden, dass
die Frage ,,0b* eine Biirgerbeteiligung
durchgefiihrt werden sollte, vom Ein-
zelfall und von der Aufgabe abhdnge. Zur
Beginn solle mit selektiven Manahmen
und kleineren Projekten gestartet wer-
den. Es solle mit Augenmaf und guter
Organisation vorgegangen werden.

Forum ,Kommunale
Wohnungsbaugesellschaften®

Einleitend betonte Dr. Fabio Ruske,
Referatsleiter des Niedersdchsischen
Stddtetages, die Relevanz und die
Dringlichkeit des Themas der Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum, die
sich auch durch die hohe Teilnehmer-
zahl des Forums zeige. Gerade in den
Ballungsraumen der groflen Stddte
suchen die Kommunen verstdrkt nach

- # - . e

Moglichkeiten, bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen. Gro3tenteils sei dies
ein Problem mangelnder Fldchen und
gerade deshalb miisse auch nach Még-
lichkeiten gesucht werden, bezahlbare
Wohnungen dauerhaft zu erhalten.
Hierbei kdnnen kommunale Woh-
nungsbaugesellschaften einen erheb-
lichen, nachhaltigen Beitrag leisten. Das
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Forum ,,Kommunale Wohnungsbauun-

ternehmen beschéftigte sich mit der

im Kern mit folgenden Fragen:

B Was kénnen kommunale Wohnungs-
unternehmen leisten?

B Sind kommunale Wohnungsbauge-
sellschaften geeignet, der Knappheit
an bezahlbarem Wohnraum Abhilfe
zu schaffen?

B Welche Herausforderungen gehen
mit der Neugriindung kommunaler
Wohnungsbaugesellschaften einher?

1. Vortrag: Stadtbaurat
Lothar Schreinemacher,
Stadt Lingen (Ems)

Inhaltlich er6ffnete das Forum sodann
Lothar Schreinemacher, Stadtbaurat
der Stadt Lingen (Ems) und Vorstand
der vor kurzem neu gegriindeten Lin-
gener Wohnbau und beschrieb die mit
der Neugriindung einhergehenden Her-
ausforderungen und Chancen.

Zundchst schilderte Herr Schreine-
macher dabei die Ausgangslage der
Stadt Lingen. Lingen sei eine grofle
selbststandige Stadt (Mittelzentrum)
mit 55000 Einwohnern. Trotz reger
Bautdtigkeit, grofen Bedarfs nach
Wohnraum aller Art (insbesondere
aber nach bezahlbaren Wohnraum)
gebe es bisher kein Interesse privater
Investoren in geférderten Wohnraum zu
investieren bei gleichzeitiger steigender
Nachfrage durch einkommensschwa-
che Haushalte. Bislang seien lediglich
95 Mietwohnungen im stddtischen
Bestand (Altbaubestand) vorhanden.
Hinzu komme, dass bis 2021 fast alle
,bezahlbare Wohnungen aus der
Belegbindung fallen werden.
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Die Stadt Lingen habe daher verschie-
dene Losungsansdtze diskutiert, um
den steigenden Bedarf an bezahlbaren
Wohnraum decken zu kénnen. Disku-
tiert wurden Konzept Ausschreibungen,
die Starkung des stddtischen Eigen-
betriebes ZGW sowie auch die (Neu-)
Griindung einer Wohnungsbaugesell-
schaft oder einer Wohnungsbaugenos-
senschaft. Die politischen Ziele waren
dabeivorallemder Erhalt und die Siche-
rung von bezahlbarem Wohnraum, der
Neubau von rund 30 Wohneinheiten pro
Jahr, langfristige Bindung/Belegungs-
rechte, Einflussmoglichkeiten fiir die
Stadt, die Akzeptanz in der Offent-
lichkeit sowie insgesamt eine schnelle
Umsetzung.

Zur Bewertung und Beurteilung der
Realisierbarkeit einer Wohnungsbau-
gesellschaft lief die Stadt Lingen eine
sog. Machbarkeitsstudie erstellen. Im
Fokus standen dabei die Priifungen
der moglichen Gesellschaftsformen
(Eigenbetrieb, GmbH, Genossen-
schaft), der Umgang mit den vorhande-
nen stadtischen Wohnungsbestanden
sowie die Priifung kommunalrechtlich
wiirden.

Zur Grindung einer GmbH & Co.
KG wurde positiv bewertet: die Steu-
erung/Beherrschung durch die Stadt,
eine schnelle Umsetzung, eine héhere
Neubauquote (120 Wohneinheiten
iiber fiinf Jahre) sowie die unkompli-
zierte kommunalrechtliche Umset-
zung. Negativ bewertet wurden, die
fehlende Moglichkeit der Einwerbung
privaten Kapitals, die Notwendigkeit
einer zusdtzlichen Finanzierung des
Eigenkapitals fiir Neubauvorhaben
aus dem kommunalen Haushalt, sowie
die Notwendigkeit, das Vergaberecht
anzuwenden.

Zur Griindung einer Genossenschaft
(eG) wurde positiv bewertet, die Uber-
tragung der Bestandswohnungen im
Erbbaurecht nach Buchwert anstatt
nach Verkehrswert (Stadt bleibt Eigen-
tiimer, Buchwert bei Genossenschaft),
die gleiche Stimmberechtigung aller
Mitglieder (unabhdngig von der Zahl
der Wohneinheiten), die Moglich-
keit der langfristigen Bindung durch
Satzung, die geringe Belastung des
stadtischen Haushalts, die fehlende

Verpflichtung zur Anwendung des ver-
gaberechts, die hohe Akzeptanz in der
Offentlichkeit sowie die Méglichkeit des
Einwerbung privaten Kapitals. Negativ
bewertet wurde durch Herrn Schreine-
macher die zu geringe Neubauquote (90
Wohneinheiten tiber fiinf Jahre).

Die Stadt Lingen hat sich schlie3-
lich fiir die Neugriindung einer Woh-
nungsbaugenossenschaft (,Lingener
Modell*“) entschieden.

Hierflir wurde ein Griindungskapital
von 1,1 Millionen durch verschiedene
Grindungsmitglieder geschultert. Der
maximale Geschaftsanteil fiir privates
Kapital wurde dabei auf 50000 Euro
festgelegt. Die Stadt Lingen iibernahm
250000 Euro der Genossenschaftsan-
teile. Die anderen Anteile wurden von
der Volksbank und anderen ortsansads-
sigen sozialen Organisationen sowie
den Mitgliedern aller Ratsfraktionen
iibernommen. Die Wohnungsbestdande
der Stadt Lingen wurden im Rahmen
des Erbbaurechts eingebracht. Dabei
wurden die Mietpreis- und Belegungs-
bindung und Erbbauzinsen aufgrund
kommunalrechtlicher Verpflichtungen
auf 4 % p.a. (1,5 % des Bodenrichtwer-
tes) vertraglich festgelegt. Durch die
Finanzierung des Buchwertes durch die
Griindungsmitglieder entstand keine
Belastung der eingebrachten Bestdnde,
was gleichzeitig die Moglichkeit der
Verwendung der Mittel fiir Investiti-
onen schuf.

In einem ersten Projekt der Lin-
gener Wohnbau werden nun 95 neue
Wohneinheiten geschaffen. Bereits bei
Baustart gab es tiber 100 Bewerbungen
auf die neu zu schaffenden Wohnungen.
Das Finanzierungsvolumenbetragt 12,4
Millionen Euro, wo bei 10,5 Millionen
Euro durch ein Darlehen von der NBank
finanziert werden und von dem 30 Pro-
zent Tilgungszuschuss abgehen.

Fazit

B Fir die Neugriindung kommu-
naler Wohnungsbaugesellschaften/
-genossenschaften ist ein hoher
Koordinierungsaufwand seitens der
Stadt/Gemeinde erforderlich, wel-
cher tiber den stddtischen Haushalt
mitfinanziert werden muss (zwei
Vollzeitstellen bei der Stadt Lingen).

NST-N 6-2019

INHALT



B Auch in der Startphase der Genos-
senschaft ist zwingend weitere
Unterstiitzung durch die Stadt und
die anderen Mitglieder notwendig.

B Die Rechtsform der Genossenschaft
ermoglicht eine diversifizierte
Mitgliederstruktur.

B Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
aufler kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaften/ -genossenschaften
kaum andere Investoren in bezahl-
baren Wohnungsbau investieren.

2. Vortrag: Heiderose
Schifke, Geschéftsfiihrerin
LiiWoBau

Die Geschaftsfiihrerin der Liineburger
Wohnungsbau GmbH (LiiWoBau), Hei-
derose Schidfke, begann ihren Vortrag
mit Fakten und Zahlen zur bis zum
Jahr 1922 zuriickgehenden Liineburger
Wohnungsbau GmbH (LiiWoBau). Die
LiiWoBau verfiige iiber ein Stammka-
pital von rund 12 Millionen Euro, die
gesamte Wohn - und Nutzfldche belaufe
sich auf rund 155 000 Quadratmeter. Der
Wohnungsbestand der LiiWoBau sei von
2009 bis 2018 um 109 Wohnungen auf
2283 Wohneinheiten und das Bilanz-
volumen um 64 Millionen Euro auf 114
Millionen Euro gestiegen. Der durch-
schnittliche Jahresiiberschuss belaufe
sich auf 2,1 Million Euro. Die Ausschiit-
tung einer Dividende liege zwischen
373000 Euro und 873000 Euro stad-
tischen Haushalt.

Sodann stellte Frau Schdfke die
Tatigkeitsschwerpunkte der LiiWoBau,
namlich den Gewerbeneubau/-Erwei-
terungen, energetische Modernisierun-
gen, die Schaffung von Unterkiinften
flir Asylsuchende sowie den geforder-
ten Wohnungsneubau und diskutierte
diese mit den Teilnehmern. Insbeson-
dere wurden tiber den Neubau eines
Parkhauses, den Neubau verschiedener
Kindertagesstdtten mit Erweiterungs-/
Nachnutzungsmoglichkeit sowie den
Neubau einer Feuerwache mit Wohnun-
gen diskutiert. Bei den energetischen
Sanierungen stellte Frau Schdfke den
Besuchern des Forums verschiedene
Projekte aus den vergangenen zehn
Jahren vor. Nach der Vorstellung von
Projekten des gefdrderten/sozialen
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Wohnungsneubaus wies Frau Schafke
abschlieBend darauf hin, dass aktuell
der Neubau von rund 126 Wohnungen
in der Realisierung sei und sich ebenso
viele Wohnungen nochmals in der Pla-
nung befanden.

Daneben hob Frau Schdfke hervor,
dass die LiiWoBau iiber die reinen
Zahlen hinaus noch weitere erhebli-
che Beitrdge leistet, namlich soziale
Verantwortung iibernimmt, beispiels-
weise durch Zusammenarbeit mit der
Lebenshilfe, dem Frauenhaus, dem
Behindertenbeirat, dem Seniorenbei-
rat, der Alzheimergesellschaft, oder
der Diakonie. Des Weiteren habe die
LiiWoBau 19 Mitgliedschaften in Ver-
einen und Organisationen. Im Anschluss
stellte Frau Schéfke den Teilnehmern
des Forums noch verschiedene ,,sozi-
ale“ Projekte der LiiWoBau fiir Mieter
und Biirger der Hansestadt Liineburg,
wie beispielsweise die Griindung der
1. Wohngemeinschaft fiir Menschen mit
Demenz oder die Initiierung der Platt-
form , fiir gemeinschaftliche Wohnfor-
men — mehr Leben“ vor.

Fazit

Kommunale Wohnungsbauunter-

nehmen:

B ..sind strategisch gute Partner fiir
die Wohnraumversorgung und
Stadtentwicklung,

B ... schaffen die Gratwanderung zwi-
schen sozialer wie 6kologischer Ver-
antwortung und betriebswirtschaft-
lichen Erfolg,

B .. sind faire Partner fiir Mieter,

Sozialverbande und das ortliche
Handwerk,

B ..sorgennachhaltig fiir die Sicherung
der Verfiigbarkeit von bezahlbarem
und hochwertigem Wohnraum,

B .. sichern an den sozialen Frieden
in den Quartieren durch achtsame
Belegung und Krisenmanagement
zwischen den Mietern,

B ... sind schlichtweg unverzichtbar!

Schrifttum

Offentliches Wirtschaftsrecht
— Besonderer Teil

Gewerberechtliche Grundlagen,
spezielles Branchenrecht

und brancheniibergreifende
Querschnittsmaterien

Stober / Eisenmenger

Kohlhammer-Verlag, 17. iber-

arbeitete Auflage, 2019

Buch, 268 S., Softcover, 35 Euro,

ISBN 978-3-17-033955-2
Das Studienbuch behandelt aus-
gewihlte Teile des Offentlichen
Wirtschaftsrechts einschlief8lich der
unionsrechtlichen und weltwirt-
schaftlichen Beziige. Ein Schwerpunkt
liegt dabei auf der Gewerbeordnung,
die 2019 ihr 150-jdhriges Jubildum
feiert. Inhalte: Gewerbeordnungs-
und Anlagenrecht, Gewerbeordnung
— Kerngesetz fiir Wirtschaft und Wirt-
schaftsverwaltung, Gaststattenrecht,
Handwerksrecht, Personen- und
Giiterbeforderungsrecht, Energiewirt-
schaftsrecht, Medienwirtschaftsrecht,
Kreislaufwirtschaftsrecht, Lebensmit-
tel- und Futtermittelwirtschaftsrecht,
Produktsicherheitsrecht, Ladenoff-
nungsrecht und Subventionsrecht.

MEHR SCHRIFTTUM
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Resolution des Niedersachsischen Stadtetages zur 20. Stadteversammlung am 25. September 2019

in der Hansestadt Liineburg

Kindertagesstatten in Niedersachsen

Die Kindertagesbetreuung hat in den letzten 15 Jahren eine
rasante Entwicklung erfahren. Die Stadte, Gemeinden und
Samtgemeinden haben zu dieser positiven Entwicklung ent-
scheidend beigetragen, weil die Elementarbildung unserer
Kinder und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fir die
Gesellschaft von enormer Bedeutung sind. Die Kommunen
tragen gemeinsam mit dem Land und dem Bund eine beson-
dere Verantwortung und stellen auch bei diesem Thema ihre
Leistungsfahigkeit unter Beweis; sie setzen hier starke finan-
zielle Prioritaten. Mittlerweile ist allerdings ein eklatantes
Missverhaltnis von Aufgabenerfillung durch die Kommunen
und Finanzzuweisung durch Bund und Land entstanden.

Die Griinde fiir diese finanzielle Schieflage sind nicht nur
in der Entwicklung der Sach- und Personalkosten zu suchen.
Das Land hat auch viele familienpolitische Entscheidungen
getroffen, welche die Nachfrage nach Betreuungsplatzen und
damit die Ausgaben gesteigert haben. Besonders zu nennen
sind hier die Beitragsfreiheit in Kindergdrten und die Flexi-
bilisierung des Einschulungstermins.

Beitragsfreiheit in Kindergarten /
Finanzierung der Kita-Betriebskosten

Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Ein-
schulung (Kindergartenkinder) kénnen ab dem 01.08.2018
eine Tageseinrichtung im Umfang von acht Stunden pro Tag
beitragsfrei besuchen. Der nach Art. 57 Abs. 4 NV erforderliche
finanzielle Ausgleich der Kommunen fiir die Sicherstellung
dieser vollstandigen Beitragsfreiheit erfolgt tiber eine Erh6-
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hung des im KiTaG statuierten allgemeinen Finanzhilfesatzes
zum 01.08.2018 auf 55 % und sukzessive bis zum Kindergar-
tenjahr 2021/2022 auf dauerhaft 58 %. Untersuchungen des
Niedersachsischen Stadtetages zu den doppischen Aufwen-
dungen in Kindertagesstdtten zeigen jedoch, dass die Kom-
munen nach der Einfiihrung der Beitragsfreiheit immer noch
iber 2/3-tel der Betriebskosten tragen.

Der Niedersdchsische Stadtetag fordert daher

B eine sukzessive Anhebung der Anteilsfinanzierung durch
das Land bis zu einem Finanzhilfesatz von 66,6 %,

B die Beriicksichtigung der tatsdchlichen und aktuellen
Personalkosten,

B die generelle Einbeziehung von Vertretungskrdften in die
Finanzhilfe,

B die generelle Einbeziehung von Kréften in die Finanzhilfe,
welche nicht mindestens mit der Halfte der tariflichen
Arbeitszeit beschdftigt sind.

Investitionsforderung

Die Nachfrage nach Betreuungspldtzen steigt unentwegt. Dies
betrifft nicht nur die Krippenbetreuung, sondern auch den
Kindergartenbereich. Hier haben die Kinderzahlen auch durch
den Zuzug von Fliichtlingsfamilien zugenommen. Weiterhin
steigt die Nachfrage nach Ganztagspldtzen. Die Flexibilisie-
rung des Einschulungsalters hat dazu gefiihrt, dass Kinder
langer als geplant die Tageseinrichtung besuchen und diese
Pldtze nicht frei werden. Dariiber hinaus steigt der Bedarf
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an integrativen Pldtzen. Durch die Umwandlung von Regel-
gruppen in integrative Gruppen verringert sich die Anzahl der
Kindergartenpldtze. Um dieser erhohten Nachfrage der Eltern
nachkommen zu kénnen, miissen die Stadte und Gemeinden
hohe Summen fiir den An-, Um- und Neubau von Kindergar -
tengruppen investieren. Zudem sind viele Kindertagesstdtten
sanierungsbediirftig.

Der Niedersdchsische Stadtetag fordert daher

B eine Anhebung der Investitionskostenfoérderung fiir den
Kindertagesstdttenausbau und den Bau von Nebenrdumen,

B eine Ausweitung der Férderung auf Sanierungsmafnahmen
und auf Behelfsbauten wie z.B. Container,

B Berlcksichtigung von Investitionskosten fiir den Ausbau
der Tagespflege

B eine Neuauflage der Férderung im Krippenbereich unter
Zugrundelegung einer tiberarbeiteten Versorgungsquote,

B eine Landesbeteiligung von mindestens 50 % der jeweiligen
Investitionskosten.

Fachkraftemangel

Der Fachkraftemangel in den Kindertagesstdtten schldgt
unerbittlich zu — der Arbeitsmarkt ist zum Bewerbermarkt
geworden. Mancherorts kdnnen deshalb keine Betreuungs-
gruppen mehr erdffnet werden oder bestehende Gruppen
miissen geschlossen werden. Der Niedersdchsische Stadte-
tag hat diese Entwicklung frith erkannt und bereits bei der
letzten Stadteversammlung 2017 die Attraktivitdtssteigerung
der Erzieher/innenausbildung und ein zusdtzliches vergii-
tetes dualisiertes Ausbildungsmodell gefordert. Ebenso wurde
gefordert, den Beruf zum Mangelberuf zu erkldren. Gemein-
sam mit dem Niedersdchsischen Stadtetag haben auch ver.di
und die Wohlfahrtsverbande die Dramatik erkannt und dem
Land zuriickgemeldet. Gleichwohl ist in den letzten zweiein-
halb Jahren so gut wie nichts geschehen.

Der Niedersdchsische Stadtetag fordert das Land auf,

B Mafnahmen zu ergreifen, die die Ausbildung zur/zum
Erzieher/in attraktiver machen,

B flachendeckend Ausbildungsmodelle zu erproben, bei
denen die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber vom
ersten Tag an eine Vergiitung erhalten und die Trager von
Kindertagesstatten bereits nach 3 Jahren eine Erstkraft zur
Verfiigung haben,

B die Auszubildenden beider Finanzhilfe zu berticksichtigen,

B die Ausbildung mit anschlieBendem Anerkennungsjahr
wiedereinzufithren.

Gute Kita Gesetz

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Teil -
habe in der Kindertagesbetreuung KiQuTG (Gute-Kita-Ge-
setz) ist seit dem 01.01.2019 in Kraft. Das Land hat zugesagt,
dass der flir Niedersachsen zur Verfiigung stehende Betrag von
ca. 526 Mio. Euro ungeschmalert an die Stddte, Gemeinden
und Samtgemeinden weitergereicht wird. Bei der Verwendung
der finanziellen Mittel aus dem Gute-KiTa-Gesetz will das

NST-N 6-2019

Land einen Grofteil in eine sogenannte Richtlinie Qualitat
flieRen lassen und Zusatzpersonal finanzieren. Zudem sind die
Mittel des Gute-Kita-Gesetzes nur bis zum Jahr 2022 befristet.
Danach befiirchten die Kommunen, mit Eigenmitteln nach-
finanzieren zu miissen.

Der Niedersdchsische Stddtetag fordert daher,

B die Weiterleitung der gesamten Bundesmittel einschlie3-
lich der refinanzierten Landesmittel an die Kommunen,

B eine Verstetigung der Mittel ab 2022.

Versorgungsengpadsse / Flexible Standards

In den letzten zehn Jahren kam es in den Kindertagesstdtten
wiederholt zu Versorgungsengpdssen. Immer waren hier-
fir Rahmenbedingungen verantwortlich, die die kommu-
nale Kita-Ausbauplanung nicht rechtzeitig berticksichtigen
konnte. Dies betrifft auch die Gruppenschliefungen durch
krankheitsbedingten Personalausfall.

Auch aktuell kénnen Stadte, Gemeinden und Samtgemein-
den in einem alarmierenden Umfang den Anspruch auf Kin-
dertagesbetreuung nicht mehr sicherstellen. Hintergrund fiir
diese Entwicklung ist neben einer erhéhten Nachfrage nach
langeren Betreuungszeiten durch die Beitragsfreiheit auch die
Flexibilisierung bei der Einschulung durch eine Novelle des
Schulgesetzes. Und nicht zuletzt zeigt hier der Zuzug einer
groflen Anzahl von Fliichtlingsfamilien mit ihren Kindern
seine Wirkung. Die Bedarfsplanung der Kommunen im Bereich
des Ausbaus von Betreuungspldtzen konnte diesen vielen Ent-
wicklungen nicht mehr gerecht werden.

Um diese akuten nicht planbaren Situationen in den Kin-
dertagesstdtten meistern zu kénnen, benotigen die Kita-Tra-
ger mehr Flexibilitdt bei den Gruppenstdrken, beim Einsatz
von Vertretungskraften und beim Gruppenumfang einer
Kindertagestatte.

Der Niedersdchsische Stadtetag fordert daher

B eine Nachbesserung des Schulgesetzes zur Flexibilisierung
des Einschulungstermins,

B einebefristete, einrichtungsbezogene Flexibilisierung der
Gruppenstdrken im Kindergarten,

B die Zulassung von groferen Kindertagesstdtten mit bis zu
8 Gruppen,

B ldngerfristige Betriebserlaubnisse flir den Betrieb von
Gruppen in Behelfsbauten wie z.B. Containern,

B eine Erweiterung des Personenkreises bei der Zulassung
und beim Einsatz von Vertretungskraften,

m die Verlingerung der Ubergangsfrist fiir dritte Fach- oder
Betreuungskrafte in Krippengruppen.

Fazit

Der Niedersdchsische Stddtetag erwartet, dass auf Grund-
lage der bisherigen Verantwortungsgemeinschaft ein System
gefunden wird, mit dem die finanziellen Belastungen der ver-
schiedenen Ebenen angemessen und lastengerecht verteilt
werden. Wir bieten dem Land an, hieriiber faire und konstruk-
tive Gesprdche und Verhandlungen zu fithren.
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Resolution des Niedersachsischen Stadtetages zur 20. Stadteversammlung am 25. September 2019

in der Hansestadt Liineburg

Klima schutzen, Klimaanpassung vorantreiben,

wie wir morgen leben

Die Auswirkungen und Herausforderungen des Klimawandels
haben sich in den letzten Jahren etwa durch steigende Durch-
schnittstemperaturen, Starkregenereignisse oder Diirreperi-
oden immer deutlicher gezeigt. Wir Stadte, Gemeinden und
Samtgemeinden wissen um die Bedeutung des Klimaschutzes.
In jeder Kommune gibt es Moglichkeiten, noch stdrker zum
Erreichen der Klimaziele von Paris beizutragen. Wir weisen
darauf hin, dass alle Klimaschutzbemithungen an Grenzen
stoflen, wenn Bund und Lander ihren Beitrag zum Erreichen
der Klimaziele nicht leisten. Zu dem vom Klimakabinett der
Bundesregierung beschlossenen Klimaschutzprogramm 2030
erwarten wir weitere Manahmen zur Unterstiitzung kom-
munaler Klimaschutzaktivitdten.

Der Anstieg der Erderwdrmung ist mit einer Steigerung von
mindestens 1,5 Grad nicht gestoppt. Deutschland wird vor-
aussichtlich seine Treibhausgasemissionen bis 2020 nur um
32 statt um 40 Prozent reduzieren. Zudem sehen die aktuellen
Entwiirfe des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) und des
niedersachsischen Klimagesetzes (NKlimaG) eine Senkung
der Emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Pro-
zent und bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 bis 95 Prozent
jeweils gegentiiber 1990 vor. Und Teile der kommenden Gene-
ration mahnen uns mit ihren Demonstrationen zu mehr und
entschlossenerem Handeln. Wir unterstiitzen das Anliegen
der Fridays for Future-Bewegung fiir mehr und schnellere
Klimaschutzmafnahmen. Zur Umsetzung dieser Mafinah-
men bieten wir allen Interessierten an, bei der Erreichung
der ambitionierten Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene
mitzuarbeiten.

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und beinhaltet globale Herausforderungen. Deutschland hat
einen Anteil am Ausstof3 der weltweiten CO2-Emissionen
von 2,23 Prozent. Der Anteil der niedersachsischen Stadte,
Gemeinden und Samtgemeinden an den gesamtstaatlichen
Emissionen scheint zwar gering, aber die notwendigen Ein-
sparungen werden letztendlich vor Ort erbracht werden miis-
sen. Den Stddten, Gemeinden und Samtgemeinden und ihrer
Biirgerschaft kommt eine zentrale Rolle beim Thema Klima-
schutz zu, wobei alle politischen Zielsetzungen der Sozialpoli-
tik, der Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik, der Verkehrspo-
litik, der Mobilitat, des Arbeitsmarktes, des Gewerbes und der
Industrie mitgedacht sowie alle entsprechenden Akteurinnen
und Akteure eingebunden werden miissen.

Allein durch ein konsensuales und kooperatives Zusam-
menwirken aller Ebenen (EU, Bund, Lander, Kommunen,
Gesellschaft) wird sich Klimaschutz nachhaltig verwirklichen
lassen. Keine der vorgenannten Ebenen wird das Problem
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Klimawandel im Alleingang erfolgreich bewdltigen kénnen.
GleichermaRen erforderlich ist, dass jede Ebene mit der jeweils
anderen Ebene auf Augenhthe kommuniziert und die andere
unterstiitzt. Ein , Berichts- und Beauftragtenwesen“, wie man
es aus anderen Bereichen kennt und wie es in § 7 des Ent-
wurfs eines NKlimaG angelegt ist, diirfte einem erfolgreichen
Klimaschutz im Ergebnis eher abtraglich sein.

Bereits heute wird von kommunaler Seite freiwillig gro-
Rer Aufwand fiir die Nachhaltigkeit betrieben. Im Wege der
Selbstverpflichtung haben sich Kommunen auf den Weg zur
klimagerechten oder klimaneutralen Kommune gemacht.
Diese klimapolitischen Vorreiterrinnen und Vorreiter miissen
an kiinftiger Forderung gleichermafen partizipieren wie die
Kommunen, die sich erst jetzt oder in naher Zukunft auf den
Weg machen.

Wir sind bereit, unser Engagement fiir die Klimafolgenan-
passung weiter zu steigern und uns vergleichbare Klima-
schutzziele wie Bund und Land zu setzen sowie aktiv bei der
Umsetzung der niedersdchsischen Klimaziele mitzuwirken.
Dies werden wir mit Blick auf die Finanzausstattung der nie-
dersdchsischen Kommunen allgemein sowie die zwischen
denniedersdchsischen Kommunen bestehenden erheblichen
Disparitdten bei der Finanzausstattung im Besonderen aller-
dings nicht ohne finanzielle Unterstiitzung des Bundes und
des Landes schaffen.

Die Bundesregierung hat am 20. September 2019 das Klima-
schutzprogramm 2030 beschlossen. Es enthdlt eine Vielzahl
von MafSnahmen und Férdermdglichkeiten. Soweit sich diese
Fordermdglichkeiten an Kommunen richten und eine Férderung
liber die Lander erfolgt, erwarten wir, dass das Land die Bun-
desmittel 1:1an die niedersdchsischen Kommunen weiterleitet.

Unabhdngig davon erwarten wir vom Land eine kooperative
Zusammenarbeit auf Augenhohe sowie finanzielle Unterstiit-
zung. Nur so werden wir die Klimaziele gemeinsam erreichen
und die erforderlichen MafSnahmen zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels erfolgreich bewdltigen kénnen.

Diese Resolution soll daher sowohl ein Angebot an das Land
Niedersachsen als auch ein Appell an unsere Mitglieder sein.

Ziele und Mahahmen zum Klimaschutz und
zur Klimaanpassung

Wir bekennen uns zu dem Ziel des Bundes und des Landes,
eine Reduktion der Gesamtsumme der jahrlichen Treib-
hausgasemissionen in Niedersachsen (Gesamtemissionen)
bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent und bis zum Jahr 2050
um mindestens 80 bis 95 Prozent jeweils im Vergleich zu
den Gesamtemissionen im Jahr 1990 anzustreben.
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Stadte, Gemeinden und Samtgemeinden leisten bereits heute
als freiwillige Aufgabe und im Rahmen des personell und
finanziell Moglichen zahlreiche Beitrdge zum Klimaschutz
und zur Anpassung an den Klimawandel. So engagieren sich
die Kommunen bereits heute fiir den Klimaschutz und zur
Anpassung an den Klimawandel beispielsweise durch:

B den Ausbau und die Starkung des OPNV,

B die energetische Sanierung kommunaler Liegenschaften
und die damit verbundene Reduzierung von Energiever-
brauchen,

den Einsatz und die Férderung regenerativer Energien,
die klimagerechte Stadtentwicklung, insbesondere durch
Stadtgriin, Parks und Vermehrung von Waldfldchen,

die Erstellung von Starkregenkarten,

die Erstellung von Notfallpldnen, von integrierten kom-
munalen Hochwasserkonzepten oder die Schaffung von
Retentionsrdumen und Griinflichen insbesondere in
Innenstddten und Ortskernen grofRer Stddte,

B Mafnahmen zur Reduzierung der Flachenversiegelung.

Wir erwarten vom Land,
die Aktivitaten der niedersdchsischen Stadte, Gemeinden
und Samtgemeinden bei den dringend notwendigen Maf3-
nahmen zur Klimaanpassung durch Férderprogramme zu
starken und kooperativ zu unterstiitzen.

Umstellung der kommunalen Fuhrparke und
des OPNV auf nachhaltige Antriebssysteme

Wir werden
bei Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen fiir
die Stadte, Gemeinden und Samtgemeinden sowie von
Fahrzeugen fiir den OPNV den Anteil von Fahrzeugen mit
klimafreundlichen Antriebssystemen und die Nutzung
klimaschonender Treibstoffe Schritt fiir Schritt bis 2030
erhdhen. Ab 2030 sollen nur noch Fahrzeuge mit klima-
freundlichen Antrieben beschafft werden, soweit dies
(insbesondere bei Spezialfahrzeugen) tatsachlich mog-
lich ist. Dabei wird insbesondere bei Bussen verstdrkt auf
Wasserstoff- und E-Mobilitdtsantriebe gesetzt werden
miissen.

Wir begriilen in diesem Zusammenhang, dass sich der Bund
den Ausbau der 6ffentlich zugdnglichen Ladeinfrastruktur
flir die Elektromobilitdt bis 2030 auf insgesamt eine Million
Ladepunkte zum Ziel gesetzt hat. Wir erwarten, dass der Bund
auch der Brennstoffzelle insbesondere fiir LKW und andere
schwere Fahrzeuge eine grofle Bedeutung beimisst. Die Was-
serstoffstrategie des Bundes scheint uns ein Schritt in die
richtige Richtung. Oberste Prioritat muss die Modernisierung
und klimaschonende Umriistung von Busflotten mit elektri-
schen und wasserstoffbasierten Antrieben haben.

Wir erwarten dafiir vom Land,
die durch Neu- und Ersatzbeschaffung klimafreund-
licher Fahrzeuge und Antriebe entstehenden finanziellen
Belastungen der Stadte, Gemeinden und Samtgemeinden
durch Férderprogramme oder sonstige Unterstiitzungs-
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leistungen zu kompensieren und die Wasserstoffinitiative
Norddeutschland (Herstellung von Wasserstoff mit Strom
aus Offshore-Windenergieanlagen im Norden Niedersach-
sens) zu unterstiitzen und voranzutreiben.

Energetische Gebaudesanierung /
Warmedammung

Wir wollen

B die kommunalen Liegenschaften Schritt fiir Schritt weiter
energetisch sanieren oder erneuern. Ziel soll das Erreichen
einer weitgehend klimaneutralen Kommunalverwaltung
bis zum Jahr 2050 sein.

B bis 2025 alle Ol- und Kohleheizanlagen in kommunalen
Gebduden durch klimafreundliche Anlagen, z.B. Block-
heizkraftwerke oder Nah-/Fernwdrme, ersetzen, soweit
dies tatsdchlich bzw. technisch umsetzbar ist.

Wir erwarten vom Land und vom Bund,

den Stddten, Gemeinden und Samtgemeinden Finanzmittel
fiir die energetische Sanierung kommunaler Gebdude zur
Verfiigung zu stellen. Wir begriiflen insofern die vom Bund
beabsichtigte Aufstockung und Entbiirokratisierung von
Foérderprogrammen sowie die Schaffung weiterer Férder-
moglichkeiten etwa fiir die Erneuerung von Heizanlagen.
Wir erwarten, dass der Bund seinen gesamten Gebdudebe-
stand in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz
vorbildhaft saniert. Wir vermissen allerdings Aussagen zur
Foérderung von Geothermie als grundlastfdhige Energie-
quelle. Das Land Niedersachsen ist nun ebenfalls gefordert,
durch entsprechende Sanierung seiner Liegenschaften eine
vergleichbare Vorbildfunktion einzunehmen.

Solarisierung und Begriinung von
Dachflachen

Wir werden

Solaranlagen und Solarthermie auf Dachern kommunaler
Liegenschaften aufstellen oder — wo dies nicht mdglich
ist — Dachfldchen bepflanzen, begriinen und damit unseren
Beitrag zur KlimamafRigung und zur Férderung der Arten-
vielfalt leisten. Zum Thema Solarenergie vermissen wir
Aussagen im Klimaschutzprogramm 2030 des Bundes. Wir
konnen nicht nachvollziehen, warum eine derart bedeu-
tende Technologie in diesem Papier keine Erwdhnung
findet.
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Wir erwarten, dass auch das Land
die Dacher seiner eigenen Liegenschaften gleichermaf3en
nutzt und begrint.

Stadtgriin und Kommunalwald

Wir stehen vor der Herausforderung,

das Mikroklima in unseren Kommunen zu verbessern und
das kommunale Griin den Verdnderungen an die klima-
tische Entwicklung anzupassen. Dafiir werden wir unsere
Stadte durch noch mehr Stadtgriin, Parks, Kleingdrten
und Baumpflanzungen weiter begriinen. Unsere kommu-
nalen Walder wollen wir insbesondere in ihrer Funktion
als CO2-Speicher erhalten und an die Herausforderungen
von Diirren, Stiirmen oder Schadlingsbefall zukunftsfdhig
anpassen und umstrukturieren. Dariiber hinaus verpflich-
ten wir uns, unsere kommunalen Waldflachen zu vermeh -
ren, um einen zusatzlichen Beitrag zur CO2-Reduzierung
zu leisten.

Wir erwarten dafiir vom Land und vom Bund

die notwendige Unterstiitzung durch Férderprogramme
fiir mehr Stadtgriin und Artenvielfalt in niedersdachsischen
Stadten, Gemeinden und Samtgemeinden, fiir die not-
wendige Anpassung der kommunalen Waldbestdnde an
die gednderten klimatischen Bedingungen sowie fiir die
zusdtzliche Aufforstungen und Vermehrung von kommu-
nalen Waldfldchen.

Der Bund kiindigt in seinem Klimaschutzprogramm 2030 ein
Forderprogramm fiir Manahmen zur Wiederbewaldung von
Schadfldchen sowie zur verstarkten Anpassung der Walder
an den Klimawandel an. Wir erwarten, dass dieses Forder-
programm finanziell gut dotiert wird und Kommunalwalder
gefordert werden kdnnen.

Ausbau erneuerbarer Energien

Wir werden
den Ausbau erneuerbarer Energien weiter unterstiitzen und
vorantreiben. Insbesondere wollen wir die zur Erreichung
der Ziele des Klimaschutzes erforderlichen Fldchen fiir den
Ausbau der erneuerbaren Energien mobilisieren, soweit sie
hierfiir tatsdchlich und rechtlich geeignet sind. Wir setzen
auf dezentrale Stromversorgung.

Im Hinblick auf den Ausbau des Anteils der Erneuerbaren
Energien beabsichtigt der Bund im Klimaschutzprogramm
2030, einen Mindestabstand von 1000 Metern von Windener-
gieanlagen zu Wohngebieten einzufiihren, wobei den Kom-
munen die Moglichkeit zur Festlegung geringerer Abstdnde
erhalten bleiben soll. Zur Steigerung der Akzeptanz des Aus-
baus erneuerbarer Energien und aus Griinden der Rechtssi-
cherheit begriifen wir die Einfithrung derartiger Mindestab-
stande mit einer kommunalen Abweichungsmoglichkeit. Wir
halten insofern jedoch eine bundesweit einheitliche Regelung
flir erforderlich. Einen Bestandsschutz fiir die bestehende
Abstandsregel von 10H in Bayern lehnen wir daher ab. Eine
Riickwirkung auf bestehende Fldachenpldne lehnen wir ab,
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da hier bereits aufwdndige Abwdgungen samtlicher Belange
stattgefunden haben.

Wir erwarten dafiir vom Land,

die planungsrechtliche Steuerung der Windenergie durch
die Kommunen mittels Raumordnungsprogrammen und
Flachennutzungspldnen zu achten und sie in keiner Weise
einzuschranken, sondern vielmehr durch verldsslichere
und rechtssicherere Planungsinstrumente zu starken. Dazu
gehoren sowohl eine Verringerung des Abstandsradius um
Flugsicherungsanlagen sowie denkmalschutzrechtliche
Erleichterungen fiir Solaranlagen.

Schottergarten

Wir werden
starker gegen die Versiegelung von Flachen und gegen die
Anlegung sogenannter Schottergdrten vorgehen sowie
gleichzeitig die Einwohnerinnen und Einwohner unserer
Stddte, Gemeinden und Samtgemeinden von den Vorteilen
von Griingdrten bzw. den Nachteilen von Schottergdrten
liberzeugen.

Rad- und Fu3gangerverkehr / Rad- und
FuBwegebau

Wir wollen auf die Verdnderungen im Bereich der Mobilitat
reagieren und die Schadstoffbelastung in den Innenstad-
ten reduzieren. Dafiir wollen wir den Anteil des Rad- und
FuRgdngerverkehrs (Modal Split) insgesamt steigern.

Wir erwarten dafiir vom Land,

B unsbeider Entwicklung des Radverkehrs stdrker zu unter-
stiitzen durch Férderprogramme fiir den Ausbau von Rad-
schnellwegen, den Ausbau von Radverbindungsstrafien
und den Ausbau von Radabstellanlagen,

B ein weiteres Forderprogramm zur Verbesserung des Rad-
verkehrs aufzulegen, und zusatzlich 10 € pro Einwohne-
rin und Einwohner je Jahr bereitzustellen. Die Kommunen
verpflichten sich, diesen Landesanteil ebenfalls mit 10 €
pro Einwohnerin und Einwohner je Jahr kozufinanzieren.
Dadurch kdnnten 160 Mio. € pro Jahr fiir die Férderung
des Radverkehrs mobilisiert werden. An einem derartigen
Programm sollte sich der Bund angemessen beteiligen.

Die Ankiindigung des Bundes im Klimaschutzprogramm 2030,
Sonderprogramme ,,Stadt“ und ,,Land“ zu schaffen, erscheint
uns zu vage und unkonkret. Gerade beim fiir den im inner-
stadtischen Bereich sehr wichtigen Radverkehr hatten wir
klarere und belastbarere Aussagen erwartet.

Reduzierung des innerstadtischen
Lieferverkehrs (,,Letzte Meile*)

Wir wollen
nachhaltige und klimafreundliche Losungen fiir den inner-
stadtischen Lieferverkehr auf der sog. ,, letzten Meile“ ein-
fiihren und dadurch den Lieferverkehr in den Innenstadten
insgesamt begrenzen.
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Wir erwarten daftir vom Land und vom Bund

gesetzliche Regelungen, die es den Stddten, Gemeinden
und Samtgemeinden ermdoglichen, den Lieferverkehr in
ihren Innenstddten auf der sog. , letzten Meile“ nachhaltig
und klimafreundlich auszugestalten. Dariiber hinaus muss
kurzfristig ein Modellférderprogramm fiir einige Vorreiter-
kommunen aufgelegt werden. In diesem Zusammenhang
vermissen wir im Klimaschutzprogramm 2030 des Bundes
klare Ankiindigungen zur Schaffung eines entsprechenden
Rechtsrahmens.

Attraktivitit des OPNV steigern

Wir wollen

B kostengiinstige und attraktive Angebote fiir den OPNV
schaffen bzw. ausbauen, seine Auslastung und Effizienz
erhohen und seine Nutzung weiter starken,

B die Beschaftigten unserer Stadte, Gemeinden und Samt-
gemeinden durch attraktive Angebote (Jobticket) zum
Umstieg auf den OPNV motivieren,

B einverbilligtes Ticket fiir Schiilerinnen und Schiiler sowie
Auszubildende einfiihren,

B perspektivisch ein 365 €-Ticket einfithren, mit dem alle
OPNV-Leistungen im jeweiligen regionalen Verkehrsver-
bund ein Jahr lang genutzt werden konnen,

B den motorisierten Individualverkehr in den Innenstadten
reduzieren,

B die Nutzung von Car-Sharing u.d. vorantreiben.

Der Bund kiindigt in seinem Klimaschutzprogramm 2030 an,
die Bundesmittel nach dem GVFG ab 2021 auf 1 Mrd. € und ab
2025 auf 2 Mrd. € zu erhohen. Dies klingt erst einmal posi-
tiv. Berlicksichtigt man allerdings, dass die 1 Mrd. € ab 2021
bereits in der Mittelfristigen Planung des Bundes enthalten
ist, und dass bis 2025 noch sechs Jahre vergehen, erscheint
diese Forderung wenig ambitioniert.

Wir erwarten, dass das Land

B dieNr.296 ff. der Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD
und CDU fiir die 18. Wahlperiode des Niedersachsischen
Landtages 2017-2022 zur stufenweisen Einfiihrung eines
kostenfreien Schiilerverkehrs im Sekundarbereich II und
eines , Niedersachsen-Schiilertickets“ umsetzt, dieses
Ticket soll perspektivisch auch auf alle Auszubildenden
ausgeweitet werden.

B den Kommunen durch Schaffung flexibler Regelungen und
entsprechender Spielrdume ermoglicht, ihren Beschdf-
tigten ein kostenfreies oder bezuschusstes Jobticket fiir
den OPNV anzubieten. Konkret miisste die oberste Auf-
sichtsbehdrde hierfiir im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium eine entsprechende Ausnahme im Sinne des
§ 20 Abs. 5 Satz 2 Niedersdchsisches Besoldungsgesetz
zulassen,

B die Hauptlast bei der Finanzierung des 365 €-Tickets tragt,
wobei die kommunale Seite zu einer anteiligen Mitfinan-
zierung bereit ist,
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B sich beim Bund erfolgreich dafiir einsetzt, dass minde-
stens eines der zehn vom Bund im Klimaschutzprogramm
2030 vorgesehenen Modellprojekte zur Stirkung des OPNV
(bspw. Einfithrung eines 365 Euro Jahrestickets) in einer
niedersdchsischen Kommunen umgesetzt wird,

B eine ernsthafte Initiative zur Stirkung des OPNV — insbe-
sondere im ldndlichen Raum — durch z. B. weitere Reak-
tivierung von Schienenstrecken, ein Landesbusliniennetz
und die Unterstiitzung von alternativen Angeboten wie
Biirgerbussen startet und finanziert.

Gesellschaftliche Mitwirkung und Akzeptanz
durch kommunale Klimaschutzagenturen

Wir werden

die bereits bestehenden kommunalen Klimaschutza-
genturen weiter ausbauen und neue kommunale Kli-
maschutzagenturen griinden. Blirgerinnen und Biirger
sowie Gewerbetreibende in den Kommunen sollen durch
die Klimaschutzagenturen idealerweise in Zusammenar-
beit mit dem Klimakompetenzzentrum des Landes {iber
Ursachen, Bedeutung und die Folgen des Klimawandels
aufgekldrt und informiert werden, um ein noch starkeres
Bewusstsein fiir das Thema Klimaschutz zu schaffen.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit diirfen keine Dop-
pelstrukturen entstehen. Durch Vorbildfunktion, Informa-
tionen und Vernetzung sollen die Biirgerinnen und Biirger
sowie die Gewerbetreibenden in den Kommunen zur Mit-
wirkung und zum Tdtigwerden fiir das Thema Klimaschutz
motiviert werden. Wir wollen einen Klimapakt der Vernunft
schlieRen, der auf gesellschaftlicher Akzeptanz und nicht
auf Verboten basiert. Wir wollen unsere Biirgerinnen und
Blirger mitnehmen und sie nicht bevormunden. Das Klima-
schutzprogramm 2030 des Bundes ist insoweit liickenhaft.
Es enthalt keinerlei konkrete und belastbare Aussagen zu
dieser Thematik.

Hierfiir erwarten wir, dass das Land
die Arbeit der bestehenden Klimaschutzagenturen zusdtz -
lich férdert und das vom Land zu griindende Klimakompe-
tenzzentrum mit den kommunalen Klimaschutzagenturen
Hand in Hand arbeitet.

Wirtschaftliches Handeln fiir den
Klimaschutz

Wir wollen
den Aspekt des Klimaschutzes beim engen betriebswirt-
schaftlichen Wirtschaftlichkeitsgrundsatz in § 110 Abs. 2
NKomVG und § 12 Abs. 1 KomHKVO stdrker beriicksichtigt
wissen. Bei Investitionen wollen wir diejenige Variante
beschlieen kénnen, die im Vergleich mit anderen Alterna-
tiven einen hoheren Nutzen fiir den Klimaschutz generiert.

Wir erwarten, dass das Land
den Kommunen durch Anderung der kommunalhaus-
haltsrechtlichen Rahmenbedingungen diese Moglichkeit
einrdumt.
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Resolution des Niedersachsischen Stadtetages zur 20. Stadteversammlung am 25. September 2019

in der Hansestadt Liineburg

Digitalisierung in den niedersachsischen
Stadten, Gemeinden und Samtgemeinden

Die Digitalisierung verandert inzwischen alle Lebensbereiche.
Neben Wirtschaft, Politik, Verkehr, Kultur und Gesellschaft
betrifft dies auch die 6ffentliche Verwaltung. Stadte, Gemein-
den und Samtgemeinden erfahren die Auswirkungen in meh-
rerer Hinsicht:

B Biirgerinnen und Biirger sowie Unternehmen erwarten
Online-Dienstleistungen, wie sie sie von Privatunterneh-
men gewohnt sind,

B neue Geschdftsmodelle haben Auswirkungen auf beste-
hende Unternehmen oder bringen neue Anforderungen
ansiedlungswilliger Unternehmen mit sich,

B eine schnelle, gigabitfahige Breitbandanbindung und
eine gute Mobilfunkversorgung sind zum Standortfaktor
geworden.

Diesen Entwicklungen stellen sich die Kommunen seit vielen
Jahren. Aus eigener Kraft wurden bereits viele Verbesserungen
erreicht. Aktuell wird allerdings in mehreren Bereichen deut-
lich, dass eine zusdtzliche Unterstiitzung durch das Land
erforderlich ist.

Vor diesem Hintergrund formulieren die niedersdchsischen
Stadte, Gemeinden und Samtgemeinden folgende Forderun-
gen an das Land Niedersachsen:

Basisinfrastruktur fiir die Digitalisierung

Eine schnelle, gigabitfdhige Breitbandanbindung ist die
Grundlage fiir alle Vorhaben der Digitalisierung. Das Land
Niedersachsen hat dem in seinem Masterplan Digitalisierung
und den folgenden konkreten Férdermafnahmen durchaus
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Rechnung getragen. Inzwischen besteht auch Einvernehmen
dariiber, dass es nicht nur im léandlichen, sondern auch im
stadtischen Raum erforderlich ist, eine gigabitfahige Anbin-
dung durch entsprechende Férderungen zu ermdglichen.

Die niedersdchsischen Stadte, Gemeinden und Samtgemein-
den fordern das Land auf,

B die Forderung der Breitbandinfrastruktur entsprechend
des Masterplanes Digitalisierung in allen Bereichen des
Landes fortzusetzen,

B sicherzustellen, dass der Anschluss von Schulen, Kranken-
hdusern und Gewerbegebieten unabhdngig von ihrer Lage
forderfahig ist.

Digitalisierung der Gesellschaft

Die Biirgerinnen und Biirger nutzen digitale Techniken in den
unterschiedlichsten Lebenszusammenhdngen. Sie erkennen
neue Moglichkeiten, haben neue Erwartungen, sind offen fiir
neue Entwicklungen. Einige haben auch Angste, die sich auf
ihren Umgang mit den digitalen Technologien auswirken.
Stadte, Gemeinden und Samtgemeinden miissen sich auf all
diese Herausforderungen einstellen.

Werden zum Beispiel digitale Formen der Beteiligung
angeboten, muss sichergestellt werden, dass wirklich alle
die Méglichkeit haben, sich zu beteiligen. Wenn es Angste
beziiglich der Sicherheit und Vertraulichkeit von Daten gibt,
muss sichergestellt und erkldrt werden, dass die Daten bei
den Kommunen sicher sind.

Stddte, Gemeinden und Samtgemeinden verfiigen iiber eine
Vielzahl von Daten {iber ihre Blirgerinnen und Blirger, Unter-
nehmen, aber auch Daten {iber Grundstiicke, den Zustand
der Umwelt oder Verkehrsdaten. Diese Daten miissen sowohl
sicher aufbewahrt als auch, soweit irgend moglich, 6ffentlich
zuganglich gemacht werden — Stichwort ,,Open Data“. Erst
wenn die Daten zur Verfligung stehen, wird sich zeigen, ob
es eine Verwendung oder gar Geschaftsmodelle dafiir gibt.

Um diesen — nur beispielhaft genannten — Entwicklungen
gerecht werden zu konnen, bedarf es entsprechender Kom-
petenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ver-
waltungen. Ein Forderprogramm nach dem Vorbild anderer
Bundesldnder konnte es erheblich erleichtern, diese Kompe-
tenzen aufzubauen.

Die niedersdchsischen Stadte, Gemeinden und Samtgemein-

den fordern das Land auf,

B die Digitalisierung in den Kommunen nach dem Vorbild
anderer Bundesldnder stdrker zu fordern. Vorbilder kénnen
insbesondere die Férderprogramme zur Digitalisierung in
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Baden-Wiirttemberg und zur OZG-Umsetzung in Bayern
sein, die konkrete finanzielle Hilfen fiir die Kommunen
vorsehen,

B die Ausbildung von Digitallotsen in den Kommunalver-
waltungen finanziell zu férdern,

B gemeinsam mit den Kommunen deutlich zu machen, dass
die o6ffentlichen Verwaltungen verantwortungsbewusst
mit den Daten der Blirgerinnen und Biirger umgehen, und
flir neue Nutzungsmoglichkeiten von Daten zu werben.

Digitalisierung der Verwaltung

Stadte, Gemeinden und Samtgemeinden sind meist die ersten
Ansprechpartner, wenn es um Verwaltungsdienstleistungen
geht. Seit jeher arbeiten sie daran, ihre Dienstleistungen fiir
Biirgerinnen und Biirger sowie Unternehmen bestmdoglich
zu erbringen. Schon seit vielen Jahren gehoéren dazu auch
Online-Antragsverfahren. Entsprechende Digitalisierungs-
projekte, die auch die internen Prozesse in den Blicknehmen,
haben vielerorts schon zu einer Verbesserung der Dienstlei-
stungen gefiihrt. Aber auch mit Blick auf andere (Bundes-)
Lander ist festzustellen, dass es weiterhin erhebliche Aus-
baupotenziale gibt.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet nun alle
offentlichen Verwaltungen, ihre Dienstleistungen bis Ende
2022 online zur Verfiigung zu stellen. Die Dienstleistungen
sollen dann iiber einen Portalverbund vernetzt werden. Diese
Verpflichtungen sind eine grof3e Herausforderung, bieten aber
auch grofle Chancen. Um diese Chancen nutzen zu kénnen,
bendtigen die Kommunen neben der ausreichenden finanzi-
ellen Unterstiitzung insbesondere die zeitnahe Umsetzung
des gesetzlich vorgeschriebenen Portalverbunds mit der
Verkniipfung des niedersdchsischen Verwaltungsportals. So
kann die erforderliche Verkniipfung mit den Angeboten der
niedersdchsischen Kommunen realisiert werden.

Samtliche Basisdienste wie die Zugdnge, der elektronische
Identitdtsnachweis, die Bereitstellung von Informationen
und Formularen, das elektronische Angebot von Verwal-
tungsleistungen, die Bezahlmoglichkeiten, der Empfang
und die Verarbeitung von Rechnungen sowie die elektro-
nische Aktenfiihrung sollen im Gesetz zur Férderung und
zum Schutz der digitalen Verwaltung Niedersachsen (NDiG)
geregelt werden. Fiir die Weiterentwicklung der digitalen
Kommunalverwaltung ist die zeitnahe Verabschiedung dieses
Gesetzes erforderlich. Weiterhin darf sich die Digitalisierung
der Verwaltung nicht darauf beschranken, tradierte Prozesse
nur einfach digital abzubilden. Vielmehr ist intensiv zu prii-
fen, ob Prozesse wirklich erforderlich sind oder verschlankt
werden konnen und inwiefern Zustandigkeiten neu gedacht
werden kénnen

Das OZG soll in Niedersachsen von Land und Kommunen
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit umgesetzt werden.
Entsprechende Strukturen sind inzwischen aufgebaut worden
und die Arbeit hat begonnen. Die Einbeziehung aller Kommu-
nen ist dabei noch stark verbesserungsbediirftig.
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Neben den Onlinemdglichkeiten werden die 6ffentlichen
Verwaltungen die klassischen Zugangswege fiir eine langere
Zeit offenhalten miissen. Hierzu gehort auch die telefo-
nische Erreichbarkeit. Diese kann durch die Beteiligung an
der Behérdennummer 115 verbessert werden.

Die niedersdchsischen Stadte, Gemeinden und Samtgemein-
den fordern das Land auf,

B das NDiG unverziiglich in Kraft zu setzen,

B das Niedersachsische Verwaltungsportal sowie wei-
tere Basisdienste den Kommunen schnellstmdéglich und
kostenfrei zur Verfiigung zu stellen,

B sich an den zusatzlichen Aufwendungen der Kommunen
flir die Umsetzung des OZG angemessen zu beteiligen,

B vor der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen eine
Ebenen {ibergreifende Aufgaben- und Prozesskritik
durchzufiihren,

B dem115-Verbund beizutreten, um den bereits daran betei-
ligten Kommunen die weitere Nutzung zentraler Einrich-
tungen zu ermdglichen, dabei aber die Entscheidung von
Kommunen, die sich nicht beteiligen, zu respektieren,

B die Kommunen bei der Umsetzung der IT-Sicherheits-
leitlinie des IT-Planungsrates zu unterstiitzen, um die
Datensicherheit flichendeckend zu verbessern.

Digitalisierung an Schulen

Mit dem Digitalpakt beabsichtigen Bund und Lander eine
erhebliche Beschleunigung der Digitalisierung an Schulen. Der
Niedersachsische Stddtetag hat hierzu im Mai 2019 ein Positi-
onspapier verabschiedet. An dieser Stelle soll noch einmal auf
die tiberragende Bedeutung des Gelingens der Digitalisierung
im Schulbereich fiir die Zukunftsfdhigkeit Deutschlands hin-
gewiesen werden.

Die niedersdchsischen Stadte, Gemeinden und Samtgemein-
den bekrdftigen daher ihre Forderungen an das Land und for-
dern das Land auf,

B ein Gesamtkonzept fiir den Unterricht mit digitalen
Medien vorzulegen,

B sich angemessen an den steigenden Kosten der
DV-Administration an Schulen zu beteiligen,

B Lehrerinnen und Lehrer mit digitalen Endgerdten
auszustatten,

B eine landesweite Bildungscloud zu schaffen,

B das Konzept des , bring your own device“ (BYOD) zu
iiberdenken,

B datenschutzrechtliche Fragen zu kldren,

Lehrerinnen und Lehrer zu qualifizieren,

B zentrale IT-Dienste fiir Lehrerinnen und Lehrer
bereitzustellen.
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Resolution des Niedersachsischen Stadtetages zur 20. Stadteversammlung am 25. September 2019

in der Hansestadt Liineburg

Gewalt gegen kommunale Amts- und
Mandatstrager/innen!

Die Zahl der Beleidigungen, Drohungen und Gewalttaten
gegeniiber kommunalen Amts- und Mandatstrdager/innen
sowie Mitarbeiter/innen in den Verwaltungen befindet sich
seit mehreren Jahren auf einem erschreckend hohen Niveau.
Dies zeigen verschiedene Statistiken, zum Beispiel des Bun-
deskriminalamtes iiber Straftaten gegen Amts- und Man-
datstrdger/innen aus den Jahren 2016 bis 2018 oder die vom
Niedersdchsischen Stadtetag beauftragte Studie ,,Gewalter-
fahrungen von Mitarbeiter/innen in kommunalen Verwal-
tungen‘‘ aus dem Jahr 2019 sehr deutlich. Beleidigungen und
Bedrohungen fiihren bei den Betroffenen zu erheblichen
seelischen und psychischen Belastungen. Strafrechtliche
Verfahren sind in der Regel langwierig und fiihren teilweise
zu nur schwer nachvollziehbaren Ergebnissen.

Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalt gegen kommu-
nale Amts- und Mandatstrager/innen sowie gegen Mitarbei-
ter/innen in den Verwaltungen sind auch immer ein Angriff
auf unsere Demokratie und unsere rechtsstaatliche Ordnung.
Gemeinsam miissen Bund, Lander und Kommunen Sorge
dafiir tragen, dass kommunale Amts- und Mandatstrdger/
innen sowie die Mitarbeiter/innen in den Verwaltungen effek-
tiv unterstiitzt und geschiitzt werden.

Unsere Gesellschaft muss konsequent gegen Beleidigun-
gen, Bedrohungen und jegliche Formen der Gewalt gegen
kommunale Amts- und Mandatstrager/innen sowie gegen
Mitarbeiter/innen des 6ffentlichen Dienstes vorgehen. Sie
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milssen mit allen zur Verfligung stehen-
den Mitteln des wehrhaften Rechtsstaates
bekdampft und strafrechtlich konsequent
verfolgt werden.

Kommunale Amts- und Mandatstra-
ger/innen sowie die Mitarbeiter/innen
des offentlichen Dienstes nehmen fiir das
Gemeinwesen wichtige Aufgaben mit gro-
Rem personlichen Engagement wahr. Sie
verdienen dafiir besondere Achtung, Res-
pekt und insbesondere staatlichen Schutz.

Umsetzung der Entschlielung
des Niedersdchsischen
Landtages vom 27.2.2019 (LT-
Drs. 18/3024)

Der Niedersdchsische Stadtetag fordert,

die konsequente Umsetzung der Entschlie-
Rung ,,Beleidigungen, Drohungen, Hass
und Gewalt gegen kommunale Amts- und
Mandatstrdger, Rettungskrdfte und Ehren-
amtliche sind nicht hinnehmbar — Land und Kommunen
miissen gemeinsam aktiv werden“ des Niedersachsischen
Landtages vom 27.2.2019 (LT-Drs. 18/3024).

Die Niedersdchsische Landesregierung wird danach gebeten,
zusammen mit den kommunalen Spitzenverbanden einen
Flinf-Punkte-Plan gegen Beleidigungen, Drohungen, Hass
und Gewalt gegen kommunale Amts- und Mandatstrager/
innen auf den Weg zu bringen, der folgende Punkte umfasst:

a) Anerkennung und Wertschdtzung der kommunalen
Beschdftigten und Beamtinnen und Beamten sowie von
kommunalen Politikerinnen und Politikern und eine Auf-
klarungskampagne durch die kommunalen Spitzenver-
bande mit dem Schwerpunkt Social Media,

b) Handreichung des Landeskriminalamts mit Tipps, wie
man sich selbst vor Angriffen schiitzt,

c) konsequentes Anzeigen von Bedrohungen und Ubergrif-
fen,

d) weiterhin konsequente Strafverfolgung,

4) Selbstverpflichtung der Politik zum respektvollen
Umgang untereinander.

Dabei ist zu beriicksichtigen, dass immer starker Angehorige

und Familien von kommunalen Amts- und Mandatstrager/

innen zur Zielscheibe von Beleidigungen, Drohungen und

Gewalt werden.
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Praventive Manahmen und ihre
Organisationen starken

Der Niedersdchsische Stadtetag fordert die Landesregierung
auf,

praventive Mafnahmen mit ihren Organisationen, Einrich-
tungen und Programmen deutlich zu verstarken und die
entsprechenden finanziellen Mittel zu erh6hen. So miissen
der Landesprdventionsrat, der Verfassungsschutz sowie
die Polizeibehdrden in geeigneter Weise in die Lage ver-
setzt werden, effektiv gegen Beleidigungen, Drohungen,
Hass und Gewalt zu Lasten von kommunalen Amts- und
Mandatstrager/innen sowie Mitarbeiter/innen in den Ver-
waltungen zu arbeiten.

Konferenzen zur Information von
Betroffenen

Der Niedersdchsische Stadtetag begriifit die Ankiindigung
des Niedersachsischen Ministeriums fiir Inneres und Sport,
regionale Konferenzen zur Information von Betroffenen
durchzufithren. Der Niedersdchsische Stadtetag erkldrt seine
Bereitschaft, das Innenministerium bei diesen Veranstal-
tungen zu unterstiitzen. Wir versprechen uns von diesen
Veranstaltungen eine wirksame und nachhaltige Hilfe fiir die
kommunalen Amts- und Mandatstrager/innen.
Einfiihrung einer/eines Beauftragten

Der Niedersdchsische Stdadtetag fordert die Landesregierung
auf,

eine/einen Ombudsfrau / Ombudsmann einzufiihren, an
den sich insbesondere diejenigen wenden kénnen, die im
offentlichen Leben stehen und so als ,,Reprdsentanten
des Staates“ mit Beleidigungen, Drohungen, Hass und
Gewalt konfrontiert wurden und werden. Eine/ein solcher
Beauftragte(r) sollte selbst dienstliche oder ehrenamtliche
Erfahrungen auf der kommunalen Ebene gemacht haben.

Unverziigliche Unterrichtung von
Betroffenen durch die Sicherheitsbehorden

Der Niedersdchsische Stadtetag fordert die Landesregierung
und insbesondere die Polizei- und Verfassungsschutzbehor-
den auf,

in einem Informationssystem sicherzustellen, dass betrof-
fene Amts- und Mandatstrager/innen unverziiglich iiber
alle Erkenntnisse der Sicherheitsbehdérden unterrichtet
werden. Amts- und Mandatstrager/innen miissen — unter
Berticksichtigung ermittlungstaktischer Gesichtspunkte —
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zu ihrer Sicherheit umgehend informiert werden, wenn sie
auf sog. ,,Feindeslisten* stehen oder ihre Namen auf sog.
,»Schwarzen Listen“ kursieren.

Verantwortung der Betreiber von sozialen
Netzwerken

Der Niedersdchsische Stddtetag erwartet von den Verantwort-
lichen fiir Plattformen sozialer Netzwerke,

dass Beleidigungen und Verleumdungen (sog. Hassposts)
und vor allem Aufrufe zur Gewalt umgehend geldscht, die
Identitat der Tater festgehalten und entsprechende Vor-
gdnge zur Anzeige gebracht werden.

Gleichzeitig unterstiitzt der Niedersdchsische Stddtetag
die Forderung nach einer Klarnamenpflicht in sozialen
Netzwerken.

Offene Rathduser

Offene Rathduser stehen in den Stadten, Gemeinden und
Samtgemeinden symbolisch fiir unsere offene Demokratie
sowie fiir gelebte Blirgerbeteiligung. Im Spannungsverhaltnis
zur Sicherheit der kommunalen Amts- und Mandatstrager/
innen sowie der Verwaltung ist zu priifen, ob den Beleidi-
gungen, den Bedrohungen oder sogar der Gewalt mit orga-
nisatorischen und baulichen Mafnahmen (zum Beispiel:
Jobcenter, Auslanderbehdrden, Ordnungs-, Veterindr- oder
Sozial- und Jugenddmter) entgegengewirkt werden kann.

Der Niedersdchsische Stadtetag fordert die Landesregierung
auf,

die Kommunen in diesem Zusammenhang inhaltlich und
finanziell zu unterstiitzen.

Strafrechtliche Sanktionen

Der Niedersdchsische Stdadtetag fordert die Landesregie-
rung auf, sich tiber den Bundesrat dafiir einzusetzen, dass
bestehende Liicken zu strafrechtlichen Sanktionen von
Beleidigungen, Drohungen, Hass und Gewalt gegen kom-
munale Amts- und Mandatstrdger/innen, Rettungskrafte und
Ehrenamtliche geschlossen werden. Erforderlich konnte eine
Klarstellung in den 8§ 113/114 StGB durch eine passgenauere
Definition des Amtstragerbegriffs im StGB sein. Dariiber
hinaus ist der Vorschlag zu priifen, einen § 238a in das StGB
aufzunehmen, mit dem die Nachstellung (Stalking) gegeniiber
Amts- und Mandatstrdager/innen unter Strafe gestellt wird.
Vor einer Verscharfung strafrechtlicher Vorschriften steht
aber die konsequente Anwendung bestehender Sanktionen.
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,Gewalterfahrungen von Mitarbeiterlnnen
in kommunalen Verwaltungen®

Eine Studie des Zentrums fiir Organisationsdiagnostik (ZOD) unter der Leitung von
Prof. Dr. Johanna GroB, Niedersdchsisches Studieninstitut fiir kommunale Verwaltung e.V. (NSI)
& Kommunale Hochschule fiir Verwaltung in Niedersachsen (HSVN).

Zusammenfassung

Gewalt gegentiiber Beschaftigten des
offentlichen Dienstes ist ein Thema,
das eine zunehmende Aufmerksamkeit
in Medien und Offentlichkeit erhilt. Im
Rahmen einer Online-Studie durch die
Kommunale Hochschule fiir Verwal-
tung in Niedersachsen (HSVN) wurden
die HauptverwaltungsbeamtInnen der
Mitgliedskommunen des Niedersach-
sischen Stddtetages (NST) zu ihren
Erfahrungen, Meinungen und Einstel-
lungen in Bezug auf Gewalt in kommu-
nalen Verwaltungen befragt. Die Studie
wurde im August 2019 durchgefiihrt.
Mit einer guten bis sehr guten Riick-
laufquote von knapp 70 Prozent kann
diese Studie als reprdsentativ fiir die
Mitgliedskommunen des NST angese-
hen werden.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie
zeigen, dass KundInnen aus Sicht der
Befragten vorallem durch alkoholisiertes
Erscheinen in der Verwaltung und durch
Randalieren im Verwaltungsgebdude (in
knapp 30 Prozent der Falle mindestens
monatlich) Gewalt ausiiben. Die Mitar-
beiterInnen sind in Uber der Hélfte der
Falle mindestens monatlich, in einem
Drittel der Fidlle mindestens wochent-
lich verbalen Aggressionen ausgesetzt.
Nach Auskunft der Befragten wurden die
MitarbeiterInnen dariiber hinaus in iiber
60 Prozent der Félle bereits mindestens
einmal bedroht und in gut 40 Prozent der
Falle bereits korperlich angegriffen. Die
HauptverwaltungsbeamtInnen selbst
sind vor allem von verbalen Aggressi-
onen per E-Mail und in Sozialen Netz-
werken betroffen. Ca. 35 Prozent von
ihnen sind bereits bedroht worden, ca.
20 Prozent sind sexuellen Ubergriffen
ausgesetzt gewesen.

Als Griinde bzw. Ursachen fiir Gewalt
werdenvor allem Merkmale der KundIn-
nen angegeben, insbesondere geringe
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Frustrationstoleranz, problematische
Einstellungen und Werte sowie falsche
Erwartungen bzw. Fehleinschdtzun-
gen bezliglich der Dienstleistungen
der Verwaltung. Demgegentiber wird
den in den MitarbeiterInnen liegenden
Aspekten fiir das Entstehen von Gewalt
eine geringe Bedeutung beigemessen.
Die Rahmenbedingungen wurden sehr
unterschiedlich bewertet. Vor allem
als intransparent oder unverstandlich
wahrgenommene Entscheidungen und
Verfahren sowie eine hohe Belastung
der MitarbeiterInnen kénnen sich nach
Meinung der Befragten verstarkend auf
Gewalteskalationen auswirken.

Die Sicherungsmafnahmen gegen
Gewalt sind in den verschiedenen
Verwaltungen unterschiedlich weit
verbreitet. Personliche Sicherungs-
mafnahmen der Hauptverwaltungsbe-
amtInnen reichen bis in den privaten
Bereich hinein, namlich von techni-
schen Mafnahmen (z.B. Kameraiiber-
wachung) iiber Trainings bis hin zum
Mitfiihren von Pfefferspray.

Es handelt sich bei der vorliegen-
den Studie um eine erste systemati-
sche Analyse von Gewalterfahrungen,
ihren Ursachen und Folgen aus Sicht
von niedersdchsischen Hauptverwal-
tungsbeamtInnen. Insgesamt zeigen
die Befragungsergebnisse ein diffe-
renziertes Meinungsbild und bieten eine
fundierte Grundlage fiir eine weiterge-
hende Diskussion tiber Manahmen zur
Gewaltpravention und -intervention in
Kommunalverwaltungen.

1. Einleitung

Das Thema ,,Gewalt in Verwaltungen*
erhalt steigende Aufmerksamkeit in
Politik und Medien: In Verwaltungen
kdnnen extreme Emotionen ausgeldst
werden, wenn es um Themen geht, die
erhebliche Auswirkungen auf das Leben

der betroffenen BiirgerInnen haben,
beispielsweise bei finanziellen Schwie-
rigkeiten oder Sorgerechtsfragen.
Gewalttitige Ubergriffe (verbale sowie
nonverbale Gewalt), die vor diesem Hin-
tergrund entstehen kénnen, haben tiber
die Zeit zugenommen, wie Studien zei-
gen. Aktuelle und extreme Fdlle wie der
Mord am Regierungsprdsidenten Walter
Liibcke fithren zu Bemithungen, sich ein
genaueres Bild der Lage zu machen und
verschiedene Mafinahmen einzuleiten.
Die landesweite Informationskampagne
des Innenministers Pistorius und des
Polizeiprasidenten Kithme ,,Sicherheit
von Amts- und Mandatstragerinnen und
-trégern sowie in der Offentlichkeit ste-
henden Personen* stellt ein Beispiel dar.

Fiir die sinnvolle Planung von wirk-
samen Mafinahmen ist eine gesicherte
Datenlage unerldsslich. Vor diesem
Hintergrund wurde vom Zentrum fiir
Organisationsdiagnostik eine Befra-
gung der niedersdchsischen Haupt-
verwaltungsbeamtinnen (Mitglieder
des Niedersachsischen Stadtetages) zu
den Themen erlebte Gewalt, Koopera-
tionsbereitschaft, Ursachen fiir Gewalt
in Verwaltungen, technische, bauliche,
organisatorische und personelle Siche-
rungsmafinahmen sowie Einschatzun-
gen zur allgemeinen Sicherheit von
HauptverwaltungsbeamtInnen (HVB),
Ratsmitgliedern, MitarbeiterInnen und
dem personlichen Umfeld durchgefiihrt.

2. Methodik

Die Daten der Studie wurden im Zeit-
raum vom 5. bis 27. August 2019 iiber
eine Onlinebefragung erhoben. Der Fra-
gebogen umfasste Single-Choice-Fra-
gen zu demografischen Daten sowie
Items mit 6-stufiger Skala (mindestens
1-mal taglich bis seltener als 1-mal im
halben Jahr sowie noch nicht vorge-
kommen) und Items mit 5-stufiger
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Skala (Trifft gar nicht zu bis Trifft voll-
kommen zu). Dariiber hinaus enthielt
der Fragebogen eine offene Frage.

Die Riicklaufquote ist mit 69,42 Pro-
zent als gut bis sehr gut zu bewerten
und macht eine Reprdsentativitdt der
Ergebnisse fiir die Gesamtheit der Mit-
glieder des Niedersdchsischen Stadte-
tages wahrscheinlich. In der deskrip-
tiven Auswertung werden zundchst
Haufigkeiten, Mittelwerte (M) und
Standardabweichungen (SD) berech-
net. Mittelwerte geben das arithmeti-
sche Mittel, d. h. die durchschnittliche
Verteilung der Antworten an. Die Stan-
dardabweichung informiert dariiber,
wie weit die Werte einer Verteilung
durchschnittlich vom Mittelwert ent-
fernt liegen — also wie heterogen die
Antworten ausgefallen sind. Wechsel-
beziehungen zwischen zwei Variablen
wurden per Korrelationsanalyse nach
Spearman ausgewertet. Signifikante
Ergebnisse bedeuten dabei, dass die
gefundenen Zusammenhdnge statis-
tisch bedeutsam und nicht zufallig sind.

3. Deskriptive Ergebnisse
3.1 Erlebte Gewalt

Die Erhebung hat gezeigt, dass in knapp
90 Prozent der befragten Verwaltungen
KundInnen randalieren — in knapp
30 Prozent der Falle ist dies mindestens
einmal monatlich der Fall. Besonders
auffillig ist auch die hohe Haufigkeit
von Féllen, in denen KundInnen alko-
holisiert in die Verwaltung kommen. In
nur circa 10 Prozent der Befragungsfille
ist dies nach Wissen der HVB noch nie
vorgekommen, {iber 20 Prozent erle-
ben dies hingegen mindestens einmal
wochentlich.

Die MitarbeiterInnen der Verwal-
tungen sind in iiber der Halfte der Falle
mindestens monatlich, in einem Drit-
tel der Fdlle mindestens wochentlich
verbalen Aggressionen ausgesetzt. In
iber 60 Prozent der Falle wurden sie
dariiber hinaus bereits bedroht (z. B. mit
Brandanschlag, Mord, durch Erpres-
sung oder anonyme Briefe) und in gut
£40 Prozent der Falle korperlich ange-
griffen (z.B. durch Anrempeln, Treten,
Schlagen, mit Gegenstdnden bewerfen,
mit Waffen bedrohen, Sprithen mit
dtzenden Fliissigkeiten).
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Die HauptverwaltungsbeamtIinnen
werden mit verbalen Aggressionen auf
verschiedenen Kandlen konfrontiert.
Per E-Mail und in Sozialen Netzwer-
ken geschieht dies mindestens ein-
mal monatlich in gut einem Drittel der
Falle. Mehr HVB wurden bisher per Brief
angegriffen (knapp 90 Prozent), als iiber

Soziale Netzwerke (gut 70 Prozent). Wenn
sie jedoch Angriffe {iber die Sozialen
Netzwerke erleben, ist die zeitliche Hau-
fung hoher. Circa 35 Prozent der HVB sind
bedroht worden (z. B. mit Brandanschlag,
Mord, durch Erpressung oder anonyme
Briefe), etwa ein Fiinftel sind sexuellen
Ubergriffen ausgesetzt gewesen.
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Abbildung 3
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Bei der Interpretation der Ergebnisse
koénnen verschiedene Aspekte beriick-
sichtigt werden: Zundchst ist anzumer-
ken, dass die Anonymitdt von E-Mail
und Sozialen Netzwerken sicher ein
Grund fiir die hohere Haufigkeit dar-
stellt. Daneben ist der Aufwand der
Nutzung dieser digitalen Wege etwas
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geringer. Unterschdtzt wird aufler-
dem eventuell die grofle Reichweite
der eigenen Handlungen im Internet.
Des Weiteren ist eine Vernetzung, auch
von gewaltbereiten Personen, lber das
Internet moglich. Zudem werden haufig
die Auswirkungen, die verbale Gewalt
haben kann, unterschatzt.

3.2 Kooperationsbereitschaft

Im Themenbereich Kooperationsbe-
reitschaft der KundInnen zeigt sich,
dass in fast allen Féllen (96 Prozent;
99 Prozent) — zumindest von Zeit zu
Zeit — Verweigerungshaltungen ein-
genommen werden. Ein Entziehen von
der grundsdtzlichen Mitarbeit (z. B. sich
strikt weigern, Anweisungen einer/s
Mitarbeiterin/s zu folgen, Schreiben
nicht beantworten) wird in 20 Prozent
der Verwaltungen wochentlich min-
destens einmal erlebt und in 38 Pro-
zent der Verwaltungen mindestens
einmal monatlich. Ungerechtfertigte
Beschwerden liber MitarbeiterInnen
kommen im Vergleich dazu tenden-
ziell weniger haufig je Verwaltung vor
— so gab es mindestens wochentlichen
Vorfélle in 16 Prozent der Falle, die
grofite Gruppe bilden die Verwaltungen,
in denen dies nur mindestens einmal im
halben Jahr vorkommt (37 Prozent).

3.3 Ursachen fiir Gewalt in
Verwaltungen

Nach der persénlichen Einschdtzung
zu Griinden bzw. Ursachen fiir Gewalt
gefragt, zeigt sich ein sehr differen-
ziertes Bild. Unter Aspekten, die die
KundInnen betreffen, wird vor allem
den Griinden ,geringe Frustrati-
onstoleranz*“ (M=3,96, SD=0,86),
,Einstellungen und Werte (M=3,86,
SD=0,88) und ,,Falsche Erwartungen
bzw. Fehleinschdtzungen bzgl. der
Dienstleistungen* (M=3,78, SD=0,85)
zugestimmt. Aber auch der Ursache fiir
Gewalt , keine Angst vor Konsequen-
zen‘ (M=3,59,SD=0,96) stimmen noch
iiber 50 Prozent der HVB zu. Griinde,
die ,in den MitarbeiterInnen liegen*
wiirden, bewerten die Hauptverwal-
tungsbeamtInnen im Mittel als eher
nichtzutreffend. Aspekte, die in den
Rahmenbedingungen liegen, werden
sehr unterschiedlich bewertet. Vor allem
als intransparent oder unverstandlich
wahrgenommene Entscheidungen und
Verfahren (M=3,42, SD=0,92) sowie
eine hohe Belastung der MitarbeiterIn-
nen (M=3,15, SD=1,12) empfinden die
HVB als zutreffend.

1 5-stufiges Antwortformat von ,trifft gar nicht zu“
bis , trifft vollkommen zu*
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3.4 Sicherungsmafinahmen
(technische, bauliche, organi-
satorische und personelle)

Fragen nach technischen und baulichen
Sicherungsmafnahmen werden deut-
lich heterogener bewertet. Insbesondere
hinsichtlich eines (funktionierenden)
Notrufsystems gehen die Beurteilungen
sehr auseinander, hier verteilen die
Antworten sich fast gleichmafig tiber
alle Antwortkategorien (SD=1,49).
Insgesamt sind Manahmen wie Vide-
oiliberwachung (M=1,38, SD=0,86), ein
Sicherheitsdienst (M=1,68, SD=1,25)
und Anmeldepflicht am Empfang fiir
BesucherInnen (M=1,66, SD=1,03)
weniger stark vorhanden, als Gestal-
tungen von Arbeitsraum (Abgrenzung
offentlicher und interner Bereiche
(M=2,78, SD=1,22), Maflnahmen zur
sicheren Biirogestaltung (M=2,90,
SD=1,08)).

Unter den organisatorischen und
personellen Sicherungsmafnahmen
sind vor allem das Erteilen von Haus-
verboten (M=3,48, SD=1,17) und Not-
fallplane (z.B. fiir Unfille, Ubergriffe
oder Brdnde) am weitesten verbreitet.
Gewaltvorkommnisse werden von vie-
len Verwaltungen grundsdtzlich zur
Anzeige gebracht — hier stimmen {iber
70 Prozent eher bis vollkommen zu

rarinem

1 z.B. gewaltfreie Kommunikation, Deeskalation.
2 z.B. fiir Unfélle, Ubergriffe oder Brande.
3 z.B. eine Grundsatzerklarung gegen Gewalt.
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(M=4,05, SD=1,16). Eine klare Haltung
zu bzw. gegen Gewalt wird sehr unter-
schiedlich starkkommuniziert (M=2,79,
SD=1,50). Formblatter fiir Aggressions-
und Gewaltvorkommnisse existieren
eher selten (M=2,19, SD=1,19).
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4. Statistische Zusammen-
hange/weiterfiihrende
Analysen

Hypothese 1:

Je haufiger Aggressionen/Gewalt auf-
treten, desto stdrker sorgen sich die
Befragten um ihre personliche Sicherheit/
Ratsmitglieder/ihre MitarbeiterInnen/
ihr Umfeld/alle Personengruppen.

Diese Hypothese wurde weitgehend
bestdtigt: Mit hdufigerem Auftreten von
Aggressionen/Gewalt geht eine starkere
Sorge um verschiedene Personengrup-
pen einher. Lediglich die Sorge um sich
selbst korreliert nicht signifikant mit
diesen Beobachtungen. Es liegen mitt-
lere bzw. mittlere bis starke Zusam-
menhange vor, die signifikant bis sehr
signifikant sind.

Haufigkeit Aggressionen/Gewalt und...

personl. r=0,172 Sig=,140
Sicherheit

Ratsmitglieder r=0,250 Sig=,030

Mitarbeiterlnnen  r=0,336 Sig=,003
persénl. Umfeld  r=0,295 Sig=,010

alle Personen-
gruppen (Index)

r=0,372 Sig=,001
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Hypothese 2:

Je mehr Ubergriffe erlebt wurden, desto
starker wurde ,,Ursachen, die in den
KundInnen liegen“ zugestimmt.

Der Vergleich der Mittelwerte fiir die
drei Themenbereiche zeigt, dass Ursa-
chen, die in den KundInnen liegen am
starksten zugestimmtwurde: M, =
3’40’ MRahmenbedingungen: 2’51’ M

=2,42.

rinnen”™

Mitarbeite-

Schrifttum

Creifelds, Rechtsworterbuch

C.H.BECK, 23. Auflage, 2019
XXI1,1787 S., Hardco-

ver (in Leinen) 69 Euro,
ISBN 978-3-406-74062-6

In lexikalischer Form stellt der ,,Crei-
felds mehr als 13200 Rechtsbegriffe
aus allen Gebieten zusammen und
erldutert sie knapp und prézise. Er
ermoglicht damit Juristen wie Laien
eine rasche Orientierung bei der Kla-
rung taglicher Rechtsfragen. Die
Behandlung der rechtlichen Formen
und Zusammenhdnge wird erganzt
durch wichtige Begriffe aus den Gebie-
ten Wirtschaft und Politik.

Vorteil auf einen Blick:

B gesamte Rechtsordnung

B knapp und prazise in Stichworten

B allgemein verstandlich

B mit Zugang zum Creifelds in
beckonline mit vierteljdhrlicher
Aktualisierung bis zum Erscheinen
der Neuauflage inklusive Verlin-
kung zu den zitierten Gesetzen

Zur Neuauflage:
Die stdndig wachsende Materie
wird durch zusdtzliche Stichworter
erschlossen.
Hinzuweisen ist insbesondere auf
die Stichworte aus dem Bereich des
B Datenschutz,
B Mietrecht,
B Ausldnder- und Asylrecht,
B Gewerblicher Rechtsschutz,
B Bau- und Werkvertragsrecht,
B Gesetz zur Reform der strafrecht-
lichen Vermoégensabschépfung,
B Teilzeit- und Befristungsrecht,

die der neuesten Rechtsentwicklung
angepasst sind.

Das Werk wendet sich an Juristen,
Betriebe, Steuerberater, Studierende,
Schiiler und an Lehrer.

MEHR SCHRIFTTUM
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Die Hypothese wurde bestdtigt: Wur-
den mehr Ubergriffe erlebt, wurde
den ,,Ursachen, die in den KundInnen
liegen* stdrker zugestimmt (r=0,435,
Sig=,000). Es liegt ein mittlerer bis
starker Zusammenhang vor, der hochst
signifikant ist.

Hypothese 3:

Je mehr Sicherungsmafnahmen in der
Organisation vorhanden sind, desto
geringer sind die Sorgen um die Sicher-
heit einzelner Personengruppen.

Die Hypothese wurde nicht bestatigt: Es
kann nicht gesagt werden, dass die HVB
sich weniger Sorgen um die Sicherheit
machen, je mehr Mafnahmen in der
Organisation vorhanden sind. Es zeigt
sich jedoch, dass die Manahmen am
ehesten fiir die HVB selbst zu weniger
Sorgen fiihren (r=-0,270, Sig=,019).

Hypothese 4:

Je hdufiger Gewalt vor Ort beobachtet
wird, desto eher werden auch die Situ-
ations- und Rahmenbedingungen als
unglinstig bewertet.

Die Hypothese wurde bestdtigt: Eine
hdufigere Gewaltbeobachtung geht
mit einer schlechteren Bewertung der
Rahmenbedingungen einher (r=0,381,
Sig=,001). Der Zusammenhang ist sehr
signifikant.

Hypothese 5:

Je hdufiger Gewalt vor Ort beobach-
tet wird, werden falsche Erwartungen
bzw. Fehleinschdtzungen bezlglich der
Dienstleistungen als Grund fiir Gewalt
gesehen.

Die Hypothese wurde bestdtigt: Eine
hdufigere Gewaltbeobachtung geht mit
einer starkeren Zustimmung zu der Aus-
sage einher, dass falsche Erwartungen
bzw. Fehleinschdtzungen beziiglich der
Dienstleistung ein Grund fiir gewaltta-
tiges Verhalten sind (r=0,336, Sig=,003).
Der Zusammenhang ist sehr signifikant.

Hypothese 6:

Je hdufiger Gewalt vor Ort beobachtet
wird, wird eine generelle Bereitschaft
zu Gewalt als Grund fiir Gewalt gesehen.

Die Hypothese wurde nicht bestdtigt:
Eine hdufigere Beobachtung von Gewalt

geht nicht mit einer starkeren Zustim-
mung zu der Aussage einher, dass
eine generelle Bereitschaft zu Gewalt
ein Grund fiir Gewalt sei (r=0,059,
Sig=,605). Der Zusammenhang ist nicht
signifikant.

Im Vergleich der Hypothesen vier bis
sechswird deutlich, dass mit den ersten
beiden Faktoren ein relevanter Zusam-
menhang mit gewalttdtigem Verhalten
vor Ort zu Faktoren besteht, die grund-
satzlich beeinflussbar bzw. verdnderbar
sind. Die Einschdtzung hingegen, dass
eine generelle gewaltbereite Haltung zu
Gewalt fithre — die flir die Kommunen
weit schwieriger zu adressieren wdre
— steht jedoch in keinem relevanten
Zusammenhang.

Hypothese 7:

Je groRer die Kommune, desto haufiger
kommen KundInnen alkoholisiert in die
Verwaltung.

Die Hypothese wurde nicht bestdtigt:
Es besteht kein statistisch relevanter
Zusammenhang zwischen der Groe
der Kommune und der Haufigkeit mit
der KundInnen alkoholisiert in der
Verwaltung erscheinen. Jedoch ist der
schwache bis mittlere Zusammenhang
(r=0,221) nur knapp nicht signifikant
geworden (Sig=,055).

Hypothese 8:
Je grofler die Kommune ist, desto mehr
Sicherungsmafnahmen gibt es.

Die Hypothese wurde bestdtigt: Je mehr
Einwohner eine Kommune hat, desto
mehr MafSnahmen fiir die Sicherheit
wurden in den Verwaltungen einge-
richtet (r=0,259, Sig=,023). Es liegt
ein mittlerer Zusammenhang vor, der
signifikant ist.

Hypothese 9:

Je mehr Gewaltvorkommnisse beobach-
tet werden, desto mehr Sicherungs-
mafnahmen gibt es.

Die Hypothese wurde bestdtigt: Je
mehr Gewaltvorkommnisse beobachtet
wurden, desto mehr Sicherungsmag-
nahmen wurden auch in den jeweiligen
Verwaltungen eingerichtet (r=0,341,
Sig=,002). Esliegt ein mittlerer Zusam-
menhang vor, der sehr signifikant ist.
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Hypothese 10:
Je gréRer die Kommune, desto mehr
Gewaltvorkommnisse gibt es.

Die Hypothese wurde bestdtigt: In
Kommunen mit mehr EinwohnerInnen
werden haufiger Gewaltvorkommnisse
beobachtet (r=0,329, Sig=,002). Es liegt
ein mittlerer Zusammenhang vor, der
sehr signifikant ist.

5. Fazit

Insgesamt erbringt die Studie
,Gewalterfahrungen von Mitarbeite-
rInnen in kommunalen Verwaltungen*
einen ersten Uberblick zu den Gewalter-
fahrungen aus Sicht von Hauptverwal -
tungsbeamtInnen in Niedersachsen.

Als Kernaussagen kann nach Auswer-
tung der Ergebnisse Folgendes festge-
halten werden:

B Als besonders herausstechende
Griinde fiir Gewalt gegeniiber Mit-
arbeiterInnen in der Verwaltung
geben die Befragten eine geringe
Frustrationstoleranz, gefolgt von
problematischen Einstellungen und
Werten sowie falsche Erwartungen
bzw. Fehleinschdtzungen beziiglich
der Dienstleistungen an.

B Die hdufigsten Formen erlebter
Gewalt sind alkoholisiertes
Erscheinen von KundInnen in der
Verwaltung, verbale Aggressionen
gegeniiber MitarbeiterInnen und
Randalieren im Verwaltungsge-
bdude.

B Verbale Aggressionen erreichen die
HauptverwaltungsbeamtInnen ins-
besondere iiber die Kandle E-Mail
und Soziale Medien.

B Die grofite Heterogenitdt in den Ant-
worten der Befragten ergab sich in
der Frage, ob es eine klar kommuni-
zierte Haltung gegen Gewalt gibt.

B Hausverbote und grundsdtzliche
Anzeige von Gewaltvorkommnissen
sind die wichtigsten Sicherungs-
mafinahmen der Verwaltung.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. Johanna Grof3

Kommunale Hochschule fiir Ver-
waltung in Niedersachsen (HSVN)
Niedersdchsisches Studieninstitut
fir kommunale Verwaltung e.V.
Wielandstrafle 8, 30169 Hannover

Tel. 05111609 2446
Johanna.Gross@nsi-hsvn.de

Barrierefreies Internet in Niedersachsen

Wie weit greift die Verpflichtung 6ffentlicher Stellen zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102?

DieEUhatimJahr 2016 die Verpflichtung
der Mitgliedstaaten normiert, Inter-
netseiten und mobile Anwendungen
(Apps) offentlicher Stellen barriere-
frei zu gestalten. Diese Verpflichtung
wurde in Niedersachsen in der Novelle
des Behindertengleichstellungsgesetzes
(NBGG) von 2018 in den §§ 9 a-e NBGG
umgesetzt. Doch wen betreffen diese
Regelungen genau und welcher Stand
der Technik ist einzuhalten? Dieser
Artikel soll Antworten auf diese Fragen
und den umsetzungspflichtigen Stellen
eine Hilfestellung geben.

I. Einfiihrung

Barrierefreiheit: Dieses Wort ist spa-
testens seit Verabschiedung der UN-
Behindertenrechtskonvention in aller
Munde. Allerdings versteht man unter
diesem Begriff oftmals nur die Besei-
tigung physischer Barrieren im Alltag.
Mit der Digitalisierung dringt aber das
Internet in immer mehr Lebens- und
Dienstleistungsbereiche vor und auch
hier gibt es Barrieren. Dies erscheint
nicht betroffenen Menschen zundchst
unklar. Doch mangelnde Vorlesbarkeit
von Texten, nicht abgrenzbare Farben
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und die mangelnde Bedienbarkeit von
Seiten mit der Tastatur — um nur einige
Aspekte zu nennen — kénnen fiir Men-
schen mit Behinderungen zur Hiirde,
zur Barriere werden. Gerade Menschen
mit Behinderungen nutzen jedoch gern
das Internet, denn es ermdglicht ihnen
eine schnelle Orientierung und die Nut-
zung von Dienstleistungen, ohne phy-
sische Hiirden liberwinden zu miissen.

Ausdiesem Grund hat die Europaische
Union 2016 die Richtlinie 2016/2102
erlassen, die 6ffentliche Stellen ver-
pflichtet, ihre Internetseiten und Apps,
gerade auch ihre wesentlichen Dienst-
leistungen, barrierefrei im Internet
anzubieten.

Das Land Niedersachsen hat diese
Verpflichtung in den §8 9 und folgende
des NBGG umgesetzt; diese Regelungen
sind seit dem 25. Oktober 2018 rechts-
giiltig. Dariiber hinaus wurde durch
§ 9 ¢ NBGG eine Uberwachungsstelle
eingesetzt, die die Umsetzung der
Pflicht fiir ein barrierefreies Internet
Uiberpriifen soll. Auch ein so genann-
ter ,,Feedbackmechanismus“ und eine
Schlichtungsstelle wurden eingefiihrt,
die es Betroffenen ermdglichen, man-

gelnde Barrierefreiheit zu melden und
um Abhilfe zu bitten.

Doch wer genau ist nun von diesen
Pflichten betroffen und welche Stan-
dards gilt es einzuhalten? Dies soll im
Folgenden ndher beleuchtet werden.

Il. Anwendbarkeit

Grundsatzlich trifft die Verpflichtung,
barrierefreie Internetseiten und Apps
anzubieten, alle o6ffentlichen Stellen
des Landes. Der Begriff der offent-
lichen Stellen ist dabei weit auszulegen
und betrifft gemdal § 9 Absatz 1 NBGG
Land, Kommunen, Koérperschaften,
Anstalten, Einrichtungen und Stif-
tungen des offentlichen Rechts sowie
Vereinigungen, an denen mindestens
eine dieser Stellen beteiligt ist. Damit
konnen auch juristische Personen
des privaten Rechts umfasst sein, wie
beispielsweise stddtische Kranken-
hduser, Pflegedienste, Nahverkehrs-
oder Abfallbetriebe. Dieser sehr weite
Anwendungsbereich ist notwendig, um
sicherzustellen, dass alle wesentlichen
Leistungen der 6ffentlichen Hand bar-
rierefrei angeboten werden und Men-
schen mit Behinderungen ungehin-
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derten Zugang zu Informationen und
Angeboten 6ffentlicher Stellen bekom-
men kénnen.

Allerdings bestehen einige Ausnah-
men von den Verpflichtungen barri-
erefreien Internets, die in der Folge
dargestellt werden sollen.

Schrifttum

Verwaltungsverfahrens-
gesetz: VwWVfG

Kopp / Ramsauer
C.H.BECK, 20., vollstandig
liberarbeitete Auflage, 2019
XXXIII, 2002 S., Hardcover
(in Leinen) 65 Euro,

ISBN 978-3-406-73880-7

Der erfolgreiche Handkommentar
erldutert das Verwaltungsverfah-
rensgesetz zuverlassig, pragnant und
gut verstandlich. Die Kommentierung
ist so aufgebaut, dass im Anschluss
an die Erlduterungen der einzelnen
Vorschriften, soweit zweckmaRig,
jeweils in einem eigenen Abschnitt
Besonderheiten des Landesrechts
behandelt werden. Entwicklungen
des europdischen Verwaltungsver-
fahrensrechts werden beriicksichtigt.
Besonderer Wert wird auf die inhaltli-
che Abstimmung mit dem Parallelwerk
Kopp/Schenke, VWGO, gelegt.

Vorteile auf einen Blick

B Referenzwerk fiir das Ver-
waltungsverfahren

B absatzstarkster
VwVfG-Kommentar

B Preis-Leistungs-Verhaltnis

Zur Neuauflage

Die Kommentierung bertiicksichtigt
Art. 7 des Gesetzes zur Umsetzung
des Gesetzes zur Einfithrung des
Rechts auf EheschliefSung fiir Personen
gleichen Geschlechts v. 18.12.2018,
mit dem § 20 VwV{G gedndert wurde.
Beriicksichtigt sind z.B. neue Ent-
scheidungen zum Planfeststellungs-
recht sowie neue Entwicklungen im
Baurecht und Umweltrecht.
Zielgruppe

Fiir Rechtsanwalte, Syndikusanwalte,
Verbandsjuristen, Richter, Referenten
in Bundes-, Landes- und Kommunal-
behorden, Referendare, Studierende
und Professoren.

54 JUGEND, SOZIALES UND GESUNDHEIT

1. Vonder Anwendung der Barrierefrei-
heit ausgenommen sind gemadR § 9
Absatz 2 NBGG Inhalte von Internet-
seiten und Apps

- von Kulturerbesammlungen, die
nicht oder nur durch unverhalt-
nismafligen Aufwand barrierefrei
umgewandelt werden kdnnen,

« von Archiven, die nicht fiir aktive
Verwaltungsverfahren bendtigt
werden oder nach dem 23.9.2019
aktualisiert oder iiberarbeitet
wurden,

« von Rundfunkanstalten, die einem
offentlichen Sendeauftrag dienen,

- vonNichtregierungsorganisationen,

- von Biiroanwendungen, die vor dem
23. September 2018 verdffentlicht
wurden und deren Inhalte nicht
fir aktive Verwaltungsverfahren
notwendig sind (allerdings sieht
§ 9a Absatz 1 NBGG vor, auch
Biiroanwendungen schrittweise
barrierefrei zu gestalten, sodass
eine Berufung auf diese Ausnahme
nicht dauerhaft méglich sein wird),

- von aufgezeichneten zeitbasierten
Medien, die vor dem 23. September
2020 verdffentlicht wurden sowie
live iibertragenen zeitbasierten
Medien,

« von Online-Kartendiensten, sofern
eine barrierefreie Alternative zur
Verfligung steht und

« von Inhalten Dritter, die nicht der
Kontrolle der 6ffentlichen Stelle
unterstehen.

2. Die wohl wichtigste Ausnahme ist
in § 9 Absatz 2 Nr. 2 NBGG geregelt
und betrifft Schulen und Tagesein-
richtungen flir Kinder. Allerdings
konnen sich diese nicht vollstandig
auf eine Ausnahme berufen, denn
wesentliche Online-Verwaltungs-
funktionen miissen gleichwohl
barrierefrei zur Verfligung gestellt
werden. Hiermit soll sicherge-
stellt werden, dass Menschen mit
Behinderungen nicht ausgeschlos-
sen werden von der Wahrnehmung
wesentlicher Online-Verwaltungs-
funktionen, wie beispielsweise der
Online-Anmeldungen von Kindern
in Tageseinrichtungen.

3. Schlief3lich sieht § 9 a Absatz 4 NBGG
vor, dass bei einer unverhaltnisma-
Rigen Belastung durch eine barriere-
freie Gestaltung von Internetseiten
und Apps eine Ausnahme vorliegen
oder die schrittweise Umsetzung
gerechtfertigt sein kann. Zugegebe-
nermafen darf hier nicht vorschnell
eine UnverhdltnismaRigkeit ange-
nommen werden. Vielmehr ist diese
anhand von Kriterien der Richtlinie
2016/2102, konkret dem Artikel 5, zu
priifen und die entsprechende Prii-
fung zu dokumentieren. Die Priif-
kriterien des Artikels 5 der Richtlinie
sehen eine Abwdgung der entstehen-
den Kosten, der Grofie und Ressour-
cen der offentlichen Stelle, sowie der
Vorteile betroffener Menschen mit
Behinderungen und der Nutzungs-
hdufigkeit der entsprechenden Seiten
vor. Auerdem muss in der Erkldrung
zur Barrierefreiheit, die jede Website
und App enthalten muss, erldutert
werden, welche Teile barrierefrei
sind und welche Kriterien der Bar-
rierefreiheit gegebenenfalls nicht
erfiillt werden. Fiir die nicht barrie-
refreien Inhalte sind gegebenenfalls
Alternativen anzugeben.

Damit bleibt festzustellen, dass die
Ausnahmen nur relativ beschrdnkte
Gruppen betreffen. Auch eine Unver-
héltnismaRigkeit wird nur in seltenen
Fdllen annehmbar sein und dies wohl
auch nur fiir eine gewisse Dauer, die die
schrittweise Umsetzung zuldsst.

Ill. Technische Standards

In diesem Artikel wiirde eine ins Detail
gehende Darstellung der anzuwen-
denden technischen Standards zur
Erfiillung der Barrierefreiheitsanfor-
derung zu weit flihren, daher wird hier
auf das geltende Recht verwiesen und
nur ein erster Einblick gegeben.

8§ 9 a NBGG iibernimmt zur Erfiillung
der Barrierefreiheit die Kriterien, die
die europdische Richtlinie 2016/2102
bereits festgelegt hat und verweist des
Weiteren auf eine zu erlassende Verord-
nung. Die Kriterien werden in der von
der EU verdffentlichten technischen
Norm EN 301 549 konkretisiert. Danach
orientieren sich die technischen Stan-
dards an den Kriterien ,,wahrnehm-
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bar*, ,,bedienbar*, , verstandlich“ und
,robust®. Aber was genau sagen diese
Kriterien aus?

B Wahrnehmbarkeit heiflt das Sehen-,
Horen- und Fiithlen-kdénnen von
Inhalten.

B Bedienbarkeit bedeutet, dass Navi-
gation und Handhabung einfach und
verstandlich sind.

B Verstdndlichkeit wiederum bezieht
sich auf Inhalte und das Leseniveau
der Nutzerinnen und Nutzer Dabei
regelt die EU, dass ein niedriger
Abschluss der sekunddren Schulbil -
dung mafigeblich ist.

B Robustheit schliefflich bedeutet, dass
assistive Technologien (bespielhaft
der screen reader eines blinden
Menschen) die Seite interpretieren
kénnen miissen.

Selbstverstandlich werden unter diese
vier Kriterien viele Unterpunkte gefasst,
die es zu erfiillen gilt, um die Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit einer
Interseite oder einer App zu erfiillen.
Die Europdische technische Norm ver-
weist in diesem Zusammenhang auf
die WCAG 2.1 (Web Content Accessibi-
lity Guidelines). Dabei handelt es sich
um einen Katalog von Anforderungen,
den das W3 Consortium, ein Gremium
zur Standardisierung der Techniken
im Internet, erstellt hat. Der Bund hat
die Ubersetzung der derzeit nur auf
Englisch erhdltlichen Normierung der
EU in Auftrag gegeben und wird die
deutsche Fassung auf der Internetseite
der Bundesfachstelle Barrierefreiheit
verdffentlichen. In Niedersachsen wird
derzeit an einer barrierefreien IT Ver-
ordnung gearbeitet, deren Veroffentli-
chung Ende 2019 erwartet wird.

Um einen ersten Einblick zu erhalten,
ob eine Internetseite barrierefrei ist,
koénnen im Internet kostenlose Testver-
fahren genutzt werden, in die nur die
Adresse der Internetseite eingegeben
werden muss. Diese Tests sind zwar
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nicht umfassend, allerdings kénnen sie
erste Fehlerquellen aufzeigen.

Neben den technischen Spezifizie-
rungen einer Seite muss jede 6ffentliche
Stelle auf ihren Internetseiten und Apps
eine Erkldrung zur Barrierefreiheit auf-
nehmen. Diese Erkldrung muss geman
§ 9 b NBGG eventuelle Ausnahmen
von Barrierefreiheit darstellen, einen
so genannten ,Feedbackmechanis-
mus* zur Kommunikationsaufnahme
enthalten und dariiber hinaus auf das
Durchsetzungsverfahren hinweisen,
welches unter Punkt IV. dieses Artikels
ndher beschrieben wird.

IV. Uberwachung und
Schlichtung

Die europdische Richtlinie 2016/2102
hat des Weiteren neue Stellen einge-
fihrt, die die Umsetzung des barrie-
refreien Internets 6ffentlicher Stellen
sicherstellen sollen. Dabei handelt
es sich zum einen um eine Uberwa-
chungsstelle und zum anderen um eine
Schlichtungsstelle.

1. Die Arbeit der Uberwachungsstelle

In Niedersachsen wurde die Uberwa-
chungsstelle im Ministerium fiir Sozi-
ales, Gesundheit und Gleichstellung
angesiedelt. § 9 c NBGG regelt folgende
Aufgaben der Uberwachungsstelle: Sie
priift periodisch die Internetseiten und
Apps offentlicher Stellen auf die Erfiil-
lung der Barrierefreiheit und wirkt durch
Schulungen und Sensibilisierungs-
mafnahmen auf deren Umsetzung hin.
Sofern Médngel der Barrierefreiheit einer
Seite oder App festgestellt werden, wird
die betroffene Stelle dariiber informiert.
Des Weiteren wird in regelmafiigen
Abstdnden ein Bericht zum Stand der
Umsetzung in Niedersachsen, welcher
iiber den Bund an die EU weitergeleitet
wird, erstellt.

2. Die Arbeit der Schlichtungsstelle

Alsweiteres Verfahren hat die EU-Richt-
linie ein Durchsetzungsverfahren
eingeflihrt, welches es betroffenen
Personen ermoglicht, Streitigkeiten
zur Barrierefreiheit von Internetseiten
und Apps beizulegen. In Niedersachsen
wurde zu diesem Zweck ein Schlich-
tungsverfahren in § 9 d NGBGG einge-

fhrt. Die Schlichtungsstelle ist bei der
Landesbeauftragten fiir Menschen mit
Behinderungen angesiedelt.

Dem Schlichtungsverfahren vorge-
schaltet ist eine Anfrage der jeweils
betroffenen Person im so genannten
Feedbackmechanismus einer Inter-
netseite. Antwortet eine 6ffentliche
Stelle nicht, nicht zur Zufriedenheit der
betroffenen Person oder zu spdt auf die
Anfrage, so kann ein Schlichtungsver-
fahren durchgefiihrt werden.

Das Schlichtungsverfahren zwischen
offentlichen Stellen und betroffenen
Personen zielt auf eine giitliche Streit-
beilegung hin. Das ndhere Verfahren
regelt eine Verordnung, die sich derzeit
noch in der Abstimmung befindet.

V. Fazit

Die Einfithrung barrierefreien Internets
ist nur die konsequente Folge der Digi-
talisierung vieler Lebensbereiche, denn
auch hier muss Menschen mit Behin-
derungen die Moglichkeit der Teilhabe
erdffnet werden. Dariiber hinaus sollten
wir nicht vergessen, dass die tech-
nischen Regelungen zur Barrierefrei-
heit allen Menschen helfen kdnnen. Sie
regeln eine einfache und verstandliche
Navigation innerhalb von Internetsei-
ten und Apps. Sie erlauben es, Texte zu
vergrofiern und Kontraste zu verstarken
oder ohne Maus zu navigieren. Dies alles
kann auch dann niitzen, wenn die Seh-
kraft nachldsst oder bei einer beim Frei-
zeitsport gebrochenen Hand das Leben
vorlbergehend beeintrachtigt ist. Daher
sollten alle 6ffentlichen Stellen diese
Verpflichtung als positiven Beitrag zur
Teilhabe und zur groReren Benutzer-
freundlichkeit von Internetseiten und
Apps fiir die Biirgerinnen und Biirger
ansehen und entsprechend umsetzen.

Charlotte Wallat

Nds. Ministerium fiir Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Referat 102 — Inklusion von
Menschen mit Behinderungen
Hannah-Arendt-Platz 2

30159 Hannover

Tel. 0511 120-5881

E-Mail: charlotte.wallat@
ms.niedersachsen.de
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Sitzung der Oberburgermeisterkonferenz
am 7. November 2019 in Lingen (Ems)

Am 7. November 2019 fand die Oberbiir-
germeisterkonferenz des NST in Lingen
(Ems) statt. Ein wichtiger Tagesord-
nungspunkt waren die Aktivitaten der
Landesregierung zur Umsetzung des
Gesetzes zur Forderung des Klima-
schutzes und zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels (Niedersach-
sisches Klimagesetz). Die Geschafts-
stelle berichtete {iber ein Gesprach mit
Minister Lies und das beabsichtigte
weitere Vorgehen.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die
Férderung der kommunalen Theater
in Niedersachsen. Zu diesem Tages-
ordnungspunkt fasste die Oberbiirger-
meisterkonferenz einen Beschluss, mit
dem das Land aufgefordert wird, die
tatsdchlichen Tarifsteigerungen der in
den kommunalen Theatern Beschaftig-
ten zusdtzlich zu den vom Land bereit
gestellt drei Millionen Euro jdhrlich
komplett zu libernehmen. Hintergrund
dieses Beschlusses ist, dass die drei
Millionen Euro, die fiir die kiinstleri-
sche Entwicklung und die Erschliefung
neuer Besuchergruppen vorgesehen

56 AUS DEM VERBANDSLEBEN

sind, ansonsten in wenigen Jahren
durch Tarifsteigerungen aufgezehrt
werden wiirden.
Sehrintensivwurdeiber die KiTa-Bil-
ligkeitsrichtlinie diskutiert, mit der das
Land den mit den kommunalen Spit-
zenverbdnden ausgehandelten Harte-
fallfonds mit einem Volumen von 57
Millionen Euro umsetzen mochte. Aus
dem Hartefallfonds sollen die KiTas
entschddigt werden, die wegen der
Einflihrung der Beitragsfreiheit ab dem
1.8.2018 finanzielle Einbuflen im Ver-
gleich zur Finanzierung durch Eltern-
beitrdge bis zum 1.8.2018 hinnehmen
mussten. Die Stddte und Gemeinden
haben hier die Funktion einer Clea-
ringstelle fiir alle KiTas in ihrem Gebiet
und miissen etwaige Verluste der KiTas
im Rahmen der mit den Tragern beste-
henden vertraglichen Vereinbarungen
abdecken. Einige Stadte berichteten,
dass der Datenaustausch mit einzelnen
KiTa-Tragern nicht unproblematisch
seiund das es moglicherweise schwierig
sein konne, die vom Kultusministerium
gesetzte Frist zu wahren. Die Geschafts-

stelle hat mittlerweile eine Fristverldan-
gerung erreicht.

Schlie3lich diskutierte die Oberbiir-
germeisterkonferenz auch sehr intensiv
Uiber die kiinftige akademische Ausbil-
dung von Hebammen und die sich im
Hinblick auf die in Aussicht genommen
Studienstandorte ergebenden Folgen
flir die regionale Versorgung mit Heb-
ammen. Weiterhin sprach sich die Ober-
biirgermeisterkonferenz einstimmig
gegen die seitens des Landes geplante
Landeskoordinierungsstelle fiir die
kommunalen Hebammenzentralen aus.

Am Vorabend besuchte die Ober-
blirgermeisterkonferenz das Lingener
Marionettentheater im Professo-
renhaus und fiihrte einen intensiven
Gedankenaustausch mit dem Minister
flir Wissenschaft und Kultur. Bei diesem
Gesprach ging es unter anderem um die
Ausbildung von Arzten und Hebammen,
den Ausbau der Universitdtskliniken in
Hannover und Géttingen und die Finan-
zierung der kommunalen Theater. Die
Geschéftsstelle dankt der Stadt Lingen
(Ems) fiir ihre Gastfreundschaft.
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Personalien

Duderstadts Ehrenbiirgermeister
Lothar Koch vollendete am 27. Sep-
tember 2019 sein 80. Lebensjahr. Zu
diesem Anlass gab die Stadt Duder-
stadt einen kleinen Empfang mit
geladenen Gasten im Historischen
Rathaus zu Duderstadt.

In der Zeit vom 1.11.1986 bis zum
2.2.1999 sowie seit dem 1.11.2006
bis heute ist Michael Fuest Mitglied
des Rates der Stadt Lingen (Ems).
Aus diesem Anlass erhielt er in der
Ratssitzung nach der Sommerpause
die Ehrenurkunde des Verbandes fiir
25 Jahre ehrenamtliche Tdtigkeit in
der kommunalen Familie.

Gerd Engel wurde in einer offiziellen
Feierstunde des Rates der Stadt
Munster am 20. Oktober 2019 fiir

25 Jahre ununterbrochener Mitglied-
schaft im Rat der Stadt unter ande-
rem mit der Urkunde des Verbandes
geehrt.

Seit 15. Juli 1994 ist Elisabeth
Holthuis Mitglied des Rates der Stadt
Neuenhaus. Im Rahmen einer Sit-
zung des Rates der Stadt am 23. Sep-
tember 2019 wurde ihr auch die
Urkunde des Verbandes tiberreicht.

In Varel konnte Biirgermeister
Gerd-Christian Wagner am

12. November 2019 zum 55. Mal
seinen Jahrestag feiern.

Der Tag seiner Geburt jdhrte sich bei
Biirgermeister a. D. Jiirgen Badur,
Stadt Buxtehude, am 15. November
2019 zum 70. Mal.

Verbandsgeschaftsfithrer des
Sparkassenverbandes Niedersach-
sen, Guido Monnecke, konnte

am 15. November 2019 seinen

55. Geburtstag feiern.

Biirgermeister a. D. Karl Meyer,
Stadt Twistringen, kann seit dem
23. November 2019 auf 70 Jahre
Lebenserfahrung zuriickblicken.

Nicole Teuber, Referatsleiterin beim
Niedersdchsischen Stddtetag, hat am
25. November 2019 einen Grund zum
Feiern.

Erster Stadtrat a. D. Hans-Peter
Suermann, Stadt Gottingen, voll-
endete am 28. November 2019 sein
70. Lebensjahr.

Katja Keul MdB, Mitglied des
Deutschen Bundestages gibt am
30. November 2019 einen Anlass,
Gliickwiinsche auszusprechen.

In Wilhelmshaven konnte Ober-
blirgermeister a. D. Eberhard
Menzel am 1. Dezember 2019 seinen
75. Geburtstag feiern.

Das Mitglied des Niedersdchsischen
Landtages, Thomas Ehbrecht MdL,
beging am 4. Dezember 2019 zum
55. Mal sein Wiegenfest.

Astrid Groteliischen MdB, Mitglied
des Deutschen Bundestages, durfte
sich am 9. Dezember 2019 iiber die
Glickwiinsche zu ihrem Geburtstag
freuen.

In Visselhovede vollendete Biirger-
meister Ralf Goebel am 10. Dezem-
ber 2019 sein 60. Lebensjahr.

Seinen 55. Geburtstag konnte das
Mitglied des Niedersachsischen
Landtages, Dr. Mathias Middelberg
MdL, am 10. Dezember 2019 feiern.

Das Mitglied des Niedersdchsischen
Landtages, Bernd Lynack MdL,
kann am 24. Dezember 2019 seinen
50. Geburtstag feiern.

Einen ganz besonderen Geburtstag
gibt es im Hause von Blirgermeister
a. D. Wolfgang Galler, Stadt Garb-
sen, der Tag seiner Geburt jahrt sich
am 25. Dezember 2019 zum 80. Mal.

Burkhard Jasper MdL, Mitglied
des Niedersdchsischen Landtages,
feiert am 25. Dezember 2019 seinen
65. Geburtstag.

Am 28. Dezember 2019 kann sich
Staatssekretarin Doris Nordmann,
Niedersachsisches Finanzministe-
rium, {iber die Gliickwiinsche zu
ihrem Geburtstag freuen.

Auch der Prdsident des Sparkassen-
verbandes Niedersachsen, Thomas
Mang, wird am 28. Dezember 2019
gerne die Gliickwiinsche zu seinem
60. Geburtstag entgegennehmen.

Kurz vor dem Jahreswechsel darf der
Biirgermeister der Stadt Osterode am
Harz, Klaus Becker, die Vollendung
seines 60. Lebensjahres feiern.

Im Rahmen der Stadteversammlung wurden ausscheidende Prasidumsmitglieder verabschiedet

Prdsident Ulrich Mddge mit Biirgermeister Dr. Andreas Bovenschulte, Biirgermeister Helmut Gels, Stellv. Biirgermeisterin Editha
Westmann, Biirgermeisterin Silvia Nieber, Biirgermeister Uwe Sternbeck und Vizeprisident Frank Klingebiel (von links)

NST-N 6-2019

PERSONALIEN 57

INHALT



FERIENDOMIZILE

WESTERLAND - WENNINGSTEDT - RANTUM - HORNUM

HOPERSHOF SYLT Rezeptionsbiiro - BoysenstraRe 16-18 - 25980 Westerland
Telefon 04651 6695 - Telefax 04651 9955967
info@hoepershof-sylt.de - www.hoepershof-sylt.de




	Eröffnung der
20. Städteversammlung durch Präsident Ulrich Mädge
	Grußwort der Landesregierung
durch Ministerpräsident Stephan Weil
	Schrifttum
	Grußworte des Stellvertretenden Landtagspräsidenten Bernd Busemann
	Grußworte von Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages
	Grußworte von Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des DStGB
	Festvortrag von Staatsrat
Hans-Henning Lühr
	Schlussworte von Vizepräsident Frank Klingebiel
	Forum Digitalisierung in der Kommunal­verwaltung – (k)ein unlösbares Unterfangen?
	Von Sarah Kaufmann

	Forum „Gewalt gegen Kommunale
Amts- und Mandatsträger*innen!“
	Von Dominique Meier-Camanse

	Forum „Demokratie / Bürgerbeteiligung vor Ort“
	Forum „Kommunale Wohnungsbaugesellschaften“
	Schrifttum
	Resolution des Niedersächsischen Städtetages zur 20. Städteversammlung am 25. September 2019 in der Hansestadt Lüneburg

	Kindertagesstätten in Niedersachsen
	Resolution des Niedersächsischen Städtetages zur 20. Städteversammlung am 25. September 2019 in der Hansestadt Lüneburg

	Klima schützen, Klimaanpassung vorantreiben, wie wir morgen leben
	Resolution des Niedersächsischen Städtetages zur 20. Städteversammlung am 25. September 2019 in der Hansestadt Lüneburg

	Digitalisierung in den niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden
	Resolution des Niedersächsischen Städtetages zur 20. Städteversammlung am 25. September 2019 in der Hansestadt Lüneburg

	Gewalt gegen kommunale Amts- und Mandatsträger/innen!
	„Gewalterfahrungen von MitarbeiterInnen
in kommunalen Verwaltungen“
	Schrifttum
	Barrierefreies Internet in Niedersachsen
	Wie weit greift die Verpflichtung öffentlicher Stellen zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102?

	Schrifttum
	Sitzung der Oberbürgermeisterkonferenz
am 7. November 2019 in Lingen (Ems)
	Im Rahmen der Städteversammlung wurden ausscheidende Präsidumsmitglieder verabschiedet

	Personalien

	Schaltfläche 5: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 
	Seite 40: 
	Seite 42: 
	Seite 44: 
	Seite 46: 
	Seite 48: 
	Seite 50: 
	Seite 52: 
	Seite 54: 
	Seite 56: 
	Seite 58: 

	Schaltfläche 6: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 
	Seite 41: 
	Seite 43: 
	Seite 45: 
	Seite 47: 
	Seite 49: 
	Seite 51: 
	Seite 53: 
	Seite 55: 
	Seite 57: 
	Seite 59: 

	Schaltfläche 7: 
	Schaltfläche 8: 
	Schaltfläche 9: 
	Schaltfläche 10: 


